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I. Grundlagen 
1. Einleitung 

1.1. Anlass für die Aufstellung der Landschaftsplanung 

Die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Landschaftsplans für die Verbands-
gemeinde Lambsheim-Heßheim ergibt sich aus der im Jahr 2014 erfolgten 
Fusion der früheren Verbandsgemeinde Heßheim mit der Verbandsfreien Ge-
meinde Lambsheim zur neuen Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.  

Die neu gebildete Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat gemäß § 8 
Abs. 1 des Landesgesetzes über die freiwillige Bildung der neuen Verbands-
gemeinde Lambsheim-Heßheim vom 22. November 2013 innerhalb eines 
Zeitraumes von fünf Jahren nach der Gebietsänderung einen neuen, gemein-
samen Flächennutzungsplan aufzustellen. Dieser neue Flächennutzungsplan 
ersetzt dann die bis dahin fortgeltenden Flächennutzungspläne der Verbands-
gemeinde Heßheim und der Gemeinde Lambsheim.  

Mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes soll für das ganze 
Verbandsgemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Be-
dürfnissen der Verbandsgemeinde in den Grundzügen dargestellt werden. 

  

1.2. Aufgabe der Landschaftsplanung zum Flächennutzungsplan 

Durch die Flächennutzungsplanung werden landespflegerische Belange be-
rührt, die gemäß § 1 Abs. 5 BauGB bei der Aufstellung eines Flächennut-
zungsplans zu beachten sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, bestehend aus 

a) den Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt, 

b) den Erhaltungsziele und dem Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) den umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

d) den umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sach-
güter, 

e) der Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern, der Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

f) den Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 
insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

g) der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 
durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäi-
schen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den,  
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h) den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a, c und d, 

 

Fachliche Grundlage für die Bewertung der Belange des Umweltschutzes bil-
det der zum Flächennutzungsplan zu erstellende Landschaftsplan.  

Die Landschaftsplanung als Planungsinstrument von Naturschutz und Land-
schaftspflege erarbeitet dabei zunächst ein eigenständiges, noch nicht mit an-
deren Nutzungsansprüchen abgestimmtes Ziel- und Handlungsprogramm, 
das in seinen Grundsätzen den gesetzlich festgeschriebenen Zielen (vgl. § 1 
BNatSchG) folgt. Über die Erarbeitung des unabgestimmten Planungswerkes 
hinaus schließt Landschaftsplanung auch die Mitwirkung an der räumlichen 
Gesamtplanung ein. Sie trägt zur ökologisch vertretbaren Raumnutzungskon-
zeption bei, indem sie die Nutzungen nach Art, Ausmaß und Intensität räum-
lich so ordnet, dass die Sicherung und Entwicklung der Landschaftspotenziale 
gewährleistet werden kann. Die Landschaftsplanung ist der landschaftsökolo-
gische und landschaftsgestalterische Beitrag zum Flächennutzungsplan  der 
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und damit Grundlage für eine nach-
haltige kommunale Bauleitplanung. 

Der kommunale Landschaftsplan erlangt keine eigene Rechtskraft. Er ist viel-
mehr ein gutachterlicher Fachplan des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. Seine Inhalte sind gemäß § 9 (5) BNatSchG i.V.m. § 1 (6) BauGB bei 
Entscheidungen in der Bauleitplanung zu berücksichtigen: 

 

1.3. Rechtliche Grundlagen der Landschaftsplanung 

Die rechtliche Grundlage für die Landschaftsplanung ergibt sich aus dem Bun-
desnaturschutzgesetz. Gemäß § 11 Abs. 1 BNatSchG werden für die örtliche 
Ebene die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auf der Grundlage der Landschaftsrah-
menpläne für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile ei-
nes Gemeindegebiets in Grünordnungsplänen dargestellt.  

Die Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene erge-
ben sich aus § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes. Dort heißt es: 

(1) Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage der 
Landschaftsrahmenpläne für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, 
für Teile eines Gemeindegebiets in Grünordnungsplänen dargestellt. Die Ziele 
der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Ab-
satz 3 genannten Angaben enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die 
örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich 
ist. (é) 

(2) Landschaftspläne sind aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf Er-
fordernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erfor-
derlich ist, insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Land-
schaft im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Grün-
ordnungspläne können aufgestellt werden. 
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(3) Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfor-
dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in 
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen und 
können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Bauge-
setzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden. 

 

Der Landschaftsplan enthält Angaben über 

¶ den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Land-
schaft, 

¶ die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

¶ die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Na-
tur und Landschaft nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich 
daraus ergebenden Konflikte, 

¶ die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere  

¶ zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft, 

¶ zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des 
Kapitels 4 sowie der Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten 
der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten, 

¶ auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen 
Entwicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, insbesondere zur Kompensation von Eingrif-
fen in Natur und Landschaft sowie zum Einsatz natur- und landschafts-
bezogener Fördermittel besonders geeignet sind, 

¶ zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung 
und des Netzes ĂNatura 2000ñ, 

¶ zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Bö-
den, Gewässern, Luft und Klima, 

¶ zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft, 

¶ zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich. 

 

Die Inhalte des Landschaftsplans sind gemäß § 9 (5) BNatSchG i.V.m. § 1 (6) 
BauGB bei Entscheidungen in der Bauleitplanung zu berücksichtigen: 

 

§ 9 (5) BNatSchG 

In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die Inhalte der Landschaftsplanung zu 
berücksichtigen. Insbesondere sind die Inhalte der Landschaftsplanung für die Beur-
teilung der Umweltverträglichkeit und der Verträglichkeit im Sinne des § 34 Absatz 1 
dieses Gesetzes sowie bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme im Sinne des 
§ 82 des Wasserhaushaltsgesetzes heranzuziehen. Soweit den Inhalten der 
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Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, 
ist dies zu begründen. 

 

1.4. Verhältnis zum Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne eine Um-
weltprüfung durchzuführen. Daher ist der Begründung zum Flächennutzungs-
plan ein Umweltbericht gemäß § 2a beizufügen. In diesem Umweltbericht sind 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen neu geplanter Vorha-
ben zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Das Ergebnis der Umwelt-
prüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Inhalt des Umweltbe-
richts ergibt sich aus Anlage 1 zum BauGB.  

Im Unterschied zur Landschaftsplanung ist es Aufgabe des Umweltberichts, 
die Umweltauswirkungen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf-
zuzeigen. Kern des Umweltberichts ist daher  

¶ eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Ge-
biete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht 
über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurch-
führung der Planung, 

¶ eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen er-
heblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplan-
ten Vorhaben zu beschreiben, unter anderem infolge 

- des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit 
relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

- der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit mög-
lich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichti-
gen ist, 

- der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von 
Belästigungen, 

- der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung, 

- der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder 
die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

- der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umwelt-
probleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezi-
eller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressour-
cen, 

- der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Bei-
spiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfällig-
keit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels, 
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- der eingesetzten Techniken und Stoffe; 

¶ eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert 
oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls ge-
plante Überwachungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, 
inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, 
verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bau-
phase als auch die Betriebsphase abzudecken ist; 

¶ in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 
Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichti-
gen sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl; 

¶ eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter 

 

Da dieser Katalog weitgehend identisch ist mit der Schutzgutbetrachtung des 
Landschaftsplans, sind die Bestandsaufnahmen und Bewertungen des Land-
schaftsplans (auch zu geplanten neuen Nutzungen) von besonderer Bedeu-
tung für den Umweltbericht. Der Landschaftsplan arbeitet ï im Gegensatz zum 
Umweltbericht ï aber nicht nur eingriffsbezogen, sondern benennt flächende-
ckend für das gesamte Gemeindegebiet Beurteilungsgrundlagen und fachli-
che Entwicklungsziele, u. a. auch zur Vermeidung, Minderung oder Beseiti-
gung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. 

 

1.5. Übergeordnete Planungen 

Nach § 11 (1) BNatSchG stellt die kommunale Landschaftsplanung die für die 
örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auf der Grundlage der Landschafts-
rahmenpläne dar. In Rheinland-Pfalz liegt außerdem ein Landschaftspro-
gramm vor, das ebenfalls zu berücksichtigen ist. 

Das Landschaftsprogramm Rheinland-Pfalz wurde als Beitrag zum Landes-
entwicklungsprogramm IV (LEP) erstellt. 

 

1.6. Methodische Vorgehensweise bei der Erstellung des Landschaftsplans 

Die Vorgehensweise der Landschaftsplanung gliedert sich in folgende wesent-
liche Arbeitsschritte: 

 

1. Rahmenbedingungen des Landschafts- und Siedlungsraums 

In einer Analyse der Rahmenbedingungen des Landschafts- und Sied-
lungsraums in Kapitel 2 erfolgt eine kurze Übersicht über die nutzungsbe-
zogenen und naturräumlichen Gegebenheiten des Planungsraumes ein-
schließlich einer Betrachtung der historischen Entwicklung. Daran schließt 
eine nähere Analyse der für die Landschaftsplanung maßgeblichen Nut-
zungen und ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft und der abzu-
sehenden Entwicklungstendenzen an 
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2. Schutzgutanalyse 

In der Schutzgutanalyse in Kapitel 3 erfolgt ï aufbauend auf einer Darstel-
lung der gesetzlichen und sonstigen planungsrechtlichen Zielvorgaben zu 
den einzelnen Schutzgütern ï eine nach Schutzgütern getrennte detail-
lierte Analyse und Bewertung der Bedeutung bzw. Eignung der Teilräume 
oder Strukturen im Plangebiet. Bestandteil dieser Analyse ist eine Darle-
gung der gegebenen Beeinträchtigungen, Gefährdungen und Defizite vor 
dem Hintergrund der Empfindlichkeit des Schutzguts gegenüber verschie-
denen Wirkfaktoren. Im Abgleich mit den in der Nutzungsanalyse aufge-
zeigten Entwicklungstendenzen wird eine Prognose zum zukünftigen Zu-
stand der Schutzgüter getroffen. Die jeweiligen Schutzgutskapitel enden 
mit schutzgutsbezogenen Leitbildern, Zielen und Maßnahmen. Insbeson-
dere werden Handlungsschwerpunkte aufgezeigt.  

 

3. Entwicklungskonzeption 

Entwicklung eines Leitbilds für das gesamte Verbandsgemeindegebiet, All-
gemeine Vorgaben und Empfehlungen für Nutzungen; Entwicklung teil-
räumlicher Leitbilder, Ziele und Maßnahmen; Biotopverbundkonzeption 
und Definition der in den Flächennutzungsplan aufzunehmenden Maßnah-
men 

 

1.7. Wege zur Umsetzung des Landschaftsplans 

Die Umsetzung von Zielen und Maßnahmen des Landschaftsplanes kann 
über verschiedene Wege erfolgen: 

¶ Als Fachbeitrag zur räumlichen Gesamtplanung (Flächennutzungsplan, 
Bebauungsplan) gibt der Landschaftsplan bereits während der Planauf-
stellung Orientierung zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Die 
Ziele der Landschaftsplanung sind nach § 11 Abs. 3 BNatSchG bei der 
Abwägung zu berücksichtigen. 

¶ Durch Integration planerischer Leitvorstellungen und Flächenfestlegun-
gen in den Flächennutzungsplan können Festlegungen im Sinne des 
Schutzes vor Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung durch konkurrie-
rende Nutzungen getroffen werden. 

¶ Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG ist die Landschaftsplanung bei Planungen 
wie z.B. Planungen zur Flurbereinigung und Verwaltungsverfahren (wie 
z.B. Raumordnungsverfahren) heranzuziehen. Bei Abweichungen von 
den Aussagen der Landschaftsplanung ist eine Begründung erforderlich. 

¶  Der Landschaftsplan kann Grundlage und Anregung für weiterführende 
Planungen (z.B. Wanderwegkonzept, Pflege- und Entwicklungspläne, 
Gestaltungsentwürfe für Teilbereiche), deren Umsetzung ebenfalls auf 
dem Freiwilligkeitsprinzip beruht. 

¶ Durch Überzeugungsarbeit in Einzelgesprächen (bspw. im Rahmen ei-
ner Projektmoderation) kann die Umsetzung von Maßnahmen des 
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Landschaftsplans mit den jeweiligen Nutzern bzw. Eigentümern auf der 
Grundlage des Freiwilligkeitsprinzips bewirkt werden. Dies betrifft explizit 
auch Maßnahmenvor-schläge, die auf eine aus fachlicher Sicht anzustre-
bende Änderung einer rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft abzielen. 

¶  Der Landschaftsplan kann als Grundlage für die Akquisition von Förder-
mitteln herangezogen werden, die auch die Umsetzung mit Nutzern oder 
Eigentümern erleichtert. 

 

1.8. Planungsgrundlagen 

Der Landschaftsplan wurde im Maßstab 1:10.000 digital auf Grundlage der 
amtlichen Katasterkarte bearbeitet. Bauliche Veränderungen der letzten Jahre 
wurden, soweit notwendig, in der Kartengrundlage ergänzt. 

Bei der Planbearbeitung fanden insbesondere folgende Grundlagen Berück-
sichtigung: 

¶ Landesentwicklungsprogramm IV 

¶ Landschaftsprogramm Rheinland-Pfalz 

¶ Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

¶ Umweltbericht zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 

¶ Bisheriger Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Heßheim 

¶ Bisheriger Flächennutzungsplan der Gemeinde Lambsheim 

¶ Landschaftsplanung der Verbandsgemeinde Heßheim aus dem Jahr 1998 

¶ Landschaftsplanung der Gemeinde Lambsheim aus dem Jahr 2000 

¶ rechtsgültige Bebauungspläne und Planentwürfe 

¶ Rechtsverordnungen zu fachplanerisch ausgewiesenen Schutzgebieten 
einschließlich von Entwürfen für Rechtsverordnungen 

¶ fachtechnisch festgestellte Überschwemmungsgebiete 

¶ Planung Vernetzter Biotopsysteme 
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2. Rahmenbedingungen des Landschafts- und Siedlungsraums 

2.1. Lage im Raum 

Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim befindet sich zwischen dem 
Oberzentrum Worms im Norden und dem Ballungszentrum Rhein-Neckar im 
Süd-Osten innerhalb der Region Vorderpfalz und im nördlichen Teil des 
Rhein-Pfalz-Kreises. 

 

 
Gemarkung der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 
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Die Verbandsgemeinde grenzt im Norden an die Stadt Worms, im Osten an 
die verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim und die Stadt Frankenthal, 
im Süden an die Verbandsgemeinde  Maxdorf und im Westen an die Ver-
bandsgemeinden Leininger Land und Freinsheim. 

Die Lage der Ortsgemeinden zeigt in charakteristischer Weise die bevorzug-
ten Siedlungsstandorte im Rheingraben. Die Gemeinden liegen mittelbar am 
Rhein.  

Sowohl das Straßennetz des Nahbereichs als auch die Anbindung an das 
übergeordnete Straßennetz sind als positiv zu beurteilen. Die lokale Anbin-
dung an die wesentlichen Verkehrselemente der großräumigen Achsen im Be-
reich des Individualverkehrs ist insbesondere durch die direkte Lage der Ver-
bandsgemeinde an der Bundesautobahn 6 (Saarbrücken-Mannheim) und 61 
(Koblenz-Speyer) äußerst günstig. 

Im öffentlichen Personennahverkehr bildet die Bahnstrecke Freinsheim ï 
Frankenthal mit ihren Haltepunkte in Lambsheim das Rückgrat. Die fünf übri-
gen Ortsgemeinden sind durch Buslinien erschlossen.  

 

2.2. Naturräumliche Gliederung 

Das Gebiet der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim erstreckt sich über 
die naturräumlichen Haupteinheiten des Vorderpfälzer Tieflandes im Westen 
des Plangebiets und die nördliche Oberrheinniederung entlang des Rheins im 
Osten der Verbandsgemeinde. 

 

In der naturräumlichen Haupteinheiten Ănºrdliche Oberrheinniederungñ liegt 
der östliche Teil des Verbandsgemeindegebiets in der Untereinheit ĂFrankent-
haler Terrasseñ. Im Landschaftsinformationssystem Lanis wird die ĂFrankent-
haler Terrasseñ wie folgt beschrieben: 

Die Frankenthaler Terrasse bildet eine fast ebene Fläche auf ca. 95-100 m 
ü.NN mit sehr geringen Höhenunterschieden. Sie erstreckt sich rheinparal-
lel als bis zu 1,5 km breites Band zwischen Speyer und Worms. Nach Osten 
zur Rheinniederung ist sie durch das mit vielen Einbuchtungen und Vor-
sprüngen verlaufende Hochgestade abgesetzt. Abschnittsweise wie bei 
Schauernheim ist das Hochgestade als mehrere Meter hohe markante Ge-
ländestufe ausgebildet. Im Westen ist die Frankenthaler Terrasse durch die 
Hänge der Böhler Lössplatte, des Freinsheimer Riedels und des Pfrimmhü-
gellandes begrenzt. 

Im Landschaftsraum bilden von Hochflutlehm überdeckte sandige Ablage-
rungen ï auch als ĂSchneckensandeñ bezeichnet ï das Ausgangsmaterial 
für die Bodenbildung. Hier entwickelten sich sehr ertragreiche Parabraun-
erden und Schwarzerden. Im stärker grundwasserbeeinflussten Westteil 
sind feuchtere Böden anzutreffen, im Osten dagegen unregelmäßige Dü-
nensandaufwehungen. 
 
Die Frankenthaler Terrasse ist aufgrund hervorragender Voraussetzungen 
Schwerpunktgebiet für Ackerbau mit hohem Anteil an Gemüsebau. Bis auf 



Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Landschaftsplanung - Textteil  

Stand 06.11.2020, redaktionell aktualisiert Dezember 2023  

 

 

Seite 16 

 

 

 

einen Waldbestand bei Limburgerhof und kleinere Ausläufer von Wäldern 
in Nachbarräumen ist die Frankenthaler Terrasse ein waldfreies Gebiet. 
Grünland tritt nur sporadisch auf. 

Der Westteil wird von mehreren, oft parallel zur Westgrenze des Land-
schaftsraums verlaufenden und damit einer alten Flussterrasse folgenden 
Gräben durchzogen, die von Gehölzbeständen bzw. Wiesenstreifen beglei-
tet werden. So ergibt sich in diesen Teilbereichen eine ansatzweise Gliede-
rung der Landschaft, die im übrigen Landschaftsraum weitgehend fehlt. Lo-
kal tragen Baggerseen mit Ufervegetation zur Auflockerung bei. 

Das Siedlungsmuster des Landschaftsraums zeichnet das Bild von Sied-
lungsketten entlang einer feuchten Senke im Westen sowie entlang der 
Grenze zu den Rheinauen. Durch die Lage im unmittelbaren Einzugsbe-
reich des Ballungsraums Mannheim/Ludwigshafen bedingt ist der Sied-
lungsdruck im Landschaftsraum sehr hoch. Die Ortschaften sind demzu-
folge stark angewachsen, sind aber dennoch meist noch deutlich voneinan-
der abgesetzt und haben somit ihre Eigenständigkeit bewahrt. Die Lage im 
Verdichtungsraum wirkt sich aber auch durch ein engmaschiges Netz von 
Hauptverkehrsachsen und damit verbunden Damm- und Brückenbauten 
aus, die den Charakter der Ebene nachhaltig verändern. 
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Übersicht über die Landschaftsräume im Verbandsgemeindegebiet. Aus: www.natur-
schutz.rlp.de 

Innerhalb der Haupteinheit ĂVorderpfälzer Tieflandñ wird das Verbandsge-
meindegebiet im Wesentlichen durch zwei Landschaftsräume geprägt, die im 
Landschaftsinformationssystem Lanis wie folgt beschrieben werden: 

 

Freinsheimer Riedel 

Der Freinsheimer Riedel nimmt den Raum zwischen der Unterhaardt und 
der Frankenthaler Terrasse ein. Im Süden wird der Landschaftsraum vom 
Isenach-Schwemmkegel begrenzt. Im Norden zeichnet der Eckbach seine 
Grenze zum anschließenden Unteren Pfrimmhügelland. 

Von rund 150 m ü.NN am Westrand fallen die Tälchen des Landschafts-
raums bis auf gut 100 m an seinem Ostrand ab und schneiden dabei zu-
nehmend tiefer in das Gelände ein. Während sich die Tälchen südwärts 
meist zu breiten, dreieckigen Schotterkegeln zwischen den entsprechend 
zugespitzten Riedeln aufweiten, bleiben sie im Norden schmal, so dass hier 

VG Lambsheim-
Heßheim 

Frankenthaler 
Terrasse 

Unteres Pfrimm-
hügelland 

Freinsheimer 
Riedel 

Isenachschwemmkegel 
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die Riedelhänge dominieren. Sie sind meist von Sanden überlagert, nur 
zum kleineren Teil von Löss bedeckt. 

Die Landschaft ist fast völlig waldfrei. Die nordseitigen Riedelhänge und die 
stärker frostgefährdeten Hangfußlagen werden in der Regel für Ackerbau 
oder Obstbau genutzt, während die südexponierten Lagen dem Weinbau 
reserviert sind. Der Nordosten leitet als fast reines Ackerbaugebiet zur 
Frankenthaler Terrasse über. 

Die Sohlen der Täler werden heute überwiegend beackert. Ausnahmen bil-
den ein Grünlandband, das die Isenach säumt. 

Besonders reich mit Obstbäumen ausgestattet ist der Raum um Freins-
heim, Weisenheim am Sand und Lambsheim. Hier dominieren Obstkulturen 
auf leichten, sandigen Böden. Die Kuppen der Riedel sind dagegen wenig 
durch Bäume oder Gehölze strukturiert. Der Erlebniswert der Landschaft 
wird zumindest im Westteil auch von der Kulisse des Haardtrands mitbe-
stimmt. Die Landschaft ist altbesiedeltes Kulturland. Die Anlage der Ort-
schaften erfolgte entlang der Fließgewässer.  

 

Unteres Pfrimmhügelland 

Es handelt sich beim Unteren Pfrimmhügelland um eine sanftwellige Land-
schaft auf ca. 120 bis 160 m ü.NN beiderseits der Pfrimm. Sie wird im Nor-
den von den Abhängen der Gaustraßenhöhe und dem Alzeyer Hügelland 
eingerahmt. 

Die Täler sind nur sanft eingemuldet. Parallel hierzu gliedern trockene Del-
len die Hänge. Das Hügelland ist mit Löss bedeckt, dessen Mächtigkeit auf 
den steileren Randhängen zum Rhein hin 12 bis 15 m erreicht. Diese mäch-
tigen Lösshänge wurden oft künstlich terrassiert. Entlang der Talränder sind 
z.T. ausgeprägte Rechstrukturen zu sehen. Im Ostteil sind die Lösshänge 
von Hohlwegen und Schluchten zerschnitten und durch Gehölze struktu-
riert. 
Der Landschaftsraum ist fast völlig waldfrei. Ackerbau herrscht vor. Wein-
bau zieht sich entlang der flachen Kuppen und prägt wesentliche Teile des 
Landschaftsraums flächig mit. Lokal wird Obst angebaut. Restbestände an 
Streuobst sind vereinzelt vorhanden. 

 

Das gesamte Einzugsgebiet der Verbandsgemeinde ist nahezu waldfrei und 
eben. Das Geländeniveau liegt im Bereich der Deponie, westlich der Ge-
meinde Heßheim, bei 105 m üNN und fällt auf 95 m üNN im Bereich der Fran-
kenthaler Terrasse. 

 

2.3. Raumordnerische Funktionsvorgaben 

Die Ziele von Raumordnung und Landesplanung sind im Landesentwicklungs-
programm IV aus dem Jahr 2008 mit seinen zwischenzeitlich erlassenen Fort-
schreibungen sowie im einheitlichen Regionalplan RheinïNeckar verankert. 
Die Ziele von Raumordnung und Landesplanung bilden die Grundlage für die 
übergeordneten Entwicklungsziele und ïgrenzen, die bei der Fortschreibung 
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des Flächennutzungsplanes zu beachten sind. 

 

2.3.1. Landesentwicklungsprogramm IV 

Gemäß der Raumstrukturgliederung des Landesentwicklungsprogramm IV 
(LEP IV) ist die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim dem verdichteten 
Bereich mit disperser Siedlungsstruktur in einem Bereich hoher Zentrener-
reichbarkeit und -auswahl zuzuordnen. 

Außerhalb der bereits besiedelten Fläche sind Flächen als landesweit bedeut-
samer Bereich für den Hochwassersschutz, für die Landwirtschaft und den 
großräumig bedeutsamen Freiraumschutz dargestellt. Zudem kommt dem Be-
reich die Rolle eines klimaökologischen Ausgleichsraums zu. 

Östlich der Gemeinde Heßheim sind Flächen als landesweit bedeutsamer Be-
reich für die Rohstoffsicherung dargestellt.  

 

Hinsichtlich der Energieversorgung ist die 3. Teilfortschreibung: Kapitel 5.2 
Energieversorgung des Landesentwicklungsprogramms IV, die am 21. Juli 
2017 in Kraft getreten ist, maßgebend. Mit der 3. Teilfortschreibung des Lan-
desentwicklungsprogramms IV ergeben sich folgende Ausschlussflächen als 
verbindliche Ziele der Raumordnung: 

¶ rechtsverbindlich festgesetzte Naturschutzgebiete 

¶ als Naturschutzgebiet vorgesehene Gebiete, für die nach § 24 Landesna-
turschutzgesetz eine einstweilige Sicherstellung erfolgt ist,  

¶ die Kernzonen der Naturparke,  

¶ der gesamte Naturpark Pfälzerwald,  

¶ Nationalparke  

¶ diejenigen Natura 2000-Gebiete, für die die staatliche Vogelschutzwarte 
und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
im ĂNaturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergie in 
Rheinland-Pfalzñ ein sehr hohes Konfliktpotential festgestellt haben,  

¶ Wasserschutzgebiete der Zone 1,  

¶ der Rahmenbereich der Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Ober-
germanisch-Raetischer Limes,  

¶ die landesweit bedeutsamen Kulturlandschaften der Bewertungsstufen 1 
und 2. Darüber hinaus entscheiden die regionalen Planungsgemeinschaf-
ten, ob oder in welchem Umfang in den landesweit bedeutsamen histori-
schen Kulturlandschaften in Gebieten der Bewertungsstufe 3 die Nutzung 
der Windenergie ebenfalls auszuschließen ist.  

¶ Gebiete mit zusammenhängendem altem Laubholzbestand.  

 

Einzelne Windenergieanlagen dürfen nur an solchen Standorten errichtet wer-
den, an denen der Bau von mindestens drei Anlagen im räumlichen Verbund 
planungsrechtlich möglich ist.  
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Des Weiteren wird ein Mindestabstand von Windenergieanlagen zu reinen, 
allgemeinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und Mischgebie-
ten von 1.000 Metern, bei Anlagen über 200 Meter Gesamthöhe von 1.100 
Metern festgelegt.  

 

2.3.2. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

2.3.3. Raumstrukturelle Einordnung, Lage im Achsennetz, zentralörtliche Glie-
derung 

Raumstrukturelle Einordnung 

Die Raumstrukturkarte des einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar weist 
die VG Lambsheim-Heßheim als Teil des hochverdichteten Kernraums aus. 
Der hochverdichtete Kernraum soll gemäß den Grundsätzen der Regionalpla-
nung gesichert und so weiterentwickelt werden, dass er seine übergeordneten 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufgaben unter Wahrung seiner 
Funktion als Lebensraum für die dort ansässige Bevölkerung erfüllen kann. 

 

Lage im Achsennetz 

Die Verbandsgemeinde befindet sich unmittelbar an mehreren großräumigen 
Entwicklungsachsen wie (Mainz) ï Worms ï Frankenthal (Pfalz) ï Ludwigsha-
fen am Rhein ï Schifferstadt ï Speyer ï Germersheim ï Wörth am Rhein ï 
(Karlsruhe/Straßburg), zudem gehört der Hauptort Lambsheim zur regionalen 
Entwicklungsachse (Monsheim) ï Worms ï Bürstadt ï Lorsch ï Bensheim 
Freinsheim ï Lambsheim ï Frankenthal (Pfalz). 

Innerhalb der Metropolregion soll sich insbesondere die Siedlungsentwicklung 
an den Entwicklungsachsen mit ihrer leistungsfähigen Bandinfrastruktur orien-
tieren. 

 

Zentralörtliche Gliederung  

Die Ortsgemeinden Lambsheim und Heßheim sind als Grundzentrum inner-
halb der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Der zugehörige Verflechtungsbe-
reich umfasst die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Als Grundzent-
rum soll Lambsheim und Heßheim über den eigenen Bedarf hinaus den 
überörtlichen Grundversorgungsbedarf der übrigen Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde sichern. 
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Ausschnitt aus dem einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar  

 

2.3.4. Siedlungsflächenentwicklung - Gemeindefunktionen  

Bei der Beschaffung von Bauflächen sind grundsätzlich verfügbare Flächen-
potenziale im Siedlungsbestand wie Brachflächen oder Konversionsflächen 
sowie die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung vorrangig 
zu nutzen. Ist dies nicht möglich, soll die Ausweisung neuer Bauflächen an die 
bestehenden Siedlungsflächen anknüpfen und sich an den Haltepunkten des 
regionalbedeutsamen ÖPNV orientieren. Zur Begrenzung des Flächenver-
brauchs sollen flächensparende Bau- und Siedlungsformen bevorzugt wer-
den. 
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Siedlungsbereich Wohnen 

Der Ortsgemeinde Lambsheim wird die Funktion als ĂSiedlungsbereich Woh-
nenñ zugewiesen. Gemäß den Zielen der Regionalplanung ist die Ausweisung 
zusätzlicher, über die Eigenentwicklung hinausgehender Wohnbauflächen im 
Einklang mit den übrigen Zielen der Regional- und Landesplanung in den als 
ĂSiedlungsbereich Wohnenñ festgelegten Gemeinden bzw. Gemeindeteilen 
und auf die zentralen Orte, die überwiegend an Entwicklungsachsen liegen, 
zu konzentrieren. Damit soll insbesondere der Wohnbauflächenbedarf aus 
Wanderungsgewinnen gedeckt werden.  

Die übrigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde müssen sich bei der Aus-
weisung zusätzlicher Bauflächen auf den Bedarf aus der Eigenentwicklung der 
Ortsgemeinde beschränken.  

 

Siedlungsbereich Gewerbe 

In Bezug auf gewerbliche Bauflächen wird allen angehörigen Ortsgemeinden, 
der Verbandsgemeinde, keine besondere Funktion zugewiesen. Damit soll 
sich die Entwicklung gewerblicher Bauflächen, vorrangig zur Eigenentwick-
lung der örtlichen gewerblichen Wirtschaft (Eigenbedarf), an den potenziellen 
Erfordernissen der ortsansässigen Unternehmen orientieren. Im Einzelfall 
können bei entsprechender Nachfrage darüber hinausgehende moderate Flä-
chenreserven entwickelt werden. 

 

2.3.5. Freiraumschützende Ziele 

Eines der wesentlichen Ziele der Regionalplanung ist der Schutz natürlichen 
Lebensgrundlagen. Daher sind im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
wesentliche Zielaussagen zum Schutz der Freiräume enthalten. Für die VG 
Lambsheim-Heßheim sind dies insbesondere: 

 

Regionaler Grünzug 

Die Regionalen Grünzüge sind zusammenhängende und gemeindeübergrei-
fende Freiräume, die auch aufgrund ihrer naturräumlichen Funktion oder auf-
grund der siedlungsgeschichtlichen, kulturhistorischen oder landschaftsästhe-
tischen Zusammenhänge  sowie als Sichtachsen als wertvoll einzustufen sind. 
Sie dienen als großräumiges Freiraumsystem dem langfristigen Schutz und 
der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie dem 
Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft. In Regionalen Grünzügen 
darf in der Regel nicht gesiedelt werden. Innerhalb der VG Lambsheim-Heß-
heim sind nahezu alle Flächen, die nicht bereits als Siedlungsflächen in Be-
stand oder Planung ausgewiesen sind, als Regionaler Grünzug ausgewiesen. 

 

Vorranggebiet für die Landwirtschaft 

Flächen der Feldflur, die für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeig-
net sind und die dauerhaft für diese Nutzung erhalten bleiben sollen, sind als 
ĂVorranggebiet für die Landwirtschaftñ festgelegt. In der VG Lambsheim-
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Heßheim sind die Flächen außerhalb der Siedlungsflächen zum wesentlichen 
Teil als Vorrangfläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 

In den Vorranggebieten für die Landwirtschaft ist eine außerlandwirtschaftli-
che Nutzung nicht zulässig. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen 
für technische Infrastrukturen und Verkehrs- sowie Windenergieanlagen, die 
aufgrund besonderer Standortanforderungen nur im Außenbereich realisiert 
werden können, sind ausnahmsweise möglich. 

 

2.3.6. Grundwasser- / Hochwasserschutz 

Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 

Westlich der Ortsgemeinde Lambsheim, Heßheim, Großniedesheim und 
Kleinniedesheim entlang der Siedlungsflächen und südlich der Ortsgemeinde 
Heuchelheim sind die Freiräume, die bei einem Hochwasser mit einem Wie-
derkehrintervall von 100 Jahren (HQ100) überschwemmt werden, als Vor-
ranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen. 

In den Vorranggebieten haben die Belange des Hochwasserschutzes Vorrang 
vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen. Sie sind von hochwassersensiblen 
Nutzungen, insbesondere von weiterer Bebauung sowie von Vorhaben, die 
den Abfluss beeinträchtigen bzw. zu Retentionsraumverlusten führen, freizu-
halten. Unvermeidbare Vorhaben und Maßnahmen im öffentlichen Interesse 
sind ausnahmsweise möglich, wenn die Erfordernisse des Hochwasserschut-
zes gewahrt bleiben. 

 

Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz 

Ergänzend zu den Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
werden die Freiräume, die gemäß der Hochwassergefahrenkarte bei einem 
Extremhochwasser (HQextrem) überschwemmt werden und nicht bereits 
durch ein Vorranggebiet gesichert sind als Vorbehaltsgebiete für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz ausgewiesen. Die Vorbehaltsgebiete umfassen 
damit auch die potenziell gefährdeten Bereiche hinter den Schutzeinrichtun-
gen, bei denen es bei einem Überströmen oder technischem Versagen der 
Schutzanlagen zu Überflutungen des Hinterlandes mit entsprechend hohen 
Schäden kommt. In der Rheinniederung, wo derzeit eine 100- bis 120- jährli-
che Hochwassersicherheit besteht, reichen diese Gebiete bis zum Hochge-
stade.  

In diesen Vorbehaltsgebieten sollen die Belange des Hochwasserschutzes bei 
allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besonders berücksich-
tigt werden. Zudem soll in ihnen nicht gebaut werden. 

 

2.3.7. Sonstige Darstellungen im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 

Vorranggebiet für den Rohstoffabbau 

Die Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen ist in den Vorranggebieten 
für den Rohstoffabbau zu konzentrieren. Die Rohstoffgewinnung hat in diesen 
Gebieten Vorrang vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen und darf durch 
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andere Nutzungen nicht ausgeschlossen oder beeinträchtigt werden. 

In der VG Lambsheim-Heßheim sind im Bereich zwischen Lambsheim und 
Heßheim insgesamt zwei Vorranggebiete für den Rohstoffabbau ausgewie-
sen.  

 

Vorranggebiet für den Rohstoffab-
bau 

Zweck Größe 

ĂLambsheim, Nachtweideñ RP-
VRG04 

Kies und Sand ca. 20 ha 

ĂLambsheim/HeÇheim, Talgewannñ 
RP-VRG05 

Kies und Sand ca. 22 ha 

 

2.3.8. Windkraft 

Durch den im Dezember 2014 in Kraft getretenen Einheitlichen Regionalplan 
Rhein-Neckar wurde der bisher geltende Regionale Raumordnungsplan 
Rheinpfalz aus dem Jahre 2004 einschließlich seiner Teilfortschreibungen er-
setzt. Die ersetzende Wirkung trat jedoch nicht bezüglich der für Windenergie-
anlagen maßgebenden Plansätze 6.3.3.2 bis 6.3.3.6 des Regionalen Raum-
ordnungsplans Rheinpfalz aus dem Jahr 2004 ein. Diese regionalplanerischen 
Vorgaben gelten bis zum Eintritt der Rechtskraft der gesondert erfolgenden 
Fortschreibung ĂTeilregionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan 
Rhein-Neckarñ fort. 

Zum ĂTeilregionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-
Neckarñ wurde von der Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-
Neckar in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2019 der Satzungsbeschluss ge-
fasst. Der Teilregionalplan Windenergie wurde nachfolgend in der Fassung 
vom Februar 2020 zur Genehmigung vorgelegt. 

Nachdem der Teilregionalplan Windenergie bereits als Satzung beschlossen 
wurde, wird für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans nur noch diese 
Fassung der regionalplanerischen Zielvorgaben zur Windenergienutzung und 
nicht mehr die Vorgaben des bisherigen Regionalen Raumordnungsplans 
Rheinpfalz zu Grunde gelegt. 

 

Der Teilregionalplan Windenergie des Einheitlichen Regionalplans in der als 
Satzung beschlossenen Fassung sieht eine Dreiteilung der Gebietskategori-
sierung vor: 

¶ Vorranggebiete für Windenergieanlagen 

¶ Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen 

¶ Sonstige Flächen 

 

¶ Vorranggebiete für Windenergieanlagen 

Ziel 3.2.4.3: Für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen 
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sind Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung ge-
bietsscharf festgelegt. In diesen Vorranggebieten sind alle raumbedeutsa-
men Vorhaben und Maßnahmen ausgeschlossen, die der Windenergie-
nutzung entgegenstehen. 

Die Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung sind 
in den Kartenauszügen der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regio-
nalplans dargestellt. Die Kartenauszüge sind Teil der rechtsverbindlichen 
Raumnutzungskarte. 

In den Teilflächen von Regionalen Grünzügen (Plansatz 2.1.1 des Einheit-
lichen Regionalplans), Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-
pflege (Plansatz 2.2.1.2), Vorranggebieten für die Landwirtschaft (Plan-
satz 2.3.1.2) und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft (Plansatz 
2.3.2.2), die sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Wind-
energienutzung überlagern, ist die Errichtung und der Betrieb von Wind-
energieanlagen zulässig. 

 

Innerhalb der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sind zwei Vor-
ranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung festgelegt. 
Dies betrifft einerseits den 20,7 ha groÇen Bereich ĂIm Mºrschñ der Orts-
gemeinde Lambsheim und verbandsgemeindeübergreifend den insge-
samt 107,9 ha groÇen Bereich ĂStahlbergñ, der zu den Gemeinden GroÇ-
niedesheim, Heuchelheim, Kleinniedesheim und der Nachbargemeinde 
Dirmstein gehört. 

 

¶ Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen 

Gemäß Ziel 3.2.4.4 ist die regionalbedeutsame Windenergienutzung in 
folgenden Gebieten ausgeschlossen: 

¶ in rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebieten und in als Na-
turschutzgebiet vorgesehenen Gebieten, für die nach § 22 Abs. 3 Bun-
desnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 12 Abs. 4 Landesnatur-
schutzgesetz eine einstweilige Sicherstellung erfolgt ist,  

¶ in dem Naturpark Pfälzerwald im Sinne von § 3 Abs. 2 der Landesver-
ordnung ¿ber den ĂNaturpark Pfªlzerwaldñ  

¶ innerhalb folgender landesweit bedeutsamen historischen Kulturland-
schaften  

- 9.1.3 Speyerer Rheinniederung 

- 9.1.4 Maxauer Rheinniederung 

- 9.2.1 Haardtrand Pfälzerwald 

- 9.2.2 Hügelland der Haardt 

- 9.2.3 Nördliche Weinstraße 

¶ in Natura 2000-Gebiete, f¿r die nach dem ĂNaturschutzfachlichen 
Rahmen zum Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalzñ ein sehr 
hohes Konfliktpotential besteht 
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¶ Gebiete mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter 
über 120 Jahre  

 

Bezogen auf die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ergeben sich 
keine Ausschlussgebiete. 

 

¶ Sonstige Flächen 

In allen sonstigen Flächen, die weder als Vorranggebiet noch als Aus-
schlussgebiet für Windenergieanlagen festgelegt sind, obliegt die Steue-
rung der Windenergieanlagen den Gemeinden im Rahmen der kommuna-
len Bauleitplanung. 

 

 

2.4. Einwohnerentwicklung 

2.4.1. Bevölkerungsentwicklung  

Die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen 200 Jahren war ï bezogen 
auf die heutige Verbandsgemeinde - von einem stetigen Wachstum geprägt. 
Während 1815 noch 3.535 Einwohner im heutigen Verbandsgemeindegebiet 
leben, waren es Ende 2019 fast fünf Mal so viele.  

 

 
Bevölkerungsentwicklung 1815 ï 2019. Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz 

 

Gegliedert auf die einzelnen Ortsgemeinden ergibt sich ein etwas differenzier-
tes Bild. Hier zeigt sich, dass sich der Schwerpunkt der Bevölkerungsentwick-
lung vorrangig auf die Ortsgemeinde Lambsheim konzentriert. Ebenfalls stark 
gewachsen ist Beindersheim, während dies für Kleinniedesheim und insbe-
sondere für Heuchelheim nur abgeschwächt gilt. Dieses Ergebnis ergibt sich 
auch bei einer alleinigen Betrachtung der Nachkriegszeit nach 1950. Hier ist 
insbesondere das im Vergleich zu den anderen Gemeinden schwache relative 
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Wachstum von Heuchelheim auffällig.  

 

 
Bevölkerungswachstum 1815 ï 2019. Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz 

 

 

Gemeinde 1950 2019 

VG insgesamt 9.029 17.000 

relativ zu 1950 100% 188 % 

OG Beindersheim 992 3.335 

relativ zu 1950 100% 336 % 

OG Großniedesheim 729 1.309 

 

Gemeinde 1815 1835 1871 1905 1939 1950 1961 1970 1987 2011 2019 

VG 
insgesamt 

3.535 5.553 6.115 8.141 8.173 9.029 
10.34

1 
13.05

1 
14.16

6 
15.834 17.000 

relativ zu 
1815 

 
100 % 

 
157% 

 
173% 

 
230% 

 
231% 

 
255% 

 
293% 

 
369% 

 
401% 

 
448% 481% 

OG 
Beinders
-heim 

450 511 560 749 853 992 1.265 2.353 2.838 3.044 3.335 

relativ zu 
1871 

100% 114% 124% 166% 190% 220% 281% 523% 631% 676% 741% 

OG 
Groß-
niedes-
heim 

310 546 526 588 599 729 762 975 1.092 1.250 1.309 

relativ zu 
1815 

100 % 176% 170% 190% 193% 235% 246% 315% 352% 403% 422% 

OG 
Heßheim 

480 750 1.030 1.440 1.865 1.995 2.226 2.718 3.083 3.015 3.147 

relativ zu 
1815 

100 % 156% 215% 300% 389% 416% 464% 566% 642% 628% 656% 

OG 
Heuchel
heim 

500 705 597 595 635 806 818 864 1.143 1.225 1.281 

relativ zu 
1815 

100% 141% 119% 119% 127% 161% 164% 173% 229% 245% 256% 

OG 
Klein-
niedes-
heim 

114 410 421 445 475 566 545 645 679 925 946 

relativ zu 
1815 

100% 360% 369% 390% 417% 496% 478% 566% 596% 811% 830% 

OG 
Lambs-
heim 

1.681 2.631 2.981 4.324 3.746 3.941 4.725 5.496 5.331 6.331 6.982 

relativ zu 
1815 

100% 157% 177% 257% 223% 234% 281% 327% 317% 377% 415% 
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Gemeinde 1950 2019 

relativ zu 1950 100% 180 % 

OG Heßheim 1.995 3.147 

relativ zu 1950 100% 158 % 

OG Heuchelheim 806 1.281 

relativ zu 1950 100% 159 % 

OG Kleinniedesheim 566 946 

relativ zu 1950 100% 167 % 

OG Lambsheim 3.941 6.982 

relativ zu 1950 100% 177 % 

Bevölkerungswachstum 1950 ï 2019. Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz 

 

2.4.2. Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen 

Die Entwicklung der Bevºlkerungszahl hat ihre Ursache zum einen in der Ăna-
t¿rlichen Bevºlkerungsentwicklungñ, also der Differenz zwischen Geburten 
und Sterbefªllen, und in den ĂWanderungsbewegungenñ, also in den Differen-
zen zwischen den Zuzügen und den Wegzügen.  

Das statistische Landesamt liefert zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
und zu den Wanderungsbewegungen für die gesamte Verbandsgemeinde 
Lambsheim-Heßheim folgende Zahlen für den Zeitraum von 1975 bis 2019. 

 

 

 

In der VG Lambsheim-Heßheim zeigt sich insbesondere seit 2005 eine durch-
gängig negative natürliche Bevölkerungsentwicklung. Dieser Verlust konnte 
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die VG jedoch durch die in den letzten Jahren deutlichen Wanderungsgewinne 
kompensieren.  

Aufgrund der zunehmenden Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung 
ist jedoch mittel- bis langfristig mit einem weiteren Überhang an Sterbefällen 
und damit mit einer weiterhin negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
zu rechnen. 

Für die einzelnen Ortsgemeinden ergibt sich jeweils folgendes Bild: 

 

OG Beindersheim 

 

 

Beindersheim ist die einzige Ortgemeinde in der VG, die über die Jahrzehnte 
eine positive Bevölkerungsentwicklung bilanziert. Demnach ist die Geburten-
rate in den letzten 30 Jahren höher als die Sterberate. Die Zuwanderungsge-
winne unterliegen dagegen starken Schwankungen. 
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OG Großniedesheim 

 

 

In Großniedesheim zeigt sich nach Jahren deutlicher Wanderungsgewinne 
und einer weitgehend ausgeglichenen natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
mittlerweile ein Sterbeüberschuss, der ï verbunden mit einer ebenfalls nega-
tiven Wanderungsbilanz ï zu sinkenden Einwohnerzahlen führt. 

 

OG Heßheim 

 

In der Ortsgemeinde Heßheim wird die Bevölkerungsentwicklung stark von 
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dem Wanderungssaldo beeinflusst, da die Ortsgemeinde über eine konstant 
leicht negative natürliche Bevölkerungsentwicklung verfügt. Ein Bevölkerungs-
schwund war nur durch Wanderungsgewinne auszugleichen. 

 

OG Heuchelheim 

 

Die Bevölkerungsentwicklung in Heuchelheim wird durch hohe Wanderungs-
gewinne geprägt, die die Sterbeüberschüsse der letzten Jahrzehnte ausglei-
chen konnten. 
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OG Kleinniedesheim 

 

 

Die Ortsgemeinde wies über Jahrzehnte eine positive natürliche Bevölke-
rungsentwicklung auf. Seit dem Jahr 2011 ist diese jedoch deutlich gesunken 
und erreicht negative Werte. Ein Ausgleich konnte aufgrund der hohen Zu-
wanderungsraten stattfinden. 

 

OG Lambsheim 

Die Ortsgemeinde Lambsheim wies über lange Jahre eine weitgehend ausge-
glichene natürliche Bevölkerungsentwicklung auf, in der sich Geburten und 
Sterbefälle kompensieren. Ab 2009 ist die natürliche Bevölkerungsentwick-
lung dagegen rückläufig. Sie wird jedoch durch hohe Wanderungsgewinne 
ausgeglichen. 
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2.5. Prognose der Bevölkerungsentwicklung 

Das statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat unter dem Titel ĂRheinland-
Pfalz 2060 ï Vierte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 
2013)ñ eine aktualisierte Bevºlkerungsprojektion f¿r das Land insgesamt so-
wie für die kreisfreien Städte und Landkreise erarbeitet. Die Ergebnisse der 
Ămittleren Varianteñ wurden auf die verbandsfreien Gemeinden und Verbands-
gemeinden bis zum Jahr 2035 Ăheruntergebrochenñ. Grundlage der Prognose 
ist eine konstante Geburtenrate von 1,4 Kindern je Frau, eine bis 2060 um 
etwa sechs Jahre steigende Lebenserwartung bei Frauen, bei Männern um 
sieben Jahre, und ein jährlicher Wanderungsüberschuss in Höhe von 6.000 
Personen in Rheinland-Pfalz. Die Verteilung der Geburten und Sterbefälle, der 
Zuzüge und Fortzüge über die Kreisgrenze sowie der Wanderungen innerhalb 
des Landkreises auf die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden 
wurde anhand der durchschnittlichen Entwicklung in den Jahren von 2009 bis 
2013 in der jeweiligen Gebietskörperschaft vorgenommen. 

Dabei ergibt sich folgende Prognose, differenziert in die verschiedenen Alters-
gruppen: 

¶ Die Gesamtbevölkerung wird bis zum Jahr 2035 auf 16.909 Einwohner an-
steigen. Dies bedeutet eine Bevölkerungszunahme um ca. 1,7 %. 

¶ Der Anteil der unter 20-Jährigen wird von 18,9 % im Jahr 2013 auf 17,4 % 
im Jahr 2035 abnehmen. Der im Vergleich zum ganzen Land Rheinland-
Pfalz bislang etwas höher liegt, dies wird sich weiterhin ausbauen trotz der 
Abnahme (Rheinland-Pfalz: 2013: 18,3 %; 2035: 16,6 %). Am stärksten ist 
die Abnahme bei den unter 3-Jährigen (-7 %). 
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Bevölkerungsprognose für die Verbandsgemeinde Lambsheim-HeÇheim. Quelle: ĂRheinland-
Pfalz 2035 - Vierte kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die verbandsfreien Ge-
meinden und Verbandsgemeinden (Basisjahr 2013) - Ergebnisse für den Rhein-Pfalz-Freiñ, 
herausgegeben vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz. 
 

¶ Der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter reduziert sich von 2013 
bis 2035 von 59,2 % auf 52,4 %. Der bislang leicht überdurchschnittliche 
Wert passt sich damit künftig an den Landesdurchschnitt an (Rheinland-
Pfalz: 2013: 61,0 %; 2035: 52,8 %). 
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¶ Der Anteil der über 65-Jährigen wird von 22 % im Jahr 2013 auf 30,2 % im 
Jahr 2035 und somit um etwa 1/3 zunehmen. Gegenüber der bisherigen 
Situation mit einem im Vergleich zu Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich 
Wert wird sich dieser künftig an den Landesdurchschnitt annähern (Rhein-
land-Pfalz: 2013: 20,6 %; 2035: 30,6 %) 

 

Der Verband Region Rhein-Neckar hat im Rahmen der laufenden Erstellung 
des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar eine eigene Bevölkerungs-
prognose ï allerdings für das Jahr 2020 - vorgenommen. Der Verband Region 
Rhein-Neckar rechnet hier für Lambsheim mit einem Bevölkerungszuwachs 
von 4 % und für die VG Heßheim um 3%. Wenn die Einwohnerprognosen der 
damaligen Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde addiert werden, ergibt 
sich eine voraussichtliche Einwohnerzahl von  

16.471 Einwohnern. 

Der Vergleichswert des Statistischen Landesamtes für 2020 liegt dagegen bei 
16.980 Einwohnern. Prognosen für die einzelnen Ortsgemeinden liegen nicht 
vor. 

 

Mit 17.000 Einwohnern zum Jahresende 2019 ist der Prognosewert des Sta-
tistischen Landesamtes eingetreten, während sich die Prognose des Ver-
bands Region Rhein-Neckar als deutlich zu ungünstig zeigt. 

 

2.6. Flächennutzung in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 

2.6.1. Bau- und Siedlungsstruktur 

Die Ortsgemeinden der VG Lambsheim-Heßheim lassen ihrer Orts- und Sied-
lungsstruktur noch die Entwicklung aus den typischen bäuerlichen Straßen- 
oder Haufendörfer der Rheinebene erkennen, die sich in der Regel entlang 
einer zentralen Straßenachse oder um eine zentrale Kreuzung gruppieren. 
Ausgehend von diesen, meist durch kleinteilige Bebauung in Haus-Hof-Bau-
weise geprägten historischen Ortskernen gruppieren sich die späteren Ortser-
weiterungen und Neubaugebiete. In Übereinstimmung mit der in Kapitel 2.5 
beschriebenen Einwohnerentwicklung lassen sich die größeren Siedlungser-
weiterungen meist auf den Zeitraum nach den 1950er Jahren datieren. 

 

2.6.1.1. Ortsgemeinde Beindersheim 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Den historischen Kern Beindersheims bildet die heutige Schenkelstraße. Die 
Einmündungen der Enggasse und der Frankenthaler Straße bildeten wohl die 
Endpunkte der Bebauung. Sie waren als Verbindungsstraßen zu den umlie-
genden Gemeinden angelegt worden. Bis zum Ende des 17. Jh. breitete sich 
Beindersheim ausschließlich entlang der Schenkel- und Kirchenstraße aus. 
Erste Bevölkerungszahlen geben für das frühe 17. Jh. einen Stand von ca. 
150-200 Bewohner an. Vom Beginn des 18. Jh. an verzeichnete Beindersheim 
wie alle Gemeinden der Region einen kontinuierlichen Bevölkerungsanstieg, 
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so dass der Ort 1771 bereits 370 Einwohner erreichte. Dabei dehnte sich die 
Bebauung weiterhin entlang der Schenkel- und Kirchenstraße Richtung Osten 
und Richtung Westen aus, außerdem wurden nun die Enggasse und die Fran-
kenthaler Straße jeweils an ihrem Beginn bebaut. Bis zum Ende des 19. Jh. 
blieb diese Ausdehnung fast unverändert. Anfang des 20.Jh. erfolgte eine 
Ausbreitung vor allem an der Frankenthaler Straße. Zwischen den Weltkrie-
gen erfolgte eine Bebauung entlang des Brunnenwegs, der von der Frankent-
haler Straße abzweigt und in östlicher Richtung parallel zur Kirchenstraße ver-
läuft. 

Flächige Siedlungserweiterungen ergaben sich vornehmlich erst nach dem II. 
Weltkrieg. Zunächst wurden der der Bereich zwischen südlicher Schenkel-
straße/Bleichstraße/Heßheimer Straße und Enggasse sowie in östlicher Rich-
tung die Rheinstraße angelegt. Die Bevölkerung wuchs dadurch auf über 
1.260 Einwohner im Jahr 1960. 

In den 1960er und 1970er Jahren entstanden neben der weilläufigen Siedlung 
südlich des Schlittwegs zahlreiche kleinere Wohnbereiche, die den älteren 
Ortskern heute auf drei Seiten umgeben. Nur der nördliche Ortsrand des alten 
Ortskerns ist weitgehend unbebaut geblieben.  

In jüngerer Zeit hat sich die wohnbauliche Entwicklung vor allem auf den öst-
lichen Ortsrand konzentriert. 

Die gewerbliche Entwicklung fand am südöstlichen Ortrand im Gewerbegebiet 
ĂSturmgewanneñ sowie westlich der Autobahn in einer durch die Autobahnen 
und den Schrakelbach eingeengten Lage statt.  

Für die Entwicklung von Beindersheim sind vor allem die Immissionswirkun-
gen der Autobahnen, aber auch der Niederungsbereich entlang des Schrakel-
bachs/Eckbachs entscheidend. Bauliche Entwicklungen sind daher nur noch 
in nördlicher bzw. östlicher Richtung in Bereiche mit hochwertigen Ackerböden 
möglich.  

 

Statistische Daten 

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamts Bad Ems ergeben sich für die 
Ortsgemeinde Beindersheim folgende wesentlichen Eckdaten zur Siedlungs- 
und Bebauungsstruktur: 
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Ortsgemeinde Beindersheim  31.12.2019 

Flächennutzung 

Nutzungsart Fläche Anteil an Siedlungsfläche 

Wohnen 46 ha 59 % 

Industrie- und Gewerbe 7 ha 9 % 

Sport-, Freizeit- und Er-
holung 

11 ha 14 % 

Sonstige Nutzungen 15 ha 19 % 

Summe 78 ha 100 % 

 

2.6.1.2. Ortsgemeinde Großniedesheim 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Großniedesheim entstand als Einstraßendorf entlang der nördlichen Haupt-
straße von ihrem Beginn bis zur Abzweigung der Beindersheimer Straße. Die 
erste überlieferte Bevölkerungszahl stammt aus dem Jahre 1667 mit 142 Ein-
wohnern. Bis zum Ende des 18.Jh. erstreckte sich die Bebauung über die ge-
samte Hauptstraße und die Einwohnerzahl stieg auf 300-350 Personen. Au-
ßerdem waren zu dieser Zeit bereits Häuser an der Heppenheimer Straße, 
dem nördlichen Abzweig der Hauptstraße entstanden. In östlicher Richtung, 
zur Eckbachniederung hin, entwickelte sich die Gemeinde im 19. Jh. weiter. 
Bis nach dem 2. Weltkrieg blieb diese Ausdehnung nahezu unverändert. Eine 
rapide Ausbreitung der Fläche setzte erst in der Nachkriegszeit ein. Die Ent-
wicklung erfolgte fast ausschließlich in östlicher Richtung bis an die Uferzone 
des Eckbachs und daran anschließend in südliche Richtung. Das jüngste Bau-
gebiet entstand im Süden der Gemeinde. Die Einwohnerzahl entwickelte sich 
von ca. 600 vor dem 2. Weltkrieg auf heute ca. 1.310. 

Der westliche Ortsrand ist somit an sich noch weitgehend unverändert erhal-
ten. Jedoch sind an der Straße nach Heuchelheim einige Aussiedlungen und 
gewerbliche Betriebe entstanden, die den westlichen Ortseingang deutlich 
verändert haben. Als weitgehend intakt zu bezeichnen ist auch der östliche 
Ortsrand, der mit Baumreihen zum Eckbach hin eingegrünt ist. Hier befindet 
sich auch die von der Gemeinde angelegte naturnahe Erholungsfläche (Groß-
niedesheimer Biotop).  

Im geringen Umfang sind im Norden der Ortslage gewerbliche Bauflächen in 
der Ortsgemeinde verfügbar. 

 

Statistische Daten 

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamts Bad Ems ergeben sich für die 
Ortsgemeinde Großniedesheim folgende wesentlichen Eckdaten zur Sied-
lungs- und Bebauungsstruktur: 
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Ortsgemeinde Großniedesheim  31.12.2019 

Flächennutzung 

Nutzungsart Fläche Anteil an Siedlungsfläche 

Wohnen 25 ha 57 % 

Industrie- und Gewerbe 4 ha 9 % 

Sport-, Freizeit- und Er-
holung 

10 ha 23 % 

Sonstige Nutzungen 5 ha 11 % 

Summe 44 ha 100 % 

 

2.6.1.3. Ortsgemeinde Heßheim 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Heßheim entstand als Einstraßendorf im Übergangsbereich zwischen Rhein-
niederung und Riedelflächen entlang der heutigen Hauptstraße. Diese Grund-
struktur blieb bis in das 19. Jahrhundert erhalten.  

Die bauliche Weiterentwicklung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
erstreckte sich vornehmlich in westlicher und nördlicher Richtung entlang der 
Straßen nach Lambsheim, Gerolsheim und Beindersheim sowie nach Süden 
entlang der heutigen Bleichstraße. Gegen 1900 betrug die Einwohnerzahl ca. 
1.400.  

Stetig weiter wachsende Bevölkerungszahlen führten nach 1936 zur Errich-
tung von Siedlungsbauten im südlichen Ortsbereich (Weinbergstraße, Bleich-
straße, Nachtweidweg, Gartenstraße). Dabei wurden erstmals die Niede-
rungsbereiche des Schrakelbaches mit ihrem hohen Grundwasserstand be-
baut. 

In der Nachkriegszeit setzte sich die bauliche Entwicklung zunächst im Süden 
fort. In den sechziger Jahren wurde der Sprung auf die Riedelflächen endgültig 
vollzogen mit der ausgedehnten Neubebauung im Westen. Diese wurde ge-
gen Mitte der 70er Jahre mit der Gerhardt-Hauptmann-Straße als westlicher 
Ortsbegrenzung abgeschlossen. In den 70er und 80er Jahren konzentrierte 
sich die Neubebauung auf den nördlichen Ortsbereich zwischen Heuchelhei-
mer Straße und Großniedesheimer Straße. Die nachfolgenden Siedlungsflä-
chen wurden vornehmlich im Süden bzw. Südwesten erschlossen. 

Die Bevölkerungszahl entwickelte sich von 1800 in der Vorkriegszeit über an-
nähernd 2.000 Einwohner im Jahr 1950, ca. 2.700 Einwohner im Jahr 1970 
auf heute ca. 3.150 Einwohner. 

Gewerbliche Bauflächen bestehen nur am südöstlichen Ortseingang aus Rich-
tung Frankenthal sowie ï weit außerhalb der Ortslage ï im Bereich der Depo-
nie. 

  

Statistische Daten 

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamts Bad Ems ergeben sich für die 
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Ortsgemeinde Heßheim folgende wesentlichen Eckdaten zur Siedlungs- und 
Bebauungsstruktur: 

 

Ortsgemeinde Heßheim  31.12.2019 

Flächennutzung 

Nutzungsart Fläche Anteil an Siedlungsfläche 

Wohnen 49 ha 38 % 

Industrie- und Gewerbe 53 ha 41 % 

Sport-, Freizeit- und Er-
holung 

11 ha 9 % 

Sonstige Nutzungen 15 ha 12 % 

Summe 128 ha 100 % 

 

2.6.1.4. Ortsgemeinde Heuchelheim 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Heuchelheim entstand ebenfalls als Einstraßendorf entlang der Kirchenstraße 
und der heutigen nördlichen Hauptstraße. Im Unterschied zu den anderen 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde entstand in Heuchelheim jedoch im 
Mittelalter eine Burg, die mit einer ringförmigen Ortsbefestigung aus einem 
vom Eckbach gespeisten äußeren Graben und einem inneren Wall umgeben 
war. Die weitere Entwicklung des Ortes erfolgte daher nicht linear, sondern 
haufenförmig innerhalb der Grabenanlage. Der Großteil der Befestigungsan-
lage wurde im pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 zerstört. Die Reste des Walls 
sind inzwischen vollständig abgetragen, der Grabenverlauf lässt sich anhand 
des in Teilbereichen noch vorhandenen Grabens jedoch noch gut nachvollzie-
hen. Die nicht mehr vorhandenen Grabenabschnitte wurden erst um 1950 - 
1960 mit Erdaushub und Bauschutt verfüllt. Aufgrund dieser Verfüllung sind 
diese Grabenabschnitte im Kataster der Altablagerungen enthalten 

Der mittelalterliche Graben bildete wohl bis zum zweiten Viertel des 19. Jh. 
die Bebauungsgrenze Heuchelheims. Außerhalb des Berings fanden sich nur 
einige wenige Häuser im westlichen Bereich. 1840 zählte die Gemeinde be-
reits ca. 750 Einwohner gegenüber 450 in der Mitte des 17. Jh. Diese Zahl 
ging jedoch bis 1939 wieder auf ca. 650 zurück. 

Die Erweiterung der Siedlung über den Befestigungsgraben hinaus erfolgte 
bis zum heutigen Zeitpunkt vornehmlich in nördlicher bzw. nordwestlicher 
Richtung in die höher und vor allem trockener gelegenen Riedelflächen und 
setzt die Ringform des Mittelalters in Ansätzen fort. Im frühen 20.Jh. wurden 
die Großniedesheimer Straße und die Dirmsteiner Straße bebaut. In den 50er 
und 60er Jahren wurden als typische Neubaugebiete die von Ring- und Thal-
hofstraße erschlossenen Flächen im Norden der Gemeinde westlich des 
Friedhofs bebaut, der bis heute den nordöstlichen Ortsrand darstellt. Nach 
1970 entstanden als nordwestlicher Bebauungsrand des Ortes die Leininger- 
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und Kurpfalzstraße, die einen äußeren "Ring" bilden. Außerhalb dieses Rin-
ges finden sich im Norden und Westen noch einige Aussiedlerhöfe, die fast 
direkt an den Siedlungsbereich angrenzen.  

In den 90iger Jahren erfolgte erstmals eine bauliche Erweiterung westlich an-
grenzend an die historische Ortslage in der Eckbachniederung. Damit wurde 
erstmals ein Neubaugebiet in einem Bereich mit hohem Grundwasserstand 
erschlossen.  

Neben der wohnbaulichen Erweiterung hat sich Heuchelheim in der Nach-
kriegszeit über den Eckbach hinweg nach Süden mit einer größeren Sportan-
lage ausgedehnt.  

Die Einwohnerzahl Heuchelheims hat sich von 810 Einwohnern 1960 auf 
heute ca. 1.280 Einwohner erhöht. 

 

Statistische Daten 

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamts Bad Ems ergeben sich für die 
Ortsgemeinde Beindersheim folgende wesentlichen Eckdaten zur Siedlungs- 
und Bebauungsstruktur: 

 

Ortsgemeinde Heuchelheim  31.12.2019 

Flächennutzung 

Nutzungsart Fläche Anteil an Siedlungsfläche 

Wohnen 24 ha 59 % 

Industrie- und Gewerbe 2 ha 5 % 

Sport-, Freizeit- und Er-
holung 

6 ha 15 % 

Sonstige Nutzungen 9 ha 22 % 

Summe 41 ha 100 % 

 

2.6.1.5. Ortsgemeinde Kleinniedesheim 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Der Gründungskern Kleinniedesheims geht auf den Bereich des Zusammen-
treffens von Wormser Straße, Großniedesheimer Straße und Bobenheimer 
Straße sowie entlang der Großniedesheimer Straße zurück. Kleinniedesheim 
erstreckt sich in seinen älteren Grenzen auf dem hohen und steilen Abhang 
der Hochterrasse im Westen auf die Niederterrasse der Tiefebene im Osten. 
Der Höhenunterschied beträgt ca. 15 m. Die Großniedesheimer Straße mar-
kiert dabei auf der mittleren Höhe der Geländekante eine fast horizontale Ab-
flachung des Gefälles, wodurch sie gegenüber den anderen Straßen des Or-
tes eine bevorzugte Stellung einnimmt. Dies erklärt auch den Siedlungsur-
sprung entlang dieser Straße. Bis zum Ende des 17.Jh. dehnte sich Kleinnie-
desheim kaum über die mittelalterlichen Grenzen aus. Eine erste Einwohner-
zahl aus dem Jahre 1667 mit 134 Menschen bekundet dies. Eine starke 
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Zunahme der Einwohnerzahl erfolgte auch hier im 18.Jh. 1836 hatte die Ge-
meinde 410 Einwohner. Diese besiedelten neben Baulücken vor allem die 
Ränder des Ortes an den ausfallenden Straßen. Die Großniedesheimer 
Straße war bereits der heutigen Ausdehnung entsprechend bebaut. Die Orts-
grenzen von 1842 blieben bis zum 2. Weltkrieg nahezu unverändert.  

Nach dem Krieg entwickelte sich Kleinniedesheim zunächst in erheblich ge-
ringerem Umfang als die umliegenden Ortsgemeinden. Es wurden lediglich 
zwei neue Baugebiet im Nordosten ("Unterwegsgasse") und im Nordwesten 
("Am Zimmerplatz") ausgewiesen. Erst in den späten 1990er Jahren kam mit 
dem Baugebiet ĂAm Zimmerplatz IIñ ein grºÇeres Wohngebiet im Westen 
hinzu. Mitte der 2000er Jahre folgt das Baugebiet ĂKurzgewanneñ im S¿dos-
ten.  

Die Altbebauung im Süden ist noch in ihrer ursprünglichen Ausprägung erhal-
ten. Prägend ist dort die Haus-Hof-Bauweise. Ebenso wird der Ort bis heute 
geprägt von der barocken Schlossanlage der Freiherren von Gaggern im Ort-
szentrum. Die ehemals im Westen des Schlosses angelegte Garten mit einem 
kleinen Pavillongebäude ist bis heute als Parkgelände erhalten.  

Gesonderte gewerbliche Bauflächen sind in Kleinniedesheim nicht vorhanden. 

 

Statistische Daten 

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamts Bad Ems ergeben sich für die 
Ortsgemeinde Kleinniedesheim folgende wesentlichen Eckdaten zur Sied-
lungs- und Bebauungsstruktur: 

 

Ortsgemeinde Kleinniedesheim  31.12.2019 

Flächennutzung 

Nutzungsart Fläche Anteil an Siedlungsfläche 

Wohnen 14 ha 50 % 

Industrie- und Gewerbe 1 ha 4 % 

Sport-, Freizeit- und Er-
holung 

7 ha 25 % 

Sonstige Nutzungen 6 ha 21 % 

Summe 28 ha 100 % 

 

2.6.1.6. Ortsgemeinde Lambsheim 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Seit der Verleihung der Stadtrechte (14 Jh.) wurde der heutige Ortskern 
(Stadtgrabenstraße im Westen, der Weisenheimer- und Turmstraße im Nor-
den, der Goethestraße und ihrer Verlängerung im Süden bis etwa zur Bahnli-
nie im Osten und im wesentlich bis zur heutigen Bahnlinie im Süden) von einer 
Befestigungsanlage umschlossen. Bis zum Ende des 18. Jh. veränderte sich 
die flächenhafte Ausdehnung nicht. Erst das Ende der feudalen Bindung führt 
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zu einem enormen Bevölkerungszuwachs. Dieser hielt zwischen 1840 bis 
Ende des 19.Jh. gemäßigt an. Seit den 1920iger Jahren erfolgte der Ausbau 
und die Besiedlung der Westseite der Stadtgrabenstraße, die auf der zuge-
schütteten Fläche des äußeren Stadtgraben entstand. Die Einwohnerzahl 
stieg bis 1939 auf 3.746.  

Die Entstehung einer flächigen Neubausiedlung ergab sich ab dem Jahr 1963, 
indem das Gebiet zwischen Mühltorstraße, Neustadter Straße und Gerolf-
straße besiedelt wurde. Zudem erfolgte der beidseitige Ausbau der Bebauung 
der Goethestraße sowie der Ostseite des Stadtgrabens. Die Verdopplung der 
bebauten Fläche spiegelt den Bevölkerungszuwachs zwischen 1950 bis 1970 
wieder (1950: 3.941; 1970: 5.496).  

Des Weiteren wurde in den 80iger und 90iger die ausgedehnten Bauflächen 
im Nordosten und Osten erschlossen. Durch das stetige Wachstum erfolgte 
die flächige Ausweitung nördlich der Pariser Straße Ende der 90iger und im 
Jahr 2000 östlich der Mühltorstraße. Die Ortsgemeinde zählt im Jahr 2019 be-
reits 6.982 Einwohner. 

 

Die Bahntrasse gliedert die Ortsgemeinde im Wesentlichen in einen Nord- und 
einen Südteil, vor allem in Hinblick auf die Flächennutzung. Gemischte Bau-
flächen finden sich annähernd ausschließlich im Norden im Bereich des alten 
Ortskerns. Südlich der Bahntrasse ist vorzuweise Wohnen vorzufinden, dass 
durch nicht störende Gewebebetrieben oder Gemeinbedarfsflächen ergänzt 
wird. Diese Nutzung erstreckt sich weiter auch südlich der Isenach bis zur Ge-
markungsgrenze nach Maxdorf. Eine Ausnahme bildet lediglich das im Osten 
befindliche Gewerbegebiet ĂIm Brandñ  

Grundsätzlich lässt sich von Norden nach Süden hin eine Auflockerung der 
Dichte feststellen. Die gemischten Bauflächen im Ortskern sind bis zu 60% 
bebaut. Dies ist auf die Haus-Hof Bauweise zurückzuführen, welche durch die 
damaligen landwirtschaftlichen Betriebe eingeführt wurde. Der Anteil der Frei-
flächen ist gering. Im Gegenteil hierzu sind die Erweiterungsflächen der Nach-
kriegszeit bis heute durch lockere Bebauung mit Einfamilienhäusern geprägt. 

 

Statistische Daten 

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamts Bad Ems ergeben sich für die 
Ortsgemeinde Lambsheim folgende wesentlichen Eckdaten zur Siedlungs- 
und Bebauungsstruktur: 
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Ortsgemeinde Lambsheim  31.12.2019 

Flächennutzung 

Nutzungsart Fläche Anteil an Siedlungsfläche 

Wohnen 100 ha 50 % 

Industrie- und Gewerbe 27 ha 13 % 

Sport-, Freizeit- und Er-
holung 

38 ha 19 % 

Sonstige Nutzungen 31 ha 15 % 

Summe 197 ha 100 % 

 

2.6.2. Bebauungen im Außenbereich 

Bei der bestehenden Bebauung im Außenbereich handelt es sich weit über-
wiegend um landwirtschaftliche Aussiedlerhöfe sowie landwirtschaftliche Hal-
len und Scheuen ohne ergänzende Wohnnutzung. Deutlich erkennbare An-
sammlungen von landwirtschaftlichen Gebäuden im Außenbereich befinden 
sich südlich der Ortslage Heßheim entlang des Lambsheimer Wegs sowie in 
Streulage um den Siedlungskörper von Lambsheim.  

Neben den landwirtschaftlichen Nutzungen finden sich im Außenbereich die 
jeweiligen Gebäude und Anlagen der Mülldeponie, Kläranlagen und Wind-
kraftanlagen.  

Der Campingplatz, die Beachbar Lambsheim sowie das Gasthaus am See be-
finden sich ebenfalls außerhalb der eigentlichen Ortslage von Lambsheim im 
Freiraum östlich von Lambsheim. 

 

2.6.3. Entwicklungstendenzen 

Die gesamte Verbandsgemeinde unterliegt einer stetigen Nachfrage nach 
Baugrundstücken für eine Wohnnutzung. Dieser Nachfrage tragen die Ortsge-
meinden bislang nur bedingt Rechnung. Dadurch kommt es einerseits seit 
Jahren zu steigenden Bodenpreisen. Andererseits werden innerörtliche Bau-
landpotenziale zunehmend genutzt. Die Nutzung innerörtliche Baulandpoten-
ziale ist immer dann wenig problematisch, wenn ältere Bausubstanz entlang 
der bestehenden Erschließungsstraßen abgebrochen wird und dort eine Neu-
bebauung erfolgt. Problematisch ist jedoch der Nutzungsdruck, der sich auf 
die innerörtlich gelegenen rückwärtigen Grundstücksbereiche und die dort oft-
mals vorhandenen früher landwirtschaftlich genutzte Bebauung bzw. die pri-
vaten Grünbereiche ergibt. Insbesondere durch Neubebauungen in zweiter 
Reihe kommt es häufig zu einem Verlust wertvoller älterer Gehölzbestände, 
aber auch zu Lebensraumverlusten für u.a. Fledermäuse in alten Gebäuden. 
Zudem erhöht sich die bauliche Dichte in den alten Ortsbereichen zusehends. 

Im Bereich der gewerblich genutzten Flächen stehen der Neuentwicklung von 
Betriebsstandorten oftmals die Aufgabe bisheriger Standorte gegenüber. Eine 
Wiedernutzung bislang gewerblich genutzter Flächen innerhalb der Ortslagen 
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ergibt sich allerdings nur zum Teil und dann häufig zu Wohnzwecken.  Gegen-
über dem erheblichen Siedlungsdruck in Bezug auf Wohnbauflächen ist je-
doch bei den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde in Bezug auf Gewerbe-
flächen kein vergleichbarer Druck zu verzeichnen. Gewerbeentwicklungen re-
sultieren in der Regel aus konkreten Entwicklungsabsichten ortsansässiger 
Firmen.   

 

2.7. Verkehr 

2.7.1. Straßenverkehr 

Die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt hauptsächlich durch 
die Landes- und Kreisstraßen. Eine Anschlussstelle an die Bundesautobahn 
A 6 und A 61, die die Verbandsgemeinde in Nord-Süd-Richtung und Ost-West-
Richtung durchschneiden, besteht nicht. Die nächstmögliche Autobahnan-
schlussstelle befindet sich in Frankenthal, Maxdorf und Worms Diese sind 
über die L 456 im Norden (Richtung Worms), die L 453 sowie L 522 im Westen 
(Richtung Frankenthal) und die Ortsumgehung K2 N (Richtung Maxdorf) zu 
erreichen. 

Das zwischengemeindliche Straßennetz, das die Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde untereinander, mit dem Grundzentrum Heßheim sowie den 
umliegenden Grundzentren und den Anschlussstellen an das überörtliche Ver-
kehrsnetz verbindet besteht aus Landes- und Kreisstraßen. Eine Ausnahme 
bildet das Grundzentrum Lambsheim, denn eine direkte Straßenverbindung 
zu den weiteren fünf Ortsgemeinden der VG besteht nicht. Die überörtliche 
Verkehrsanbindung erfolgt durch die L 522 und die K2 N, welche den Sied-
lungskörper als Ortsumgehungen tangieren. 

Westlich parallel zur A 61 verläuft die L 453 die Heuchelheim mit Heßheim 
und im Osten mit Frankenthal verbindet.  

Die Hauptverkehrsstraßennetze der Ortsgemeinden ergeben sich aus den 
Durchgangsstraßen als Teil des überörtlichen Verkehrssystems oder der Orts-
verbindungsstraßen. Das örtliche Hauptverkehrsstraßennetz hat dabei haupt-
sächlich den jeweiligen Ziel- und Quellverkehr zu bewältigen. Durchgangsver-
kehr in relevanten Umfang hat lediglich Heßheim und Lambsheim, dieser wird 
jedoch über die Ortsumgehungen abgewickelt.  

 

2.7.2. Schienenverkehr 

Innerhalb der Verbandsgemeinde liegt die Bahnlinie Freinsheim-Frankenthal, 
die jedoch lediglich Lambsheim anbindet. 

Eine Bedienung im Schienengüterverkehr findet in Lambsheim nicht statt.  

 

2.7.3. Entwicklungstendenzen 

Mit der Umsetzung der Umgehungen von Lambsheim und Heßheim sind die 
aus städtebaulicher Sicht wesentlichen verkehrlichen Veränderungen umge-
setzt worden. Weitere Neubauvorhaben von Straßen sind nicht zu erwarten. 
Jedoch ist davon auszugehen, dass mittelfristig weitere außerörtliche Straßen 
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mit begleitenden Radwegen versehen werden. 

 

2.8. Wasserwirtschaft 

2.8.1. Trinkwasserversorgung 

Anlagen zur Trinkwasserversorgung bestehen in Großniedesheim mit dem 
dortigen Wasserwerk sowie dem dominant in der Landschaft sichtbaren Was-
serturm. 

 

2.8.2. Abwasserbeseitigung 

In Lambsheim wird das Schmutzwasser in der 1994 in Betrieb genommenen 
Kläranlage gereinigt. Die Kläranlage liegt unmittelbar westlich der Autobahn A 
61 südlich der Isenach. Die Isenach dient dabei als Vorfluter.  

Die weiteren Ortgemeinden sind an die 2003 in Betrieb genommene Gruppen-
kläranlage Heßheim angeschlossen. Diese liegt nördlich der A 6 bzw. westlich 
der A 61 im Außenbereich unmittelbar angrenzend an den Lackegraben, der 
als Vorfluter für die Kläranlage dient. Die Kläranlage gehört dem Abwasser-
zweckverband ĂMittleres Eckbachtalñ und reinigt die Abwässer aus 13 Ortsge-
meinden entlang des Eckbachs. 

Der weitaus größte Teil der Siedlungsentwässerung erfolgt über Mischwas-
serkanäle. Ein gesondertes Regenwasserkanalnetz ist nur in einigen der jün-
geren Baugebiete vorhanden.  

 

2.8.3. Hochwasserschutz 

Bauliche Anlagen zum Hochwasserschutz bestehen in Form mehrerer weitge-
hend naturnah gestalteter Rückhaltebecken einerseits in Lambsheim und an-
dererseits in Heßheim.  

 

2.8.4. Entwicklungstendenzen 

Veränderungen an den wasserwirtschaftlichen Anlagen in der Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim sind aktuell nur in Bezug auf eine Modernisie-
rung der Kläranlagen durch ergänzende Reinigungsstufen mit entsprechen-
dem Flächenbedarf absehbar. 

  

2.9. Abfallwirtschaft 

2.9.1. Abfallwirtschaftliche Anlagen 

Innerhalb der VG Lambsheim-Heßheim bestehen Wertstoffhöfe in Lambsheim 
und Heßheim.  

Des Weiteren befindet sich am westlichen Rand von Heßheim im Bereich ei-
ner früheren Kiesgrube eine in die Gemarkung Gerolsheim übergreifende De-
ponie für Haus- und Sondermüll mit einem landschaftsbildprägenden Hügel. 
Die Deponie erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 22,4 ha. Unmittelbar 
angrenzend an die Deponie bestehen weitere Betriebe der Abfallwirtschaft, 
die den Deponiebetrieb ergänzen, so insbesondere Annahmestellen für 
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gewerbliche Wertstoffe und Bauschutt. 

 

2.9.2. Entwicklungstendenzen 

Der Deponiebetrieb in Heßheim ist auf Jahre hinaus planungs- und abfallrecht-
lich gesichert. Es ist von einer Fortdauer der Nutzung auszugehen. 

 

2.10. Energieerzeugung 

2.10.1. Bestehende Anlagen für die Energieerzeugung 

Eine Stromerzeugung erfolgt innerhalb des Verbandsgemeindegebiets vor-
rangig wird Windenergieanlagen. Insgesamt bestehen 14 Anlagen, davon 5 
Gemarkung Großniedesheim, 4 auf Gemarkung Heuchelheim, 2 auf Gemar-
kung Kleinniedesheim und 3 auf Gemarkung Lambsheim. 

Auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Heßheim befindet sich nördlich der 
Kläranlage eine Freiland-Photovoltaik-Anlage. Eine weitere Anlage zwischen 
der Umgehungsstraße Heßheim und der Autobahn A 6 ist planungsrechtlich 
abgesichert. 

Im Bereich der Deponie Heßheim erfolgt eine Stromerzeugung durch eine Nut-
zung der Deponiegase sowie durch auf dem Deponiekörper angebrachte So-
larzellen. 

Des Weiteren befinden sich innerhalb der Ortsgemeinde Lambsheim zwei 
Blockheizkraftwerke, die vorrangig das Nahwärmenetz beliefern, jedoch auch 
der Stromerzeugung dienen.  

 

2.10.2. Entwicklungstendenzen 

Für die Solarfläche nördlich der Kläranlage Heßheim ist planungsrechtlich 
eine Erweiterung um ca. 2 ha. bereits abgesichert. Dass diese Erweite-
rungsoption in Anspruch genommen wird, ist aktuell jedoch nicht mehr zu er-
warten, da die Fläche außerhalb der aktuell gültigen Förderkulissen liegt.  

Zwischen der Autobahn A 61 und der Umgehungsstraße Heßheim ist eine 
Solarfläche planungsrechtlich durch einen Bebauungsplan abgesichert. Es 
steht zu erwarten, dass diese Fläche  in naher Zukunft umgesetzt wird.  

Mit den bestehenden Windenergieanlagen sind die in den gültigen Flächen-
nutzungsplänen ausgewiesenen Konzentrationszonen für Windkraftanlagen 
ausgeschöpft. Allerdings wäre unter Berücksichtigung der zu Siedlungsflä-
chen einzuhaltenden Schutzabstände sowie der sonstigen fachrechtlichen 
und raumordnerischen Vorgaben insbesondere nördlich von Heuchelheim 
weitere Windkraftanlagen denkbar, wenn seitens der Verbandsgemeinde die 
bisherigen Konzentrationszonen ausgeweitert werden würden.  

 

2.11. Landwirtschaft 

2.11.1. Landwirtschaftliche Flächennutzung 

Ca. 74,7 % (2.815 ha) der Fläche der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim werden gemäß Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-
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Pfalz mit Stand 31.12.2018 landwirtschaftlich genutzt.  

Bezogen auf die einzelnen Ortsgemeinden stellt sich das Bild wie folgt dar: 

 

 Landwirtschafts-
fläche 

Anteil an Ge-
markungsflä-
che 

Haupt- und Ne-
benerwerbsbe-
triebe innerorts 

Haupt- und Ne-
benerwerbsbe-
triebe Aussied-
lungen 

Beindersheim 422 ha 73,6 % 4 8 

Großniedesheim 289 ha 76,4 % 3 3 

Heßheim 379 ha 65,6 % 3 5 

Heuchelheim 473 ha 82,0 % 5 9 

Kleinniedesheim 330 ha 85 % 9 3 

Lambsheim 923 ha 72,4 % 15 12 

VG insgesamt 2.815 ha 74,7 %   

 

In der Nutzung dominierend ist der Ackerbau, vorrangig Hackfrucht und Ge-
treide, jedoch auch ï vor allem im südlichen Teil der Verbandsgemeinde ï 
Sonderkulturen wie Gemüse und Spargel. In Lambsheim, Heuchelheim, Groß-
niedesheim und Kleinniedesheim wird zudem Wein angebaut. Die Rebflächen 
umfassen ca. 212 ha und damit ca. 8 % der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen. 

Eine Grünlandnutzung erfolgt nur auf kleinen Teilflächen und hier insbeson-
dere in Zusammenhang mit naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen. 

Erwerbsobstanbau wird nur auf einzelnen Flächen westlich von Lambsheim 
betrieben.  

Die Viehhaltung spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Nur noch wenige 
Betriebe, u.a. in Beindersheim und Kleinniedesheim, halten Kühe, Schweine 
und Geflügel.  

 

2.11.2. Flurbereinigung 

In Bezug auf eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzungsbedingun-
gen ist die Flurneuordnung relevant. Die Zweckflurbereinigungen im Zuge des 
Baus der Umgehungsstraßen um Lambsheim und Heßheim sind zwischen-
zeitlich weitgehend abgeschlossen. 

Laufende Flurbereinigungsverfahren ergeben sich im Westen von Lambs-
heim. Hier sind Teilflächen der Gemarkung in die Weinbergsflurbereinigungs-
verfahren ĂWeisenheim am Sand/Lambsheim IIñ und ĂWeisenheim am 
Sand/Lambsheim Vñ einbezogen. Ebenso ist eine Teilfläche in die Obstflurbe-
reinigung ĂWeisenheim am Sand/Lambsheim VIIñ einbezogen.   
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Laufende Flurbereinigungsverfahren im Westen von Lambsheim 

 

2.11.3. Entwicklungstendenzen 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Land-
wirtschaft und der gleichzeitigen Verknappung an fruchtbaren Böden ist eine 
weitere Konzentration der landwirtschaftlichen Betriebe wahrscheinlich. Die 
Zahl der Betriebe wird somit mittelfristig noch weiter abnehmen. Zugleich wer-
den die verbleibenden Betriebe jedoch immer größere Flächen bewirtschaf-
ten.  

Zugleich ist davon auszugehen, dass die Intensität der Nutzung auf rentabel 
zu bewirtschaftenden Flächen zunimmt. Dies gilt insbesondere für Flächen, 
die an eine zentrale Beregnung angeschlossen werden. Dies ist mittelfristig 
für Teile der Gemarkungen Heßheim und Beindersheim zu erwarten  

Auch bei Ausbau der Produktion nachwachsender Rohstoffe ist eine stärkere 
Industrialisierung der Produktion, bspw. verbunden mit der Zunahme des Bio-
zideinsatzes, möglich. 

 

2.12. Forstwirtschaft 

Nur ca. 0,3 % (110 ha) der Fläche der Verbandsgemeinde sind nach den An-
gaben des Statistischen Landesamts bewaldet. Dabei handelt es sich jedoch 
nicht um Waldflächen im forstwirtschaftlichen Sinn, sondern um 
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zusammenhängende Gehölzbestände, überwiegend entlang der Gewässer, 
die gemäß Landeswaldgesetz als Wald zu definieren sind. Als einzige größere 
Waldfläche ist das Eckbachwäldchen in Kleinniedesheim zu nennen.  

Keine der Waldflächen unterliegt einer forstwirtschaftlichen Nutzung durch das 
an sich ansonsten räumlich zuständige Forstamt Pfälzische Rheinauen, Bell-
heim.  

 

2.13. Lagerstättenabbau 

Im Gemarkungsbereich besteht mit dem Lambsheimer Weiher und dem Bein-
dersheimer Weiher zwei durch Auskiesung entstandenes Stillgewässer. Die 
Kiesgewinnung dort an beiden Gewässern beendet. 

Der Bereich der Deponie Heßheim ist ebenfalls durch eine Kiesgewinnung 
entstanden, allerdings nicht durch Nassabbau, sondern durch einen oberflä-
chigen Abbau. Der Abbau wird aktuell weiterhin im Bereich südlich der Depo-
nie bzw. südlich des Bergwegs weiter betrieben. 

Des Weiteren sind in der VG Lambsheim-Heßheim im Bereich zwischen 
Lambsheim und Heßheim insgesamt zwei Vorranggebiete für den Rohstoffab-
bau ausgewiesen. Die große Abbauflächen zwischen Heßheim und Gerols-
heim dienen heute überwiegend als Mülldeponie, teilweise liegen sie brach. 
Weitere Kiesgruben in der VG wurden verfüllt, teilweise sind sie auch überbaut 
worden. 

 

Eine Neuerschließung von Rohstofflagerflächen ist absehbar nicht zu erwar-
ten. 

 

2.14. Erholung und Fremdenverkehr 

Die Verbandsgemeinde spielt im Bereich des Fremdenverkehrs eine gering-
fügige Rolle. Bis auf ein Hotel in Heßheim und dem Freizeitgelªnde ĂNacht-
weideñ mit Campingplatz am Lambsheimer Baggerweiher sind keine relevan-
ten Fremdenverkehrsinfrastukturen vorhanden. 

In Bezug auf die Erholungsnutzung bestehen nur in den Ortsgemeinden Heß-
heim und Großniedesheim größere öffentliche Grünflächen, die der Erholung 
dienen können. 

Außerhalb der Ortslagen besteht ein dichtes Wegenetz aus landwirtschaftli-
chen Wegen sowie Fuß- und Radwegen, das zur landschaftsgebundenen Er-
holung zur Verfügung stehen. Die offene Landschaft ist aus der Ortsgemeinde 
heraus über das öffentliche Straßen- und Wegenetz leicht zu erreichen.  

Das frühere Freibad am südlichen Ortsrand von Lambsheim zur Gemarkungs-
grenze nach Maxdorf ist geschlossen und steht daher für eine Erholungsnut-
zung nicht mehr zur Verfügung. 
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2.15. Denkmalschutz 

2.15.1. Kulturdenkmale 

Im ĂNachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmªler, Rhein-Pfalz-Kreisñ, her-
ausgegeben von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, sind für das Verbands-
gemeindegebiet drei Denkmalzonen sowie insgesamt 113 Einzelobjekte ver-
zeichnet.  
 
Ortsgemeinde Beindersheim 
 
Kath. Kirche Hl. Kreuz, St. Peter und St. Nikolaus Kirchenstraße 9  
neubarocker gusssteingegliederter Saalbau, Glockenturm, Treppenturm, 1914-16, Arch. 
Wendelin Leonhardt, Mannheim; Ausstattung 
 
Prot. Kirche Kirchenstraße 7  
Saalbau 1748, Westturm 1908 bzw. 1928/29, Arch. Fritz Larouette, Frankenthal; Ausstat-
tung 
 
Brunnenweg 6 
ehem. Schulhaus, L-förmiger Putzbau auf rustiziertem Sandsteinsockel, hohe Walmdächer, 
1913, Arch. Bezirksbaumeister Berghammer 
 
Großniedesheimer Straße 
Wegekreuz, Sandstein, bez. 1869, Korpus Zinkhohlguss, 1932 
 
Großniedesheimer Straße 
auf dem Friedhof: Kriegerdenkmal 1914/18 und 1939/45, überlebensgroße Betonplastik, 
1959 von Franz Lind, Freinsheim; Grabmal Fam. Diehl und Raquet, galvonplast. Engel, um 
1910 
 
Kirchenstraße 5 
Hofanlage 18./19. Jh.; barockes Wohnhaus mit Torfahrt, bez. 1747, Obergeschoss und Ne-
bengebäude 2. Hälfte 19. Jh. 
 
Kirchenstraße 16 
Hakenhof, Mitte 19. Jh.; eingeschossiges Wohnhaus mit Kniestock; tlw. wiederverwendete 
Fenstergewände 18. Jh.; Toranlage, bez. 1842 
 
Schenkelstraße 1 
Rathaus, sandsteingegliederter Putzbau, 1849; zwei Tafeln vom Vorgängerbau, eine bez. 
1616; ortsbildprägend 
 
Schenkelstraße 5 
Hofanlage, 19. Jh.; eineinhalbgeschossiges Wohnhaus und Altensitz, Scheune: Rotsand-
steinquaderbau 
 
(an) Schenkelstraße 
14 barocker ehem. Schlussstein, 1774 

 

 

Ortsgemeinde Großniedesheim 
 
Prot. Pfarrkirche Hauptstraße 19 
Prot. Pfarrkirche Hauptstraße 19 
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Beindesheimer Straße 3 
prot. Pfarrhof, eingeschossiger barocker Krüppelwalmdachbau, 1753, Arch. Pfanner, Aus-
bau um 1860; Wappenstein bez. 1925; barocke Bruchsteinscheune, tlw. Fachwerk 
 
 
Hauptstraße 2 
eineinhalbgeschossiges Wohnhaus, um 1880; straßenbildprägend 
 
Hauptstraße 6 
Hofanlage; Wohnhaus bez. 1726, 1842 modernisiert, Keller evtl. 16./17. Jh.; Scheune wohl 
frühes 19. Jh., Stall und Wirtschaftsgebäude bez. 1799; Sandsteinpfeiler der barocken Tor-
anlage 
 
Hauptstraße 8 
eingeschossiges Wohnhaus mit Krüppelwalmdach, 2. Hälfte 18. Jh.; Torfahrt 
 
Hauptstraße 10 
spätbarockes Wohnhaus mit Krüppelwalmdach, bez. 1792 
 
Hauptstraße 11/1 
ehem. Rathaus (Nr. 11) und ehem. Schulhaus (Nr. 13), klassizistische Anlage, kurz nach 
1825, Nr. 13 im Kern 18. Jh.; eingeschossige Krüppelwalmdachbauten, Dreiecksgiebel mit 
Fußwalmen; außergewöhnliche Toranlage 
 
Hauptstraße 12 
traufständiges Hofhaus, Putzbau mit Satteldach, 1860/70 
 
Hauptstraße 14 
sandsteingegliedertes Wohnhaus, bez. 1780; Torfahrt (vor) 
 
Hauptstraße 19 
Kriegerdenkmal 1914/18, reliefierte Muschelkalkstele, 1927/28 (an) 
 
Hauptstraße 24 
Wappenstein, bez. 1733 
 
Hauptstraße 34 
klassizistisches Wohnhaus, bez. 1833; Toranlage 
 
Hauptstraße 46 
zweieinhalbgeschossiges spätklassizistisches Wohnhaus, um 1870/80 
 
Heppenheimer Straße 
Wasserturm, 46 m hoher, in Gleitschalung betonierter Wasserturm, 1929  
 
Kleinniedesheimer Straße 7 
Hofanlage, traufständiger Putzbau, Wirtschaftsgebäude z.T. verändert, um 1880  

 

Ortsgemeinde Heßheim 

 
Kath. Pfarrkirche St. Martin Friedhofstraße 13 
Saalbau, 1753-58; Westturm 12. Jh., oberstes Geschoss und querhausartige Erweiterung 
1958, Arch. Wilhelm Schulte II., Neustadt; Ausstattung 
 
Prot. Pfarrkirche Hauptstraße 47 
hausartiger Putzbau, oktogonaler Dachturm, 1950er Jahre, Arch. Wilhelm Ecker 
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Alte Straße 
auf dem Friedhof: Grabmal E. Gªrtner (À1911), monumentales Gusssteinkreuz von E. 
Glückstein, Frankenthal 
 
Bleichstraße 1 
Hofanlage, großvolumiger Putzbau, Krüppelwalmdach, 1849 
 
Friedhofstraße 
Kriegerdenkmal 1866 und 1870/71, Sandsteinpfeiler 
 
(an) Hauptstraße 20 
Spolie, Bäckerbrezel, bez. 1748 
 
Hauptstraße 21 
ehem. Rathaus, Putzbau unter steilem Satteldach, bez. 1613, im Kern wohl 16. Jh., Uhr-
türmchenfragment, um 1717; Glocke, 1717 von Heinrich Ludwig Gosmann, Landau 
 
(zu) Hauptstraße 26 
barocke Torfahrt, 2. Hälfte 18. Jh. 
 
Hauptstraße 38 
ehem. Schulhaus, siebenachsiger Walmdachbau, 1888 
 
Hauptstraße 53 
ehem. Herrenhof der Grafen von Leinigen, große Hofanlage, im Kern 1562, tlw. Moderni-
sierung 18. Jh;. Wohnhaus: Krüppelwalmdachbau, im Kern 16. Jh., barock überformt; ba-
rockes Nebengebäude; Scheune 18. Jh.; Toranlage, bez. 1745; zugehörig in der Lambs-
heimer Straße ähnlich aufgebaute Toranlage, tlw. ursprüngliche Umfassungsmauer 
 
Kirchenstraße 12 
kath. Pfarrhof, Erdgeschoss des Wohnhauses um 1600, Obergeschoss, tlw. Fachwerk, 
Dachstuhl und Krüppelwalmdach 18. Jh.; bauzeitliche Scheune (Nr. 10), Nebengebäude 
und Torfahrt 

 
 
Ortsgemeinde Heuchelheim bei Frankenthal  
 
Prot. Kirche Kirchenstraße 10 
Saalbau, im Kern Anfang 12. Jh., Erweiterung wohl 14. Jh., Umbau (Erhöhung?) 1556, 
Schiff 1738 überformt; im Turm, von 1738, Epitaph der Agatha Helmstat, gen. Eckbrecht 
von D¿rkheim (À1605); Ausstattung; am AuÇenbau Bauinschrift von 1566, Grabplatte 
12./13. Jh. 
 
Am Schloß 2 
ehem. Burg Heuchelheim, Einfirstanlage, eingeschossiger Krüppelwalmdachbau, 18. Jh. 
mit älteren Teilen 
 
Breite Straße 3 
ehem. prot. Pfarrhaus, stattlicher spätbarocker Krüppelwalmdachbau, 1788 (zu) 
 
Breite Straße 14 
barocke Torfahrt, bez. 1766 (zu) 
 
Breite Straße 16 
barocke Torfahrt, bez. 1728 
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Großniedesheimer Straße 
auf dem Friedhof: Kriegerdenkmal 1914/18, Muschelkalk, 1928 von Blümling, Frankenthal, 
nach 1945 ergªnzt; Grabmal F. M¿ller (À1904), monumentaler Eichbaumstumpf 
 
(zu) Hauptstraße 1 
Toranlage, bez. 1742 
 
Hauptstraße 7 
barockes Wohnhaus, 1731 
 
Hauptstraße 9 
ehem. Rathaus und zweites Schulhaus, sandsteingegliederter Putzbau, 1821, Aufstockung 
1855, Uhrturm; ortsbildprägend; gusseiserner Neurenaissance-Brunnen, um 1900 
 
Karolinenstraße 6 
barockes Wohnhaus, Krüppelwalmdach; Torfahrt bez. 1758 
 
Gemarkung Jüdischer Friedhof nördlich des Ortes in Verlängerung des Heppenhei-
mer Weges (Gewanne "Im Ring")" (Denkmalzone) 
1825 angelegt, eingefriedetes Areal; zahlreiche Grabmäler 
  

 
Ortsgemeinde Kleinniedesheim 
 
Prot. Kirche Großniedesheimer Straße 16 
barocker Saalbau mit Firstreiter 1725/26; Ausstattung; Kriegerdenkmal 1866 und 1870/71, 
Sandstein, 1900 von E. Glückstein, Frankenthal 
 
(zu) Bobenheimer Straße 14 
in Gartenmauer romanischer reliefierter Kämpferstein, 12. Jh. 
 
Enggäßchen 1 
Dreiseithof, 2. Hälfte 19. Jh.; zwei eineinhalbgeschossige Sandsteinquaderbauten, bez. 
1864 bzw. 1871; Ökonomie und Hofpflaster bauzeitlich 
 
Enggäßchen 11 
Dreiseithof; klassizistischer Putzbau, Krüppelwalmdach, evtl. im Kern barock, um 1850 
überformt; Altensitz, Ökonomie und Torfahrt um 1870 
 
Großniedesheimer Straße 1/3 
ehem. Schloss der Freiherren von Gagern, spätbarocke Zweiflügelanlage mit Mansard-
walmdächern, dreigeschossiger Eckturm, Gewölbekellereingang bez. 1762; Bruchstein-
scheune 18. Jh.; zugehörig der im Westen anschließende ehem Schlossgarten, heute 
Weinberg mit Pavillon (unterkellerter zweigeschossiger Rundbau mit doppelläufiger Frei-
treppe und Kuppeldach) 
 
Großniedesheimer Straße 9 
Dreiseithof, 18./19. Jh.; Ökonomie mit Walmdach, 18. Jh. (1785?), Scheune wohl gleich-
zeitig; eingeschossiges Wohnhaus mit Kniestock, 1899 
 
Großniedesheimer Straße 12 
ehem. Rat- und Schulhaus, spätbarocker Walmdachbau, bez. 1766 
 
Großniedesheimer Straße 13 
Dreiseithof, 18. Jh., im 19. Jh. tlw. verändert; barocke Bruchsteinbauten, ursprünglich ver-
putzt; Torfahrt Mitte 19. Jh., Mannpforte bez. 1748 
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Ortsgemeinde Lambsheim 
 
"Ortskern" Hauptstraße 1-105, Hinterstraße 3-113 (ungerade Nrn.), 2-98 (gerade Nrn.), 
Jahnstraße 1-4, 6, Junkergasse 1, 2, Klaragasse 5-7, 10, Lochgasse 1-5, Marktstraße 
1-17, 27 (ungerade Nrn.), 2-26 (gerade Nrn.), Stadtgrabenstraße 14 A-D, Wallstraße 1, 
Weisenheimer Straße 1 (Denkmalzone) 
der von der Stadtbefestigung in Folge der Stadtrechtsverleihung im 14. Jh. eingefasste Be-
reich, Typus der im 13./14. Jh. gegründeten Stadt mit leiterartiger Straßenführung, Parzel-
lengrößen und -gliederung bis ins frühe 18. Jh. zurückreichend, Bausubstanz vornehmlich 
Hofanwesen des 18. Jh. große Dichte qualitätvoller Bauten in geschlossener Bebauung 
insbesondere in der Hauptstraße 
 
Kath. Pfarrkiche St. Stephanus Hauptstraße 4 
spätbarocker Saalbau, 1785-89, Firstreiter 1909-12; Ausstattung 
 
Prot. Pfarrkirche Hauptstraße 6 
neuromanischer Saalbau, 1844-47; vor die Südwand vorgelagerter Turm, drei Turmunter-
geschosse Mitte 13. Jh., neugotischer Turmaufbau 1860/61; Ausstattung; Gedenktafel 
1939-45, 1946; Epitaphe 16.-18. Jh. 
 
Stadtbefestigung 
von der kurz nach der Stadtrechtsverleihung 1323 begonnenen, 1471 geschleiften, wieder-
aufgebauten und 1852 weitgehend abgetragenen Stadtbefestigung nur geringe Reste er-
halten: Mauerstück südlich der beiden Pfarrkirchen und sog. Neutorturm (Haupt-
straße/Turmstraße) 
 
Am Schlossgarten 13 
ehem. Jagdschloss des Generals von Efferen, barocker Putzbau, 1706/07, Erweiterung um 
1890 
 
Bahnhofstraße 2 
Gaststätte und Hotel; spätklassizistischer Putzbau, um 1880; in der Ringstraße etwas jün-
gerer Saalbau 
 
Bahnhofstraße 3 
Bahnhofsgebäude, sandsteingegliederter Putzbau, 1877 
 
Friedhofstraße/ Ecke Münchgrabenstraße 
Wegekreuz, barocker Sockel, 18. Jh., Kreuz und Korpus 2. Hälfte 19. Jh. 
 
Hauptstraße 2 
prot. Pfarrhaus, repräsentativer zweieinhalbgeschossiger klassizistischer Walmdachbau, 
1849 
 
Hauptstraße 3 
spätbarockes Wohnhaus mit Wirtschaftsräumen, spätes 18. Jh. 
 
(bei) Hauptstraße 4 und 6 
an der Stadtmauer Kriegerdenkmal 1849, 1866, 1870/71, kreuzbekrönter Pfeiler, 1876; 
Kriegerdenkmal 1914/18, flankierende bayerische Löwen 
 
Hauptstraße 5 
Wohnhaus, klassizistischer Walmdachbau, um 1850; Nebengebäude größtenteils bauzeit-
lich 
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Hauptstraße 7 
kath. Pfarrhaus, repräsentativer barocker Krüppelwalmdachbau, bez. 1770; rückwärtiges 
Nebengebäude 2. Hälfte 19. Jh. 
 
(zu) Hauptstraße 21 
Torbogen mit Scheitelstein, 2. Hälfte 18. Jh. 
 
Hauptstraße 23 
ehem. Schildwirtschaft "Zum Hirschen", spätgotisches Hofhaus, bez. 1582; spätmittelal-
terliches FachwerkObergeschoss und -Giebel 1720 tlw. erneuert; Kellerabgang eines Ne-
bengebäudes bez. 1569; Durchfahrt mit Reliefstein 
 
Hauptstraße 29 
im Kern spätmittelalterliches Fachwerkhaus über tonnengewölbtem Keller, im 19. Jh. tlw. 
massiv ersetzt 
 
Hauptstraße 33 
spätbarockes Wohn- und Geschäftshaus über gewölbtem Keller, bez. 1735 und 1759 
 
Hauptstraße 35 
Rathaus, repräsentativer Walmdachbau mit Laterne, weitgehend Neubau von 1936 in For-
men des auf das 15. Jh. zurückgehenden, um 1600 und 1780 umgebauten Vorgängers 
(bez. 1487 und 1780) 
 
Hauptstraße 36 
Wohn- und Geschäftshaus, 2. Hälfte 19. Jh., Ladeneinbau 1. Viertel 20. Jh.; straßenbild-
prägend 
 
Hauptstraße 44 
barocke Hofanlage; sandsteingegliedertes Eckwohnhaus mit Walmdach, bez. 1756 und 
1760, im Kern älter, im 19. Jh. tlw. verändert; Nebengebäude 
 
Hauptstraße 45 
herrschaftliches barockes Hofhaus, 4. Viertel 18. Jh., Scheune bez. 1708 
 
Hauptstraße 46 
spätbarockes Wohnhaus, spätes 18. Jh. 
 
Hauptstraße 47 
stattliche barocke Hofanlage; Walmdachbau, 3. Viertel 18. Jh., rückwärtig Nebengebäude 
 
Hauptstraße 48 
barockes Hofhaus, 18. Jh.; Torfahrt bez. 1609, Hofpflaster spätes 19. Jh. 
  
Hauptstraße 52 
eingeschossiger Krüppelwalmdachbau, um 1800, mit älteren Fachwerkteilen; Stammhaus 
der jüdischen Familie Weill; Betstube mit Betnische um 1780 
  
Hauptstraße 58/60 
langgestrecktes Doppelhaus mit Krüppelwalmdach, bez. 1832 und 1835 
  
Hauptstraße 59 
barocker Putzbau, Torfahrt bez. 1769 
  
Hauptstraße 61 
barocker Putzbau, Durchfahrt bez. 1767 
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Hauptstraße 72 
große barocke Hofanlage; Wohnhaus: zweigeschossiger Putzbau mit Gewölbekeller, 
Walmdach, doppelläufige Treppe mit profilierten Wangen; Torbogen mit Scheitelstein, 
1722; rückseitiger barocker Anbau 
  
Hauptstraße 77 
spätbarocker Krüppelwalmdachbau, bez. 1770; Toranlage, bez. 1752 
  
(zu) Hauptstraße 79 
barocke Torfahrt, bez. 1780 (zu) 
  
Hauptstraße 81 
rundbogige Torfahrt, um 1600 
  
Hauptstraße 82 
barockes Wohnhaus, 2. Hälfte 18. Jh. 
  
Hauptstraße 104 
eingeschossiges langgestrecktes Hofhaus, 18. Jh., bez. 1932 (Renovierung) 
  
Hauptstraße/ Ecke Turmstraße 
Neutorturm, Turm des ehem. äußeren Torhauses der Stadtbefestigung; dreigeschossiger 
Rundturm, die beiden unteren Geschosse bauzeitlich, drittes Geschoss und Dach 1907; 
Wappenstein 1570 
  
Hinterstraße 3 
barocker Hakenhof; eingeschossiges Wohnhaus, bez. 1762; Durchfahrt 
  
Hinterstraße 10 
Wohnhaus mit Krüppelwalmdach, klassizistische Motive, bez. 1837 (an) 
  
Hinterstraße 11 
zwei Wappensteine am Hoftor des ehem. Gutes der Leysser (Lusser) von Lambsheim, ei-
ner bez. 1585 
  
Hinterstraße 24 
eingeschossiger Putzbau, 16./frühes 17. Jh. 
  
Hinterstraße 33 
dreiflügelige Hofanlage, 18./19. Jh.: barockes Wohnhaus mit Krüppelwalmdach, im Kern 
18. Jh., ab 1. Hälfte 19. Jh. überformt; Querscheune mit Gewölbestall 
  
Hinterstraße 34 
eingeschossiges Hofhaus, bez. 1771, im Kern mittelalterlich 
  
Hinterstraße 40 
spätbarockes Fachwerk-Hofhaus, bez. 1798, 1. Hälfte 19. Jh. tlw. massiv ersetzt 
  
Hinterstraße 42 
barocke Hofanlage, spätes 18./frühes 19. Jh.; Wohnhaus mit Krüppelwalmdach, einge-
schossige Ökonomie mit Mansarddach, Scheune bez. 1772 
  
Hinterstraße 81 
Dreiseithof, 18./19. Jh.; eineinhalbgeschossiges Wohnhaus, wohl noch 18. Jh., einge-
schossiger Altensitz, Toranlage (zu) 
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Hinterstraße 105 
Scheune, tlw. über tonnengewölbtem Keller, bez. 1677 
  
Junkergasse 1 
ehem. Meckenheimersches Schloss, Zweiflügelanlage mit Walmdächern, im Kern um 
1500, wohl nach 1648 wiederaufgebaut, 1740 modernisiert mit spätbarockem Dachturm; 
im Hof Kleinkinderpflegeanstalt, 1858, stark renoviert 
  
Marktstraße 1 
eingeschossiger barocker Mansarddachbau mit Torfahrt, bez. 1758, Seitenflügel bez. 
1755 
  
Marktstraße 2 
zweieinhalbgeschossiger historisierender Putzbau, 2. Hälfte 19. Jh., Nebengebäude tlw. 
18. Jh., Scheune bez. 1740 
  
Marktstraße 3 
barocker Putzbau, spätes 18. Jh.; rustizierte Torfahrt 
  
Marktstraße 4 
barocke Hofanlage, eingeschossiger Mansarddachbau, 2. Hälfte 18. Jh.; Nebengebäude 
  
(zu) Marktstraße 11 
Toranlage, Pilaster auf Polsterfüßen, bez. 1741 
  
(zu) Marktstraße 18 
barocke Torfahrt, wohl frühes 18. Jh. Mühltorstraße 1 Lambsheimer Mühle, klassizisti-
sches Wohnhaus, 1818; großvolumige Mansarddachscheune, 1806; klassizistische Tor-
anlage, bez. 1804 
  
Mühltorstraße 25 
Fassade des ehem. Verwaltungsgebäudes des ehem. Efferen'schen Jagdschlosses 
(heute Teil des Rathauses), zweieinhalbgeschossiger Putzbau mit Walmdach, um 1855 
  
Mühltorstraße 26 
zweieinhalbgeschossiger Walmdachbau, 2. Hälfte 19. Jh.; straßenbildprägend 
  
Mühltorstraße 33 
eineinhalbgeschossige sandsteingegliederte Backstein-Villa, bez. 1902; Remise 
  
Mühltorstraße 37 
sandsteingegliederter Putzbau mit Torfahrt, 2. Hälfte 19. Jh 
  
Ringstraße 65 
Vierseithof, 2. Hälfte 19. Jh.; eineinhalbgeschossiges Wohnhaus; Scheune Stadtgraben-
straße 37 Walmdach-Villa, um 1930, Einzäunung 
  
Weisenheimer Straße 1 
Neutorschule, Winkelbau mit Walmdächern, Heimatstil, 1905/07, Arch. Bezirksbaumeister 
Hofferbert, Frankenthal 
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Gemarkung  
Friedhof Friedhofstraße, nördlich von Lambsheim 
1839 als Friedhofskapelle translozierte ehem. luth. Pfarrkirche: barocker Saal 1790/91, 
Dachturm 1916; zwei Kreuze, bez. 1767 und 1807, Korpus Ende 19. Jh.; Grabmäler: G. 
Scherf (À1912), F. Burr® (À1905), J. Roob (À1845) sowie Eheleute Reudelhuber (À1852 u. 
1882): klassizistische Stelen, Grabmal E. und E. M. Roob (À1860 u. 1861); M. Noessel 
(À1860), antikisierend; K. Wendel (À1865): Tondo mit Marmorb¿ste, J. V. Reudelhuber 
(À1870), reliefierte neugotische Stele, sign. M. Darnberger, E. GroÇ (À1870): neugotische 
Skulptur, W. Reudelhuber (À1875), G. Reudelhuber (À1879): neugotische Stele, H. Reich 
(À1881): antikisierende Stele, P. M¿ller (À1884): antikisierende Stele von E. Gl¿ckstein, 
Frankenthal, Dr. Ph. L. GroÇ (À1894): Stele mit Bildnis, Bronze, 1895 von E. Glückstein, 
Frankenthal 
  
Jüdischer Friedhof nördlich des Ortes und des christlichen Friedhofs/ Große Sand-
gewanne (Denkmalzone) 
1822-1937, 1856 erweitert; ca. 170 Grabsteine, vor 1856 größtenteils hebräisch, tlw. heb-
räisch/deutsch 

 

Aufgrund des im Denkmalschutzgesetz in § 13 Abs. 3 DSchG verankerten 
Umgebungsschutzes (ĂIn der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenk-
mals darf eine bauliche Anlage nur mit Genehmigung errichtet, verändert oder 
beseitigt werdenñ) kºnnen sich aus dem Status als Kulturdenkmal auch für die 
an die einzelnen Objekte angrenzenden Flächen weitergehende Anforderun-
gen an die Zulässigkeit baulicher Anlagen ergeben.  

Für die Inhaltsebene des Flächennutzungsplanes sind die geschützten Kultur-
denkmale jedoch nur dann von Relevanz, wenn sich aus ihnen Restriktionen 
für die grundlegende Art der beabsichtigten Flächennutzung ergeben. Dies ist 
regelmäßig nur bei Kulturdenkmalen außerhalb der bebauten Ortslage zu er-
warten. Daher werden nur diese im Flächennutzungsplan dargestellt. 

 

2.15.2. Bodendenkmale, Grabungsschutzgebiete 

Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Amt 
Speyer, hat für das Gebiet der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ins-
gesamt 157 Fundstellen markiert. Neben vor- und frühgeschichtlichen Fund-
stellen handelt es sich auch um Fundstellen aus der Römischen Kaiserzeit 
und bis in die Neuzeit hinein. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen 
Ortsgemeinden: 
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Ortsgemeinde Fundstellen 

Beindersheim  30 

Großniedesheim  13 

Heßheim  31 

Heuchelheim  17 

Kleinniedesheim  28 

Lambsheim  38 

Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 157 

 

Die Fundstellen sind nicht abschließend abgrenzbar und sind daher mit einem 
Umring mit einem Radius von 150 m umgeben. Innerhalb dieser Bereiche be-
steht ein konkreter Verdacht auf mögliche archäologisch relevante Funde. Die 
Fundstellen sind in der Planzeichnung des Flächennutzungsplans nachricht-
lich dargestellt.  

Allerdings ist nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, ar-
chäologischen Denkmale bekannt. Daher ist auch für andere Flächen das Auf-
treten archäologischer Funde nicht ausgeschlossen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beindersheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fniedesheim
https://de.wikipedia.org/wiki/He%C3%9Fheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Heuchelheim_bei_Frankenthal
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinniedesheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Lambsheim
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3. Beurteilung des Zustands von Natur und Landschaft 

3.1. Schutzgut Boden 

3.1.1. Zielvorgaben 

Zum Schutzgut ĂBoden bestehen folgende fachgesetzlichen und planungs-
rechtlichen Zielvorgaben: 

 

Bundes-Bodenschutzgesetzt 

Das Schutzgut Boden nimmt verschiedene Funktionen war. Die wichtigsten 
Zielvorgaben ergeben sich aus dem Bundes-Bodenschutzgesetzt. Dort heißt 
es gemäß § 1 des BBoSchG: 

ĂZweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltige Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sa-
nieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 
Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktio-
nen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden.ñ 

 

Landesbodenschutzgesetz 

Im Landesbodenschutzgesetz werden die Vorgaben des Bundes-Boden-
schutzgesetzt übernommen und konkretisiert. Demnach beinhaltet der Boden-
schutz gemäß § 2 LBodSchG insbesondere:  

1. Ădie Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenver-
änderungen, 

2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen 
Einwirkungen auf die Bodenstruktur, 

3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem 
durch Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß, 

4. die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie hier-
durch verursachten Gewªsserverunreinigungen.ñ 

 

Bundesnaturschutzgesetzt 

Darüber hinaus wird im Bundesnaturschutzgesetzt auf die Bedeutung des 
Schutzgutes Boden hingewiesen, indem er als Teil des Naturhaushalts darge-
stellt wird. Wodurch sich folgende Zielsetzung gemäß § 1 BNatSchG ergibt:  

Ă(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts sind insbesondere (é) 

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, 
oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der 
natürlichen Entwicklung zu überlassen, (é)ñ 

 

 



Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Landschaftsplanung - Textteil  

Stand 06.11.2020, redaktionell aktualisiert Dezember 2023  

 

 

Seite 61 

 

 

 

Landesentwicklungsprogramm IV 

Die fachgesetzlichen Zielvorgaben werden im Landesentwicklungsprogramm 
IV im Wesentlichen übernommen. Demnach sind gemäß LEP IV Ăalle Boden-
funktionen (é) langfristig zu bewahren. Der Schutz des Bodens ist durch Vor-
sorge, Vermeidung und Minimierung von stofflichen und nichtstofflichen Be-
einträchtigungen zu verbessern.ñ  

Zudem werden weitere nutzungsbezogene Hinweise dargelegt unter Beach-
tung der generellen Zielsetzungen. Hierzu zählen vor allem die Vermeidung 
und Minimierung von Bodenerosion, -verdichtung, Verlagerung und Aufschüt-
tung sowie die Bodenversiegelungen. 

 

Einheitlicher Regionalplan Rhein Neckar 

Der Einheitlicher Regionalplan Rhein Neckar formuliert keine konkreten Ziele 
zum Bodenschutz. Er schreibt lediglich als Grundsatz die langfristige Siche-
rung aller Bodenfunktionen vor. Zu diesem Zweck sollen 

¶ der Bodenverbrauch entscheidend reduziert und Überbauungen aller Art 
nach Möglichkeit auf Böden konzentriert werden, die aus land- und forst-
wirtschaftlichen sowie landespflegerischen Gründen weniger schutzbe-
dürftig sind,  

¶ nicht-stoffliche Belastungen wie Bodenerosion, Bodenverdichtung, Verla-
gerung, Aufschüttung und Versiegelung des Bodens vermieden bzw. auf 
ein vertretbares Maß reduziert werden, x Bodenverunreinigungen vermie-
den und vorhandene Schädigungen abgebaut werden,  

¶ die Bewirtschaftung von Wald und Flur standortangepasst erfolgen und 
langfristig eine vielfältige, räumlich und zeitlich abwechslungsreiche Bo-
dennutzung unter Beachtung agrarstruktureller Belange angestrebt wer-
den, 

¶ der Verlust an belebter Bodensubstanz so gering wie möglich gehalten 
werden und  

¶  Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzrecht vorrangig auf Böden mit 
geringen Bodenfunktionen und nicht auf Böden mit hoher Ertragsfähigkeit 
durchgeführt werden. 

Zudem ist als grundsätzliche Zielsetzung ein sparsamer Umgang mit dem 
Schutzgut Boden vorgeschrieben. 

 

3.1.2. Ausgangssituation 

Geologischer Aufbau 

Das Bearbeitungsgebiet gehört geologisch zu dem 300 km langen und 36 km 
breiten Oberrheingraben, der Teil einer überregionalen Bruchzone ist, die Eu-
ropa von Nordosten nach Südwesten durchzieht. Der Grabeneinbruch, der auf 
plattentektonische Vorgänge zwischen den Kontinenten Afrika und Europa zu-
rückzuführen ist,  vollzog sich hauptsächlich im Tertiär (vor etwa 45 Mio. Jah-
ren). Gemäß Angaben der Bodenkarte des Geologischen Landesamtes folg-
ten dem Grabeneinbruch Meereseinbrüche im älteren Tertiär, die teilweise zu 
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Verbindungen zwischen den damaligen Meeren im Norden und Süden Euro-
pas führten. Durch die Meereseinbrüche kam es zu terrestrischen, limnischen, 
marinen und brackischen Sedimentablagerungen. Nach dem endgültigen 
Rückzug des Meeres kamen überwiegend limnische und fluviatile Lockerge-
steine zur Ablagerung. Im Pliozän handelt es sich dabei überwiegend um Se-
dimente des Urrheins mit Ursprung im Schwarzwald, denen im Übergang zwi-
schen Pliozän zu Quartär Sedimente alpinen Ursprungs nachfolgten.  

Entsprechend der schwankenden Gesamtmächtigkeit und Ausbildung der 
quartären Schichtenfolge und der Tiefenlage der Grenzen Quartär/Pliozän 
bzw. Pliozän/älteres Quartär lassen sich im Oberrheingraben verschiedene 
Teilschollen nachweisen und durch Verwerfungen abgrenzen. Im Gebiet der 
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim treten dabei zwei dieser Schollen 
auf: Zwischenscholle und Grabenscholle. 

Die sogenannte Zwischenscholle reicht im Osten bis zu einer Linie westlich 
der Ortslagen von Weisenheim am Sand und Gerolsheim und knickt im weite-
ren Verlauf stärker nach Nordosten ab, wo sie über Heuchelheim und Klein-
niedesheim verläuft. In dieser Scholle wird das ältere Tertiär nahezu geschlos-
sen von Pliozän überlagert. Es handelt sich dabei um Ablagerungen des 
Urrheins, bestehend aus weißen und hellgrauen bis hellgelben Abfolgen von 
Tonen, Schluffen und Sanden mit gelegentlichen Kieseinschaltungen. 

Der Rest des Verbandsgemeindebereichs wird von der westlichen Graben-
scholle eingenommen, von der noch eine randliche Grabenscholle abgetrennt 
werden kann.  Das Quartär (überwiegend fluviatile und limnische Sedimente) 
erreicht hier in Form einer grauen bzw. braunen  Ton-Schluff-Feinsand-Wech-
selfolge Mächtigkeiten von 75-165 m. Das Pliozän ist hier nur in großer Tiefe 
vertreten. Während die randliche Grabenscholle naturräumlich noch dem Vor-
derpfälzer Riedel zugeordnet werden kann, gehört die westliche Graben-
scholle ansonsten zur Frankenthaler Terrasse, einer Erosionsfläche mit einem 
westlichen Erosionsrand bis zu 5m Höhe, die der Rhein vor der Anlage des 
eigentlichen Hochgestades in einem frühen Stadium der Eiszeit geschaffen 
hat. 

 

Böden 

Grundlage der Angaben zu den Böden ist die Bodenkarte des Geologischen 
Landesamtes im M 1:25.000, Blatt Grünstadt-Ost. 

 

Das Bearbeitungsgebiet lässt sich in vier Bereiche mit unterschiedlichen Bo-
denlandschaften unterteilen:  

-  die lössbedeckten Riedel im Westen,  

-  die Bachauen dieser Riedel,  

-  die Rinnenlagen der Frankenthaler Terrasse 

-  sowie die grundwasserferneren Bereiche der Frankenthaler Terrasse im 
Osten 
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Böden der lössbedeckten Riedel 

In weiten Bereichen des Riedellandes treten als pleistozäne, auf Windablage-
rungen zurückzuführende Sedimente Löss und Sandlöss in einer Mächtigkeit 
von meist weniger als 10 m auf. In Abhängigkeit von den verschiedenen Bo-
denbildungsfaktoren (Klima, Wasserhaushalt, Ausgangsgestein etc.) entstan-
den aus dem Löß zahlreiche unterschiedliche Bodentypen, insbesondere 
Braungraue Tschernoseme mit den zugehörigen Erosions- und Akkumulati-
onsformen.  

Bei den Tschernosemen handelt es sich um tiefgründige, humose Böden aus 
carbonathaltigem, feinbodenreichem Lockergestein. Sie zeichnen sich auf-
grund ihrer substratbedingten, günstigen Porengrößenverteilung durch eine 
hohe nutzbare Feldkapazität im Wurzelraum aus. Unter den klimatischen Be-
dingungen des Blattgebietes reichen allerdings die Winterniederschläge oft 
nicht aus, um die Bodenwasservorräte bis zur Feldkapazität aufzufüllen. Hohe 
Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit sind auf stabiles Krümelgefüge, ge-
ringe Lagerungsdichte und hohe biologische Aktivität zurückzuführen. Es han-
delt sich somit um hochwertige Böden mit einer sehr guten landwirtschaftli-
chen Nutzbarkeit.  

Durch die Jahrhunderte anhaltende ackerbauliche Nutzung sind die Boden-
profile und das Relief infolge von Wasser- und Winderosion sowie durch me-
chanische Verlagerungen der Ackerkrume nachhaltig verändert worden. Die 
leicht erodierbaren Tschernosem-Böden wurden in Erosionslagen teilweise 
oder vollständig abgetragen und in Hohlformen akkumuliert. Es entstanden 
verschiedene Erosionsformen des Braungrauen Tschernosem bis hin zu Pa-
rarendzina-Böden, die ähnlich gute Bodeneigenschaften aufweisen.  

Wie die erodierten Tschernoseme sind die Pararendzina-Böden in der Lage, 
große Wassermengen zu speichern, gelten aber dennoch als trockene Stand-
orte mit eingeschränkter Ertragsfähigkeit. Dies ist zurückzuführen auf den ho-
hen Anteil an Rohlöß, der eine schnellere Verdunstung und Versickerung des 
Wassers bedingt. Die Pararendzina-Böden sind im Verbandsgemeindegebiet 
nur ausgesprochen kleinflächig im Bereich des Nonnentales westlich von 
Kleinniedesheim, nördlich der Ortslage von Großniedesheim sowie westlich 
von Heßheim anzutreffen.  

Sämtliche erodierten Tschernoseme, besonders jedoch die letztgenannten 
Pararendzina-Böden, weisen eine hohe potentielle Erodierbarkeit durch Was-
ser auf, die jedoch nur bei den Pararendzina Böden zu einer mittleren bis gro-
ßen aktuellen Erosionsgefährdung führt. Ansonsten ist die aktuelle Erosions-
gefährdung gering. 

Die Bodenreaktion des Braungrauen Tschernosem sowie der daraus entstan-
denen Erosionsböden ist schwach alkalisch. Das physikochemische Filterver-
mögen ist gering, das Filtervermögen für Schwermetalle ist dagegen bei ero-
dierten Lößböden groß, bei erodierten Sandlößböden mittel.  

Neben den Ersionsformen des Braungrauen Tschernosem treten auch Degra-
dationsformen durch beginnende Entkalkung und Tonverlagerung auf. Die so 
entstandenen Parabraunerde-Tschernoseme und Tschernosem-Parabraun-
erden weisen ähnlich günstige Standorteigenschaften wie die Braungrauen 
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Tschernoseme auf und treten kleinflächig nördlich von Heuchelheim sowie 
großflächig zwischen Heßheim und Gerolsheim auf.  

In einigen Bereichen, insbesondere im Bereich von Unterhängen, Dellen und 
Dellentälern, finden sich auch Kolluvien. Diese Böden sind infolge intensiver 
ackerbaulicher und besonders weinbaulicher Nutzung mit jungem, verlager-
tem Bodenmaterial überdeckt, das stets humos und carbonathaltig ist. Es gilt 
dabei zu unterscheiden zwischen Lößkolluvien, sandigen Kolluvien und Gley-
kolluvien. 

Lößkolluvien treten vor allem in Dellentälern (Nonnental und Breitental west-
lich von Kleinniedesheim) auf und erreichen mehrere Meter Mächtigkeit. Sie 
ähneln in ihren bodenchemischen und -physikalischen Eigenschaften den 
Braungrauen Tschernosemen und werden wie diese vorzugsweise ackerbau-
lich genutzt. 

Die sandigen Kolluvien treten nur in einem schmalen Streifen entlang der 
Straße zwischen Heßheim und Gerolsheim auf. Das verlagerte Bodenmaterial 
enthält meist Löß- oder Sandlößkomponenten und besitzt sehr hohe Wasser-
durchlässigkeit und Luftkapazität sowie eine mittlere nutzbare Feldkapazität. 
Damit ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit im Vergleich zu den oben darge-
stellten Böden eingeschränkt. Die Gleykolluvien sind bei Heuchelheim als 
Ausläufer der Eckbachniederung zu finden. Die Böden sind grundwasserbe-
einflusst und  bieten bei mittlerer Luftkapazität, hoher Wasserdurchlässigkeit 
und hoher Feldkapazität keine optimalen landwirtschaftlichen Nutzungsbedin-
gungen. 

Kleinflächig treten zudem im Bereich der lößbedeckten Riedel auch lössfreie 
Bereiche auf, die als Bodenarten Braunerden und Parabraunerden aufweisen. 
Ausgangsmaterial dieser Böden sind Flugsande. Die Böden weisen eine mitt-
lere nutzbare Feldkapazität bei einer hohen bis sehr hohen Wasserdurchläs-
sigkeit und einer hohen Luftkapazität auf.    

 

Böden der Bachauen des Riedellandes 

Die Böden entlang des Eckbachs und der Isenach gehören überwiegend zu 
den Auenböden. Sie entstanden unter dem Einfluss periodischer Überflutun-
gen aus carbonathaltigen, sandigen bis lehmigen Bachsedimenten. Verbreitet 
sind Braune Auenböden mit Grundwasserflurabständen zwischen 1,5 und 2 
m sowie Auengley-Braune Auenböden mit mittleren Grundwasserflurabstän-
den zwischen 1,2 und 1,6 m.  

Die Böden aus sandigem Substrat, die vorrangig auf der Südseite des Eck-
bachs in Höhe Heuchelheim und östlich von Lambsheim auftreten, weisen bei 
einer hohen bis sehr hohen Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit nur eine 
mittlere nutzbare Feldkapazität und somit nur eine mittlere Ertragsfähigkeit 
auf. Die potentielle Erodierbarkeit ist gering, eine aktuelle Erosionsgefährdung 
liegt nicht vor. Das physikochemische Filtervermögen ist gering, das Filterver-
mögen für Schwermetalle dagegen groß.  

Entlang des Altbachs und nördlich des Lambsheimer Weiher bestehen die Bö-
den aus nährstoffreichem, sandigem bis schluffigem Lehm. Bei einer 
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neutralen bis schwach alkalischen Bodenreaktion weisen die Böden eine hohe 
nutzbare Feldkapazität und bieten daher bessere Voraussetzungen für land-
wirtschaftliche Nutzung. Trotz einer mittleren potentiellen Erodierbarkeit liegt 
keine aktuelle Erosionsgefährdung vor. Die Luftkapazität der Böden ist mittel, 
die Wasserdurchlässigkeit hoch, das physikochemische Filtervermögen mittel, 
das Filtervermögen für Schwermetalle groß. 

In den dauerhaft grundwasserbeeinflussten, flachen Rinnen des Eckbachs 
und des Oberen Altgrabens finden sich Auengleye aus Auenlehm bzw. Hoch-
flutlehm. Die ganzjährig hohen Grundwasserstände machen die Wasserver-
sorgung der Pflanzen weitgehend unabhängig von der Feldkapazität. Die 
ständig hohen Grundwasserstände schränken jedoch die landwirtschaftliche 
Nutzung aufgrund der nicht ausreichend verfügbaren Luftkapazität ein. Durch 
die hohen Grundwasserstände ist das Filtervermögen des Bodens ohne Be-
deutung, da der mögliche Schadstoffeintrag direkt ins Grundwasser erfolgt. 
Eine aktuelle Erosionsgefährdung liegt trotz einer mittleren potentiellen Ero-
dierbarkeit nicht vor.  

 

Böden der Rinnenlagen der Frankenthaler Terrasse und Isnach-
schwemmkegel 

Aus den Hochflutsedimenten des Rheins entstanden in den gewässernahen 
Rinnenlagen im Westen der Frankenthaler Terrasse und im Insenach-
schwemmkegel hauptsächlich hydromorphen Böden, d.h. Auen-, Auengleye- 
sowie Naßgleye-Böden. Sie finden sich entlang des Eckbaches östlich von 
Großniedesheim, des Lackegrabens östlich von Heßheim, des Fuchsbachs 
und der Isenach östlich von Lambsheim.  

Die Auengley-Braune Auenböden aus humosen, lehmigen Sedimenten sind 
dank ihrer hohen nutzbaren Feldkapazität, der mittleren Werte der Wasser-
durchlässigkeit und der Luftkapazität sowie der günstigen kapillaren Aufstiegs-
rate als gute Ackerstandorte anzusehen. Nachteilig wirken sich jedoch die in 
0,40 bis 0,60 m tiefe anzutreffenden Rheinweiß-Lagen aus, da diese von 
Pflanzenwurzeln kaum durchstoßen werden können und zeitweilig auch zu 
Stauwasser führen. Die Auengley-Braune Auenböden aus tonigem Substrat, 
die vor allem westlich von Beindersheim und östlich von Lambsheim anzutref-
fen sind, weisen gegenüber den Böden aus humosen-lehmigem Substrat eine 
geringere Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit auf und sind daher aus 
landwirtschaftlicher Sicht weniger günstig. 

In Gebieten mit ganzjährig höheren Grundwasserständen sind aus den gege-
benen Sedimenten Auengley-Böden entstanden, die sich jedoch nach den 
Grundwasserabsenkungen durch die landwirtschaftlichen Grabensysteme in 
ihren Bodenphysikalischen Eigenschaften nicht mehr von den Auengley-Brau-
nen Auenböden unterscheiden.  

Alle Böden dieses Bereiches zeichnen sich durch eine fehlende aktuelle Ero-
sionsgefährdung bei einer geringen bist stellenweise mittleren potentiellen 
Erodierbarkeit aus. Das Filtervermögen der nicht ständig grundwasserbeein-
flussten Auengley-Braunen Auenböden ist mittel. In den grundwasserbeein-
flussten Böden ist das potentielle Filtervermögen der Böden ohne Bedeutung, 
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da ein möglicher Schadstoffeintrag direkt ins Grundwasser erfolgen kann.  

 

Böden der grundwasserferneren Bereiche der Frankenthaler Terrasse 

Der grundwasserfernere Teil der Frankenthaler Terrasse ist geprägt von Ab-
lagerungen aus carbonathaltigen, sandigen und lehmigen Hochflutsedimen-
ten. Aus diesem Substrat bildeten sich hauptsächlich Graue Tschernoseme. 
Die Böden besitzen bei sehr hoher Wasserdurchlässigkeit eine hohe nutzbare 
Feld- und Luftkapazität. Günstige bodenphysikalische Eigenschaften zeich-
nen sie als landwirtschaftlich hochwertige Standorte aus. Diese Böden sind 
vor allem im Bereich des Brandgrabens vorzufinden. 

Vergesellschaftet mit diesen Böden treten auch degradierte Graue Tscherno-
seme, Braunerde-Tschernoseme und Parabraunerde-Tschernoseme auf. Die 
degradierten Böden zeigen die gleichen günstigen bodenphysikalischen Ei-
genschaften wie die Grauen Tschernoseme. 

Das physikochemische Filtervermögen dieser Böden ist sehr gering bis ge-
ring, das Filtervermögen für Schwermetalle ist überwiegend mittel. Eine aktu-
elle Erosionsgefährdung liegt nicht vor, die potentielle Erodierbarkeit ist gering 
bis mittel.  

Kleinflächig treten auch in der Frankenthaler Terrasse Kolluvien auf. Es han-
delt sich dabei um Lößkolluvien und Gleykolluvien, die denen des Riedellan-
des entsprechen. Sie weisen ebenfalls sehr günstige landwirtschaftliche Nut-
zungsbedingungen auf. 

Südöstlich von Heßheim befindet sich am Lackegraben direkt auf der Ver-
bandsgemeindegrenze ein kleiner Bereich mit einem Niedermoor-Boden. Die 
Mächtigkeit des gut zersetzten, teils vererdeten Torfs beträgt mehr als einen 
Meter. Das Moor geht auf das Holozän zurück und wurde durch Graben-
dränung entwässert, weist jedoch einen Schilfröhrichtbewuchs auf. 

 

3.1.3. Beurteilung  

Böden haben eine zentrale Funktion innerhalb des Naturhaushaltes. Sie die-
nen als Lebensraum für bodenbewohnende Organismen und als Standort für 
Pflanzen, die sie mit Wasser, Luft und Nährstoffen versorgen. Der Bodenkör-
per ist Sicker- und Retentionsraum für Niederschlagswasser und wesentliches 
Medium für jegliche Stoffumsätze in der Landschaft.   

Aus der Bedeutung des Bodens im Natur- und Landschaftshaushalt resultiert 
eine Sonderstellung, die generell eine hohe Einstufung der Bedeutung als 
hoch schutzwürdig für alle natürlich gewachsenen, und somit weitgehend 
funktionsfähigen Böden erlaubt. 

Im Folgenden wird die Bedeutung von Teilräumen im Hinblick auf einzelne 
ökologische Funktionen des Bodens analysiert: 

¶ Funktion als Lebensraum für Bodenorganismen und Standort für die na-
türliche Vegetation, 

¶ Ertragspotenzial für land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

¶ Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe, 
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¶ Retentionsvermögen für Niederschlagswasser (Regulationsfunktion im 
Wasserkreislauf), 

¶ Archivfunktion: Wissenschaftliche Bedeutung (naturgeschichtlich und 
kulturgeschichtlich) 

 

Funktion als Lebensraum für Bodenorganismen und Standort für die na-
türliche Vegetation 

Böden bieten einer den jeweiligen Bedingungen angepassten Gemeinschaft 
von Bodenlebewesen Lebensraum. Der Wasser- und Nährstoffhaushalt von 
Böden ist neben den klimatischen, geologischen und geomorphologischen 
Bedingungen ausschlaggebend für die Ausprägung und Entwicklung von 
Pþanzengemeinschaften. 

Eine besondere Bedeutung haben dabei Böden mit extremen Wasserverhält-
nissen (sehr nass, sehr wechselfeucht oder sehr trocken), da diese ein hohes 
bodenbürtiges Potenzial zur Entwicklung wertvoller und schützenswerter 
Pþanzenbestªnde aufweisen. 

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim kommen Böden mit extre-
men Wasserverhältnissen nicht vor. Böden mit einem sehr hohen bodenbürti-
gen Potenzial zur Entwicklung wertvoller und schützenswerter Pþanzenbe-
stände sind daher nicht zu verzeichnen. 

Jedoch erstrecken sich entlang der Niederungsbereiche von Isenach und Eck-
bach mit ihren jeweiligen Nebengewässern grundwasserbeeinflusste Böden, 
die ein hohes bodenbürtiges Potenzial zur Entwicklung wertvoller und schüt-
zenswerter Pþanzenbestªnde aufweisen. 

Ebenfalls ein hohes bodenbürtiges Potenzial zur Entwicklung wertvoller und 
schützenswerter Pþanzenbestªnde weisen die sandigen und damit trockenen 
Bodenflächen westlich von Lambsheim in den höhere gelegenen und damit 
nicht mehr unmittelbar grundwasserbeeinflussten Flächen südlich und nörd-
lich des Fuchsbaches auf.  

 

Ertragspotenzial des Bodens 

Das natürliche Ertragspotential landwirtschaftlich genutzter Böden beschreibt 
die Eignung der Böden für die landwirtschaftliche Produktion von Biomasse, 
unabhängig von der Form und Intensität der Bewirtschaftung. Eingangsgröße 
ist die nutzbare Feldkapazität im Wurzelraum.  

Das Ertragspotenzial von Böden kann zudem durch die Ackerzahl angegeben 
werden. Bei der Ackerzahl handelt es sich um einen Index, der die Qualität 
einer Ackerfläche bemisst. Grundlage der Ackerzahl ist die Bodenwertzahl, die 
die bodenkundlichen Standorteigenschaften klassifiziert und als Vergleichs-
wert zur Bewertung der Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Böden dient. 

Die Ackerzahl berücksichtigt über die Bodeneigenschaften hinaus auch wei-
tere Faktoren wie Klima oder ausgewählter Landschaftsmerkmale wie z. B. 
Hangneigung und Waldschatten. Die Ackerzahl kann als Korrektur der Boden-
zahl unter Bewertung der natürlichen Bedingungen des individuellen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Acker
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
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Standortes gesehen werden. Die Darstellung der Ackerzahl der Bodenschät-
zung erfolgt in der Karte in 20er-Stufen (6 Klassen). 

Seitens des Landesamts für Geologie und Bergbau wurden das Natürliche Er-
tragspotenzial und die Ackerzahlen landesweit ermittelt. Für die Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim ergeben sich dabei die besten Böden auf den 
Riedelflächen westlich von Klein- und Großniedesheim bzw. nördlich von Heu-
chelheim und zwischen Lambsheim und Heßheim. 

Flächen mit geringem Ertragspotenzial sind nur westlich von Lambsheim zwi-
schen Isenach und Fuchsbach mit den dortigen sandigen Böden anzutreffen. 
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Natürliches Ertragspotential in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landesamt für Geologie 
und Bergbau, Kartenviewer. 
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Ackerzahlen in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landesamt für Geologie und Bergbau, 
Kartenviewer. 

 

Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe 

Die Eignung des Bodens zur Rückhaltung von oberflächig eingetragenen 
Schadstoffen (Schwermetalle, Nährstoffe wie Nitrat, in Dispersion befindliche 
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Schadstoffe) ist als Teilbewertung für die Verschmutzungsempfindlichkeit von 
Grundwasservorkommen und die Empfindlichkeit für eine Akkumulation von 
Schadstoffen im Boden von Bedeutung. Die Fähigkeit der Böden, Schadstoffe 
abzubauen oder festzulegen, ist umso geringer, je kleiner der Ton- und Hu-
musgehalt der Böden ist, und je schlechter die Lebensbedingungen für die 
Bodenorganismen sind, z.B. durch Trockenheit, Nässe, niedrige pH-Werte, 
geringes Nährstoffangebot, hohe Schadstoffgehalte etc. 

Zur Bewertung der Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-
medium, insbesondere die Funktion als Filter für nicht sorbierbare Stoffe,  wird 
seitens des Landesamts für Geologie und Bergbau das  Kriterium ĂNitratrück-
haltevermögen des Bodensñ herangezogen.  

Die Bewertung der Nitrataustragsgefährdung stellt eine Abschätzung der po-
tenziellen Gefährdung aufgrund der Standortgegebenheiten dar. Als Nit-
rataustrag wird die Verlagerung des Nitrats mit der Sickerung des überschüs-
sigen Niederschlagswassers in tiefere Bodenschichten bis zum Grundwasser 
bezeichnet. Die Menge des verlagerten Nitrats ist abhängig von der Sicker-
wasserrate, die wiederum von der Filterkapazität des Bodens (Wasserspei-
cherfähigkeit) sowie den Klimabedingungen beeinflusst wird. Je länger die 
Verweildauer des Wassers in der Wurzelzone aufgrund einer hohen Filterka-
pazität und einer geringen Sickerwasserrate ist, desto mehr Nitrat kann durch 
Pþanzenwurzeln entzogen werden und umso geringer ist die Nitrataustrags-
gefährdung. 

Für die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ergibt sich dabei weit über-
wiegend ein sehr hohes Nitratrückhaltevermögen. Nur westlich von Lambs-
heim im Bereich sandiger Böden sowie südöstlich von Lambsheim im Bereich 
der dortigen stark grundwasserbeeinflussten Böden ist das Nitratrückhaltever-
mögen Ăgeringñ bzw. Ăsehr geringñ. Dementsprechend besteht dort auch ein 
entsprechend hohes Risiko in Bezug auf eine Gefährdung des Grundwassers 
durch Schadstoffeinträge.  
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Nitratrückhaltevermögen der Böden in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landesamt für Ge-
ologie und Bergbau, Kartenviewer. 
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Retentionsvermögen für Niederschlagswasser (Regulationsfunktion im 
Wasserkreislauf 

Der Boden ist in der großflächigen Betrachtung von besonderer Bedeutung 
als Retentionsraum für Niederschlagswasser und somit ein zentraler Faktor 
innerhalb des Wasserhaushaltes der Landschaft. Je geringer die Aufnahme-
fähigkeit des Bodens ist, desto höher ist der direkte Oberflächenwasserabfluss 
sowie der Zwischenabfluss in oberflächennahen Bodenhorizonten und somit 
der Beitrag zu Hochwassersituationen.  

Die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt wird durch das Landesamt für 
Geologie und Bergbau über das Kriterium ĂFeldkapazitªtñ als Kennwert der 
Wasserspeicherfähigkeit des Bodens dargestellt. Die Feldkapazität (FK) be-
zeichnet den Wassergehalt eines natürlich gelagerten Bodens, der sich an ei-
nem Standort zwei bis drei Tage nach voller Wassersättigung gegen die 
Schwerkraft einstellt.  

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zeigen die höher gelegenen 
Riedelflächen westlich von Groß- und Kleinniedesheim sowie zwischen Heß-
heim und Lambsheim eine mittlere bis hohe Feldkapazität und damit ein ent-
sprechend mittleres bis hohes natürliches Wasserrückhaltevermögen des Bo-
dens. In den Niederungsbereichen entlang des Eckbachs liegen ebenfalls 
mittlere Werte vor. Gering ist dagegen das Wasserrückhaltevermögen insbe-
sondere in den Niederungsbereichen entlang von Fuchsbach und Isenach 
westlich von Lambsheim angesichts der dortigen sandigen Böden. 
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Feldkapazität der Böden in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landesamt für Geologie und 
Bergbau, Kartenviewer  



Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Landschaftsplanung - Textteil  

Stand 06.11.2020, redaktionell aktualisiert Dezember 2023  

 

 

Seite 75 

 

 

 

 

 

Archivfunktion 

Böden mit wissenschaftlicher Bedeutung  

Aus wissenschaftlichen Gründen besonders erhaltenswerte Böden (wie etwa 
Moorböden) sind im Bereich der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 
nicht vorhanden. 

 

Böden mit kulturhistorischer Bedeutung 

Böden mit einer  kulturgeschichtlichen Archivfunktion liegen im Bereich archä-
ologischer Fundstellen vor. Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion 
Landesarchäologie, Amt Speyer, hat für das Gebiet der Verbandsgemeinde 
Lambsheim-Heßheim insgesamt 157 vor- und frühgeschichtlichen Fundstellen 
markiert. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsgemeinden: 

 

Ortsgemeinde Fundstellen 

Beindersheim  30 

Großniedesheim  13 

Heßheim 31 

Heuchelheim 17 

Kleinniedesheim  28 

Lambsheim 38 

Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 157 

 

Die Fundstellen sind nicht abschließend abgrenzbar und sind daher mit einem 
Umring mit einem Radius von 150 m umgeben. Innerhalb dieser Bereiche be-
steht ein konkreter Verdacht auf mögliche archäologisch relevante Funde.  

Allerdings ist nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, ar-
chäologischen Denkmale bekannt. Daher ist auch für andere Flächen das Auf-
treten archäologischer Funde nicht ausgeschlossen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beindersheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fniedesheim
https://de.wikipedia.org/wiki/He%C3%9Fheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Heuchelheim_bei_Frankenthal
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinniedesheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Lambsheim
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Fundverdachtsstellen in der VG Lambsheim-Heßheim. Eigene Darstellung nach Angaben der 
Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Amt Speyer 
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3.1.4. Empfindlichkeit 

Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung, Bodenabbau, Umlagerung  

Eine Versiegelung oder ein Bodenabbau deaktivieren die Böden vollständig, 
unabhängig von der Bodenart. Insofern ist hier grundsätzlich eine gleich hohe 
Empfindlichkeit bei allen natürlichen Böden gegeben. Eine abgestufte Ein-
schätzungen der generell hohen Empfindlichkeit gegenüber Versiegelungen 
oder Bodenabbau ist nur bei vorbelasteten Böden, d.h. bei Böden mit bereits 
bestehender Versiegelung oder bei Böden ohne belebtem Oberboden bzw. 
ohne Mutterbodenauflage gerechtfertigt.  

Eine Umlagerung von Böden stört das natürliche Bodengefüge sowohl durch 
Abtrag als auch durch Auftrag ebenso erheblich. Auch hier ist eine Differen-
zierung nach einzelnen Bodenarten nicht sinnvoll; es ist generell von einer 
hohen Empfindlichkeit auszugehen  

 

Nitrataustragsgefährdung 

Die Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium, insbe-
sondere die Funktion als Filter für nicht sorbierbare Stoffe, wird durch das Kri-
terium ĂNitratr¿ckhaltevermºgen des Bodensñ abgebildet. Die Bewertung der 
Nitrataustragsgefährdung stellt eine Abschätzung der potenziellen Gefähr-
dung aufgrund der Standortgegebenheiten dar. Als Nitrataustrag wird die Ver-
lagerung des Nitrats mit der Versickerung des überschüssigen Niederschlags-
wassers in tiefere Bodenschichten bis zum Grundwasser bezeichnet. Die 
Menge des verlagerten Nitrats ist abhängig von der Sickerwasserrate, die wie-
derum von der Feldkapazität des Bodens (Wasserspeicherfähigkeit) sowie 
den Klimabedingungen beeinflusst wird. Je länger die Verweildauer des Was-
sers in der Wurzelzone aufgrund einer hohen Feldkapazität und einer gerin-
gen Sickerwasserrate ist, desto mehr Nitrat kann durch Pflanzenwurzeln ent-
zogen werden und umso geringer ist die Nitrataustragsgefährdung. 

Böden mit einem hohen Nitratrückhaltevermögen weisen demnach eine ge-
ringe Empfindlichkeit gegen eine Auswaschung von Nitrat in tiefere Boden-
schichten und damit in das Grundwasser auf. 
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Nitratrückhaltevermögen der Böden in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landesamt für Ge-
ologie und Bergbau, Kartenviewer  
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Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag  

Die Gefahr einer Schädigung der Böden bzw. des darauf befindlichen Be-
wuchses durch Schadstoffeintrag ist abhängig vom schadstoffspezifischen 
Pufferungs- und Immobilisierungsvermögen der Böden.  

Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag steht im unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der oben dargelegten Eignung der Böden zur Rückhaltung 
von oberflächig eingetragenen Schadstoffen. Die Fähigkeit der Böden, Schad-
stoffe abzubauen oder festzulegen, ist umso geringer, je kleiner der Ton- und 
Humusgehalt der Böden ist, und je schlechter die Lebensbedingungen für die 
Bodenorganismen sind, z.B. durch Trockenheit, Nässe, niedrige pH-Werte, 
geringes Nährstoffangebot, hohe Schadstoffgehalte etc. 

Ein hohes Einlagerungsvermögen schützt den Grundwasserhaushalt vor 
Schadstoffeinträgen. Mit dem Einlagerungsvermögen der Böden steigt aller-
dings auch die Gefahr der Akkumulation zu hohen Schadstoffkonzentrationen. 
Mit der Dauer der Belastung nimmt die Gefahr einer Erschöpfung der Puf-
ferkapazität zu, was eine Unterscheidung der Böden nach ihrer Empfindlich-
keit gegenüber Schadstoffeintrag relativiert. 

 

Erosionsempfindlichkeit 

Bodenerosion führt zur Minderung der Ertragsfähigkeit der Böden, indem 
nährstoffreiche Feinbestandteile und Humus verloren gehen. Die Erosionsge-
fährdung eines Bodens wird im Wesentlichen bestimmt von der Bodenart, der 
Hangneigung, dem Humus- und Skelettanteil (Bodenbestandteile > 2 mm 
Durchmesser) und der Bearbeitungsweise. Zu unterscheiden sind Wasserero-
sion (durch oberflächig abfließende Niederschlagswässer), Erosion durch 
Hochwasser sowie Winderosion. 

Bei Wassererosion werden am Akkumulationsstandort Verschlämmung, Luft-
mangel und Staunässe gefördert. In den abgeschwemmten Bodenteilchen 
können zudem hohe Anteile von Phosphor- und Stickstoffverbindungen ent-
halten sein, die bei Eintrag in Oberflächengewässer zu einer erhöhten Bio-
masseproduktion führen. Umgekehrt können die abgetragenen Teilchen auch 
mit Bioziden oder Salzen belastet sein, auf die Gewässerfauna und ïflora sen-
sibel reagieren. 

 

Angesichts der geringen Geländeneigungen sowie der vorliegenden Boden-
arten ist eine aktuelle Erosionsgefährdung durch Wassererosion nicht oder 
nur in geringem Maß vorhanden. In den Unterlagen des Landesamts für Geo-
logie und Bergbau ist dementsprechend die Erosionsgefährdung durch Was-
ser für das gesamte Verbandsgemeindegebiet als gering eingestuft. 

Im Bereich der Überschwemmungsflächen entlang der Isenach und des Eck-
bachs mit ihren Nebengewässern, insbesondere im Hauptabflussbereich, 
kommt es dagegen im Hochwasserfall zu einem erheblichen Mutterbodenab-
trag, sofern die Flächen ackerbaulich genutzt werden und zugleich im Hoch-
wasserfall nicht weitgehend vegetationsbedeckt sind. 
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Erosionsgefährdung der Böden durch Wasser in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landes-
amt für Geologie und Bergbau, Kartenviewer  

 

Für die potentielle Winderosion sind neben den Windverhältnissen unter 
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anderem die Korngröße, der Bodenwassergehalt, der Humusanteil sowie die 
Vegetationsbedeckung entscheidende Einflussfaktoren. Die Geländeneigung 
als Einflussfaktor kann angesichts der gegebenen Topographie vernachlässigt 
werden. Gefährdet sind in erster Linie Böden ohne ausreichende dauerhafte 
Vegetationsbedeckung, also insbesondere ackerbaulich genutzte Flächen. 
Weiterhin potentiell gefährdet sind trockene Böden, also Böden mit geringer 
Feldkapazität und geringem Humusanteil. Die reale Gefährdung wird zudem 
maßgeblich durch die Geländerauhigkeit beeinflusst. Insbesondere windbrem-
sende Strukturen wie Feldhecken und Gehölze in der Agrarlandschaft können 
die Erosionsgefährdung erheblich absenken. 

 

3.1.5. Beeinträchtigungen, Gefährdungen, Defizite 

Schadstoffeintrag 

Konkrete Angaben über das Maß des Schadstoffeintrages in den Boden lie-
gen nicht vor. Generell ist jedoch von einer zunehmenden Versauerung der 
Böden auszugehen. Zwar betrifft dies vorrangig Waldflächen aufgrund der er-
heblich höheren Filterwirkung von Bäumen, doch sind auch landwirtschaftliche 
Flächen betroffen. Die Bodenversauerung kann Bodenentwicklungsprozesse 
in Gang setzen, bei denen wichtige Nährstoffe verlagert  und einzelne Schwer-
metallanteile erhöht werden. Die Filtereigenschaften des Bodens verschlech-
tern sich zudem, so dass Schadstoffe ungebunden im Boden vorliegen und 
entweder von den Kulturpflanzen aufgenommen oder ins Grundwasser verla-
gert werden können. Durch eine regelmäßige Kalkung der Flächen kann bei 
landwirtschaftlichen Flächen jedoch die Bodenversauerung ausgeglichen wer-
den. 

Aus lokalen Quellen erfolgt vorwiegend ein Schadstoffeintrag von den stark 
befahrenen Verkehrswegen. Der Schadstoffeintrag entlang der Hauptver-
kehrsstraßen resultiert aus den Kfz-Emissionen. Zu nennen sind insbeson-
dere Schwermetalle, Kraftstoff, Asbest, Reifenabrieb, Gase und Stäube. Ein 
weiterer Schadstoffeintrag resultiert aus der Verwendung von Streusalz im 
Winter.  

Nennenswerte gewerbliche oder industrielle Emittenten sind im Verbandsge-
meindegebiet nicht zu verzeichnen. Allerdungs unterliegt die Verbandsge-
meinde einem allgemeinen Luftschadstoffeintrag aus industriellen Nutzungen 
in der Rhein-Neckar-Region, insbesondere hier aus Mannheim / Ludwigsha-
fen. 

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung erfolgt zudem ein Nitrateintrag 
in den Boden. Je nach Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Nitratanreiche-
rungen kommt es durch den Nitrateintrag entweder zu einer Belastung des 
Bodens oder des Grundwassers. In Böden mit hoher Empfindlichkeit gegen-
über Nitratanreicherungen - d.h. bei Auen- und Gleyböden - kommt es zu einer 
hohen Anreicherung von Nitrat. In Böden mit geringer Empfindlichkeit gegen-
über Nitratanreicherungen - insbesondere Braunerden, Parabraunerden und 
Tschernoseme - werden demgegenüber die Nitrate schnell ausgewaschen 
und können somit schnell in das Grundwasser gelangen. In der Verbandsge-
meinde sind die Böden mit geringer Empfindlichkeit gegenüber 
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Nitratanreicherungen jedoch konzentriert auf Bereiche mit hohen Grundwas-
serständen, so dass die Eintragungsempfindlichkeit letztlich zu relativieren ist. 

 

Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung 

Weite Teile der Böden im Verbandsgemeindegebiert weisen ein hohes natür-
liches Ertragspotenzial auf und sind daher für eine landwirtschaftliche Nutzung 
sehr gut geeignet.  

Böden mit einem hohen natürlichen Ertragspotenzial bedürfen im Rahmen ei-
nes integrierten Landbaus nur geringen Aufwendungen, um einen ausreichen-
den landwirtschaftlichen Ertrag sicherzustellen. In der Praxis werden die guten 
bodenbezogenen Ausgangsbedingungen jedoch zu einer verstärkten Intensi-
vierung der landwirtschaftlichen Nutzung genutzt.  

Damit steht die im Gemeindegebiet betriebene intensive Form der landwirt-
schaftlichen Nutzung in vielen Bereichen in der Gefahr, ihre eigene Grundlage 
- die Bodenfruchtbarkeit - zu gefährden. Die teilweise einseitige Düngung und 
der Biozideinsatz führen zu einer Belastung des Bodens mit Schadstoffen, 
aber auch zu einer ungünstigen Veränderung des Bodengefüges durch Hu-
musabbau. Das häufige Befahren mit schwerem landwirtschaftlichem Gerät 
auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen führt zu einer Bodenverdich-
tung und damit zu einer Verschlechterung des Bodengefüges. Daneben wird 
die Versickerungsfähigkeit des Bodens gemindert und somit die Erosionsge-
fährdung verstärkt.  

 

Rohstoffabbau 

Rohstoffabbau wird in der Verbandsgemeinde aktuell nur im Bereich südlich 
der Deponie Heßheim betrieben. Der dortige Rohstoffabbau ist mit einem voll-
ständigen Verlust der natürlichen Böden verbunden. Erst mit einer Rekultivie-
rung der abgebauten Flächen kann ein natürlicher Bodenbildungsprozess wie-
der in Gang gesetzt werden. 

  

Altablagerungen 

Eine spezielle Form der Belastung der natürlichen Standortfunktion eines Bo-
dens stellen Altablagerungen und Altstandorte dar. Gemäß dem Altablage-
rungskataster bestehen in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ins-
gesamt 39 Ablagerungsstellen, die zum Teil als altlastenverdächtig eingestuft 
sind. Altlastenverdacht bedeutet nach § 2 Abs. 6 BBodSchG, dass bei der 
Altablagerung bzw. dem Altstandort der Verdacht schädlicher Bodenverände-
rungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit be-
steht.  

Im Bodenschutzkataster sind folgende umweltrelevante Flächen innerhalb der 
Verbandsgemeinde erfasst: 
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Beindersheim: 

Registriernummer Bezeichnung 

338 06 002 - 0201/000 - 00 Altablagerung Beindersheim, bei Kläranlage 

338 06 002 - 0202/000 - 00 Altablagerung Beindersheim, Grüne Kirschheck 

338 06 002 - 0203/000 - 00 Altablagerung Beindersheim, Bruchweg 

338 06 002 - 0204/000 - 00 Altablagerung Beindersheim, An der K 5 

338 06 002 - 0205/000 - 00 Altablagerung Beindersheim Schlittweg 

338 06 002 - 5001/000 - 00 Ehem. DEA-Tankstelle Ungefehr, Frankenthaler Str.1 

338 06 002 - 5002/000 - 00 Ehem. Tankstelle Ungefehr, Frankenthaler Str. 43 

 

Großniedesheim: 

Registriernummer Bezeichnung 

338 06 009 - 0001/000 - 00 Ehem. Spedition Hofmann, Kleinniedesheimer Str. 10 

338 06 009 ï 0201/000-00 Altablagerung Großniedesheim, An Wormser Straße 

338 06 009 - 3001/000 - 00 

Betriebstankstelle Autohaus Stein,  

Heuchelheimer Str. 5 

 

Heßheim: 

Registriernummer Bezeichnung 

338 06 012 - 0201/000 - 00 Altablagerung Heßheim, Am Bergweg 

338 06 012 - 0202/000 - 00 Altablagerung Heßheim, Beinberg 

338 06 012 - 0203/000 - 00 Altablagerung Heßheim, An der L 520 

338 06 012 - 0204/000 - 00 Altablagerung Heßheim, Fa. Südmüll 

338 06 012 - 3001/000 - 00 Tankstelle Heßheim, Frankenthaler Str. 23 

338 06 012 - 3002/000 - 00 Fa. Willersinn, Gerolsheimer Str. 

338 06 012 - 3002/001- 00 Reifenwaschplatz Fa. Willersinn 

 

Heuchelheim: 

Registriernummer Bezeichnung 

338 06 013 - 0202/000-00 Altablagerung Heuchelheim, L 453/L456 

338 06 013 - 3001/000-00 Chem. Reinigung Koppenhöfer, Ringstr. 29 

 

Kleinniedesheim: 

Registriernummer Bezeichnung 

338 06 015 - 0201/000-00 Altablagerung Kleinniedesheim, Nonnenthal 

 

Lambsheim: 

Registriernummer Bezeichnung 

338 06 016 - 0001/000-00 Ehem. Kofferfabrik Goldpfeil, Jahnstr. 

338 06 016 - 0201/000-00 Altablagerung Lambsheim, Füllenpferch 

338 06 016 - 0202/000-00 Altablagerung Lambsheim, Fußgönheimer Str. 
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Registriernummer Bezeichnung 

338 06 016 - 0203/000-00 Altablagerung Lambsheim, Rollschuhbahn 

338 06 016 - 0204/000-00 Altablagerung Lambsheim, Wormser Str. 

338 06 016 - 0205/000-00 Altablagerung Lambsheim, Maxdorfer Str. 

338 06 016 - 0206/000-00 Altablagerung Lambsheim, Holzacker 

338 06 016 - 0207/000-00 Altablagerung Lambsheim, Markstr. 

338 06 016 - 0209/000-00 Altablagerung Lambsheim, Sportplatz 

338 06 016 - 2004/001-00 

Ölschaden Erdgasleitung Saarferngas,  

Eppsteiner Weg 

338 06 016 - 3001/000-00 Heizölschaden Karl-Wendel-Schule, Neustadter Str. 

338 06 016 - 3002/000-00 Betriebstankstelle Fa. Engel, Eulerweg 36 

338 06 016 - 3003/000-00 DEA-Tankstelle, Maxdorferstr. 2-4 

338 06 016 - 3004/000-00 Betriebstankstelle GZV Isenach-Eckbach, Eppsteiner Weg 

338 06 016 - 3005/000-00 Chemische Reinigung Knoll, Hauptstr. 84 

338 06 016 - 3006/000-00 DEA-Tankstelle, Breslauer Str. 2 

338 06 016 - 5001/000-00 Ehem. Tankstelle, Stadtgraben 12 

338 06 016 - 5002/000-00 Ehem. ESSO-Tankstelle, Marktstr. 35 

338 06 016 - 5003/000-00 Ehem. Mälzerei Heppes 

 

 

3.1.6. Entwicklungstendenzen 

Schadstoffbelastung 

Durch die dauerhaft bestehende Bodenbelastung durch Luftschadstoffe und 
intensive landwirtschaftliche Nutzung ist mit einer kontinuierlichen Verschlech-
terung der Belastungssituation des Bodens zu rechnen. Die Speicherkapazität 
des Bodens führt zu einer Akkumulation der Schadstoffe im Boden, ohne dass 
sich ein Teil dieser Stoffe -  wie etwa die Schwermetalle - abbauen kann. 

Durch Maßnahmen, die unter anderem im Rahmen des Luftreinhalteplanes 
Ludwigshafen/Frankenthal vorgesehen sind, wird sich jedoch die industriell 
bedingte Schadstofffracht in der Luft verringern. Technische Veränderungen 
im Verkehrswesen werden auch dort zu einer Verminderung des Schadstoff-
ausstoßes der einzelnen Fahrzeuge führen. Dieser Effekt wird jedoch teil-
weise durch weiterhin steigende Verkehrsmengen wieder kompensiert.  

 

Nutzungsintensität landwirtschaftlicher Flächen 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Land-
wirtschaft und der gleichzeitigen Verknappung an fruchtbaren Böden ist wahr-
scheinlich, dass die Intensität der Nutzung auf rentabel zu bewirtschaftenden 
Flächen zunimmt. Auch bei Ausbau der Produktion nachwachsender Roh-
stoffe ist eine stärkere Industrialisierung der Produktion, bspw. verbunden mit 
der Zunahme des Biozideinsatzes, möglich. 

Im Bereich der Verbandsgemeinde ist eine Nutzungsintensivierung überall 
dort zu erwarten, wo Flächen an die zentrale Beregnung angeschlossen 
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werden. Dies ist mittelfristig für Teile der Gemarkungen Heßheim und Beinde-
rsheim zu erwarten. 

 

Versiegelung 

Der im Großraum Rhein-Neckar bestehende Siedlungsdruck wird weiterhin zu 
einer entsprechenden Nachfrage nach Bauland in den Randzonen des Ver-
dichtungsraumes führen. Daher ist weiterhin mit einem Flächenverbrauch 
durch Siedlungstätigkeit zu rechnen.  

 

3.1.7. Leitbild, Ziele und Maßnahmen 

Leitbild 

Leitbild sind intakte Böden, die ihre lagespezifische Funktion insbesondere als 
Standort für natürliche Vegetation oder Kulturpflanzen, für Grundwasserneu-
bildung und ïfilterung und für Rückhaltung des Abflusses von Nieder-
schlagsereignissen wirksam erfüllen können. Die Nutzung der Böden erfolgt 
standortangepasst, insbesondere im Hinblick auf Hangneigung, Erosionsge-
fährdung, Grundwasserstand und Überflutungshäufigkeit. Die Qualität der Bö-
den ist durch sensiblen Umgang mit potenziell bodenbelastenden Stoffen so-
wie durch großräumige Immissionsminderung sichergestellt. Böden mit Be-
deutung als Archiv der Kulturgeschichte sind im Rahmen verträglicher Nut-
zung gesichert. 

 

Ziele und Maßnahmen zur Verwirklichung des Leitbilds 

¶ Zum Schutz des Bodens und seiner Fruchtbarkeit muss die landwirtschaft-
liche Nutzung in einer Form betrieben werden, die ihre natürlichen Grund-
lagen nachhaltig erhält und sichert. Auswüchse einer auf maximalen Er-
trag ausgerichteten landwirtschaftlichen Nutzung wie übermäßige Dün-
gung, Folienbewirtschaftung oder der Einsatz überschwerer Maschinen 
auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen sind einzudämmen.  

¶ Zugleich sind Böden mit hohem bis sehr hohem natürlichem Ertragspo-
tenzial vor einer weiteren Inanspruchnahme für bauliche Anlagen zu 
schützen. 

¶ In Zusammenwirken mit den Zielvorgaben zum Wasserschutz muss die 
Belastung des Bodens in den grundwassernahen Bereichen durch eine 
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung reduziert werden. 

¶ Zur Vermeidung einer Erosion der Böden im Hochwasserfall ist für die 
überschwemmungsgefährdeten Flächen eine dauerhafte Vegetationsbe-
deckung, z.B. durch Wiesennutzung oder durch Bewaldung, sicher zu 
stellen.  

¶ Vermeidung der Absenkung des Grundwasserspiegels insbesondere an 
grundwassernahen Bodenstandorten zur Erhaltung der dortigen Standort-
bedingungen für seltene Pflanzengesellschaften. 

¶ Zur Verminderung der Erosion und des Oberflächenabflusses sowie zur 
Verbesserung der Wasserrückhaltung ist eine Bodenverdichtung durch 
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Befahren von feuchten bis wechselfeuchten Böden mit schwerem Gerät 
zu vermeiden. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist auf eine mögli-
che Erosionsgefährdung abzustellen, z.B. durch Mulchsaat und Verzicht 
auf erosionsgefährdete Kulturen (bspw. Mais, Hackfrüchte) bei gelichzei-
tiger Sicherstellung einer ganzjährigen Bodenbedeckung. 

¶ Sicherung bzw. Steigerung des Anteils gliedernder Landschaftselemente 
v.a. in Lage quer zum Hang und in Geländetiefenlinien zur Abmilderung 
des Oberflächenabflusses 

¶ Breitflächige Versickerung von Oberflächenwasser von Dachflächen und 
von Verkehrswegen (sofern eine Verschmutzungsgefahr ausgeschlossen 
ist)  

¶ Anlage von Auffanggräben für Niederschlagswasser in landwirtschaftlich 
bzw. weinbaulich genutzten Flächen möglichst nahe am Entstehungsort. 

¶ Minderung der Flächenversiegelung insbesondere im Siedlungsbereich 
(Wegeflächen, Vorhofflächen) 

¶ Herausnahme von mindestens 25 m breiten Streifen entlang der Haupt-
verkehrsstraßen aus der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion 
aufgrund des verkehrsbedingten Schadstoffeintrages, da davon auszuge-
hen ist, dass die erzeugten Nahrungsmittel überdurchschnittlich mit 
Schadstoffen belastet sind.  

¶ Minderung der Schadstoffausbreitung entlang der Straßen durch Immissi-
onsschutzpflanzungen  

¶ Altablagerungen sind, soweit von ihnen Gefährdungen oder Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft ausgehen, zu sanieren.  Soweit keine 
Gefährdungen oder Beeinträchtigungen vorliegen, ist eine landschaftsge-
rechte Rekultivierung sicherzustellen. 

 

3.2. Schutzgut Grundwasser 

3.2.1. Zielvorgaben 

Folgende gesetzlichen oder übergeordneten planerischen Zielvorgaben sind 
zum Schutzgut Grundwasser einschlägig: 

 

Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Die 
Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, 

- ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbeson-
dere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften, 

- Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den 
Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden 
und unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie mög-
lich auszugleichen, é 
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- bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentli-
che Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen (...) 

 

Bundesnaturschutzgesetz 

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt in § 1, dass zur dauerhaften Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts insbesondere é  

Ă(é) für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Nie-
derschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Sorge zu tragenΦά 

 

Landesentwicklungsprogramm IV  

Aus dem Landesentwicklungsprogramm IV ergeben sich folgende Ziele und 
Grundsätze zum Schutzgut Grundwasser: 

ĂNutzungsansprüche an das Naturgut Wasser sollen sich an den natürlichen Gege-
benheiten orientieren, sodass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes ohne nachteilige Änderungen auf Dauer erhalten bleiben. Wasser soll nach-
haltig nur im Rahmen seiner Regenerationsfähigkeit genutzt werden (G 101). 

Die natürlichen Grundwasserverhältnisse sind zu schützen und schädliche Stoffein-
träge, die das Grundwasser und den Boden belasten können, sind zu verhindern. Die 
Schutzfunktion des Bodens für das Grundwasser ist durch Vermeidung von Belas-
tungen und einen entsprechenden Freiflächenschutz zu gewährleisten (Z 103). 

Die landesweit bedeutsamen Bereiche für die Sicherung des Grundwassers sind 
durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den regionalen Raum-
ordnungsplänen zu konkretisieren und zu sichern. 

· Niederschlagswasser ist, wo immer aufgrund der natürlichen, technischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen und aufgrund einer geringen Verschmutzung mög-
lich, vor Ort zu belassen und zu versickern (Z 111). 

· Landesweit bedeutsame Bereiche für Grundwasserschutz: im Bereich der Kreis-
freien Stadt Frankenthal sowie nördlich der Stadt im Bereich der Verbandsgemeinde 

 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar trifft im Bereich der Vorrangge-
biete Zielvorgaben, die eine langfristige Sicherung der Wasserversorgung ge-
währleisten sollen. 

Ein flächendeckender Grundwasserschutz wird lediglich als Grundsatz aufge-
fasst. Zu diesem Zweck soll ein guter chemischer und mengenmäßiger Zu-
stand gewährleistet werden, indem:  

¶ Freiflächen erhalten bzw. deren flächensparende und grundwasserschonende In-
anspruchnahme durch konkurrierende Nutzungsansprüche sichergestellt,  

¶ die Grundwasserneubildung unterstützt und  

¶ der Grundwasserkörper vor schädlichen Stoffeinträgen geschützt werden. 

 

3.2.2. Ausgangssituation 

Eng mit dem geologischen Aufbau verknüpft ist die Grundwassersituation im 
Planungsraum. Aus der Entstehungsgeschichte des Oberrheingrabens lassen 
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sich verschiedene Grundwasserhorizonte ableiten, die entsprechend der Tie-
fenlage verschiedene Bedeutungen für den Naturhaushalt haben. Der Obere 
Grundwasserleiter steht bei geringem Flurabstand in engem Zusammenhang 
mit der Vegetation und bildet einen begrenzenden Faktor der Siedlungsent-
wicklung und der landwirtschaftlichen Nutzung. Der Obere Grundwasserleiter 
dient darüber hinaus der Entnahme von Wasser für eine landwirtschaftliche 
Bewässerung. Die tiefer gelegenen Grundwasserleiter haben ihre Bedeutung 
dagegen vorrangig als Speicherreservoir für Trinkwasser und qualitativ hoch-
wertiges Brauchwasser.  

 

Im Bereich der Grabenscholle des Oberrheingrabens sind im wesentlichen 
vier Grundwasserleiter zu definieren: 

¶  Oberer Grundwasserleiter 

¶  Mittlerer Grundwasserleiter 

¶  Unterer Grundwasserleiter 

¶  Pliozäner Grundwasserleiter 

Als Trennschicht zwischen oberem und unterem Grundwasserleiter findet sich 
eine als "Oberer Zwischenhorizont" bezeichnete kompakte Ton-Schluff-Ab-
folge. Die Trennschicht weist eine Mächtigkeit von ca. 20 m auf.  

 

 
Grundwasserleiter im Bereich der Rheinniederung. Aus: Wasserwirtschaftliches Gesamtkon-
zept für das Einzugsgebiet von Isenach und Eckbach, 2003 

 

In der westlich an die Grabenscholle anschließenden Zwischenscholle sind im 
Wesentlichen nur noch ein quartärer oberer Grundwasserleiter und ein plio-
zäner Grundwasserleiter zu verzeichnen.  
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Die mittleren und unteren Grundwasserleiter bieten im Bereich der Frankent-
haler Terrasse ergiebige und qualitativ befriedigende Grundwasservorkom-
men, die auch für die Trinkwasserversorgung in Anspruch genommen werden 
(Wasserwerk Großniedesheim, Wasserwerk Frankenthal, Wasserwerk 
Maxdorf). Der pliozäne Grundwasserleiter wird z.Z. noch nicht genutzt. Die 
Grundwasserzufuhr erfolgt überwiegend durch seitliche Zuflüsse, da eine Ver-
bindung zum Oberen Grundwasserleiter durch den Oberen Zwischenhorizont 
weitgehend unterbrochen ist. Der Obere Zwischenhorizont bewirkt somit eine 
ausgeprägte hydraulische Stockwerksgliederung, wobei die Trennwirkung ab-
hängig von der Mächtigkeit und Ausbildung ist. Im westlichen Bereich der 
Frankenthaler Terrasse, also im Bereich der randlichen Grabenscholle, auf 
der wesentliche Teile des Verbandsgemeindegebietes liegen, beträgt die 
Mächtigkeit nur noch ca. 10 m oder weniger gegenüber bis zu 40 m im Osten 
des Oberrheingrabens.  

 

Der Obere Grundwasserhorizont baut sich gemäß Hydrogeologischer Kartie-
rung  hauptsächlich aus kiesigen Sanden und sandigen Kiesen auf. Die Mäch-
tigkeit des Oberen Grundwasserleiters nimmt in der Grabenscholle des Ober-
rheingrabens von Osten nach Westen zu. Dementsprechend liegt im Ver-
bandsgemeindegebiet nur eine geringmächtige Ausbildung von weniger als 
10 m Stärke vor. Innerhalb des Oberen Grundwasserleiters sind ebenfalls er-
giebige Grundwasservorkommen zu verzeichnen, die jedoch in ihrer Qualität 
durch Schadstoffeinträge etc. beeinträchtigt sind. Für die Trinkwassergewin-
nung kommen diese Vorkommen daher nicht in Betracht. Die Grundwasser-
zuführung erfolgt neben seitlichen Zuflüssen aus den Riedelflächen durch die 
flächige Versickerung der Niederschlagswässer sowie durch Infiltration aus 
den Fließgewässern.  

 

3.2.3. Fachrechtliche Schutzgebiete 

In der VG Lambsheim-Heßheim bestehen lediglich drei Trinkwasserschutzge-
biete. Es handelt sich dabei einerseits um im Nordosten der Verbandsge-
meinde um das verbandsgemeindeübergreifend durch Rechtsverordnung als 
Trinkwasserschutzgebiet der kreisfreien Stadt Frankenthal festgesetzt ist. Die 
Zone III erstreckt sich innerhalb der VG östlich der Ortsgemeinden Beinders-
heim, Großniedesheim und Kleinniedesheim.  

Andererseits findet sich nordöstlich der Ortsbebauung Großniedesheim das 
gleichnamige Wasserschutzgebiet, dessen Zonen I-III sich innerhalb der Ver-
bandsgemeinde erstrecken. 

Ganz im Südwesten der Gemarkung erstreckt sich in kleiner Teil des Wasser-
schutzgebiets Maxdorf auf die Gemarkung der Ortsgemeinde Lambsheim. 
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Wasserschutzgebiete in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 

 

3.2.4. Beurteilung  

Zur Bewertung der Grundwassersituation sind insbesondere die Versicke-
rungsfähigkeit und die Filterkapazität der überlagernden Bodenschichten so-
wie der Grundwasserflurabstand wesentlich. Aus diesen Faktoren kann die 
Empfindlichkeit der einzelnen Grundwasservorkommen vor Schadstoffeinträ-
gen aus der allgemeinen Luftverschmutzung bzw. der landwirtschaftlichen In-
tensivnutzung oder sonstigen Quellen bestimmt werden. 

 

Grundwasserneubildung 

Unter Grundwasserneubildung versteht man die Zusickerung des in den 

WSG Großniedesheim 

WSG Frankenthal 

WSG Maxdorf 
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Boden infiltrierten Niederschlagswassers zum Grundwasser. Nach einer mehr 
oder weniger langen Verweilzeit des Grundwassers im Speichergestein tritt es 
an Quellen zu Tage oder sickert diffus Flüssen und Bächen zu.  

Die Grundwasserneubildung zeigt sich in der Verbandsgemeinde weitgehend 
gering bis sehr gering. Insbesondere die lößbedeckten Riedelfläche nördlich 
von Heuchelheim mit den zugleich hohen Grundwasserflurabständen tragen 
nur sehr gering zu einer Grundwasserneubildung bei. Dort ergeben sich Werte 
von teils nur 11 mm/a einheitlich. Im Bereich der Frankenthaler Terrasse er-
geben sich demgegenüber Werte zwischen 50 und 60 mm/a. Bei einer mittle-
ren Summe an Niederschlägen von 500 bis 550 mm im Jahr  kommt jedoch 
auch dort nur ein sehr geringer Teil des Wassers im Untergrund an. 

 

Grundwasserflurabstände 

Über die Grundwasserflurabstände im Planungsraum liegen nur bedingt 
Kenntnisse vor. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Bodenkarte 
des Geologischen Landesamtes. Demnach zeigen sich im Bereich der Ge-
wässerniederungen geringe bis sehr geringe Grundwasserflurabstände im Be-
reich von unter 1 m. Steht das Grundwasser sehr oberflächennah an, kann 
der Boden keine Filterwirkung mehr entfalten. Das Grundwasser ist in diesen 
Vernässungsbereichen daher in erheblichem Maß potentiell gefährdet.  

Außerhalb der Gewässerniederungen sind im Bereich der Frankenthaler Ter-
rasse Grundwasserflurabstände in einer Höhe von über 2 m zu erwarten. Im 
Bereich der Riedelflächen steigt der Grundwasserflurabstand erheblich an, in 
der Bodenkarte wird als Mindestwert 3 m angegeben.  
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Grundwasserneubildung in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Aus: www.geopor-
tal-wasser.rlp.de  
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Grundwassernutzung 

Die Nutzung des Grundwassers erfolgt in zwei Ebenen. Aus dem Oberen 
Grundwasserhorizont erfolgen Wasserentnahmen durch die Landwirtschaft 
zur Bewässerung. Der mittlere Grundwasserhorizont wird zur Trinkwasserge-
winnung genutzt.  

 

Die Nutzung des oberen Grundwasserleiters durch landwirtschaftlichen Be-
wässerungsbrunnen erfolgt im gesamten Bereich der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen. Dabei besteht eine Vielzahl von Einzelbrunnen, genaue An-
gaben über den Umfang der hier geförderten Wassermengen liegen nicht vor.   

 

Die Nutzung des mittleren Grundwasserleiters zur Trinkwassergewinnung er-
folgt durch die Stadtwerke Frankenthal durch deren Wasserwerk Nord, durch 
das Wasserwerk Großniedesheim und das Wasserwerk Maxdorf. 

Auch wenn das Wasserwerk Nord außerhalb des Gemeindegebiets liegt, 
reicht das Einzugsgebiet weit in die Gemarkung von Beindersheim hinein. Das 
Wasserschutzgebiet des Wasserwerks Maxdorf erstreckt sich demgegenüber 
nur in einem geringem Maß auf die Gemarkung Lambsheim. 

Aufgrund der gegebenen Nutzung des Trinkwassers können den Flächen im 
Einzugsbereich der Wasserwerke generell eine zumindest mittlere Empfind-
lichkeit zugeordnet werden, auch wenn die überdeckenden Bodenschichten 
zunächst einen ausreichenden Schutz bieten.   

Gemäß den vorliegenden Untersuchungen über die Grundwasserverhältnisse 
im Bereich der Frankenthaler Terrasse wird die Entnahme von Wasser aus 
dem unteren Grundwasserbereich etwa zur Hälfte aus dem Randzufluss und 
zur Hälfte aus der Durchsickerung des oberen Tons gedeckt.  

 

3.2.5. Empfindlichkeit 

Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserverschmutzung und ïversauerung  

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist insbesondere ab-
hängig von der Filterwirkung der geologischen und pedologischen Deck-
schichten bzw. deren Pufferwirkung gegenüber Säureeintrag.  Die Empfind-
lichkeit ergibt sich insbesondere aus der Grundwasserüberdeckung 

Unter Grundwasserüberdeckung wird der Boden- und Gesteinskörper über 
dem in der Regel großräumig zusammenhängenden oberen Grundwasserlei-
ter verstanden. In den Boden eindringende Niederschläge können als Sicker-
wasser Schadstoffe mit sich führen, die bei der Passage in der wasserunge-
sättigten Zone mechanischen, physiko-chemischen und mikrobiellen Prozes-
sen unterliegen. Die Wirksamkeit dieser Vorgänge, die zu einer Reduzierung 
der Schadstofffrachten führen und damit zum Grundwasserschutz entschei-
dend beitragen, hängt meist von der Verweildauer in der gesamten Überde-
ckung ab, da mit zunehmender Aufenthaltszeit Sorptionsprozesse und Abbau-
vorgänge wirksam werden können. 
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Die Verweildauer und somit die Schutzwirkung hängt deshalb von der Sicker-
wassermenge sowie der Mächtigkeit und der Durchlässigkeit der Grundwas-
serüberdeckung ab. Je größer der Flurabstand und je geringer die Wasser-
durchlässigkeiten sind, desto höher ist die Schutzwirkung. Im günstigsten Fall 
ist der Schadstoff abgebaut oder sorptiv an die Boden- und Gesteinsmatrix 
festgelegt, bevor das Sickerwasser den Grundwasserleiter erreicht. 

In der Übersichtskarte der Wasserwirtschaftsverwaltung wurde die Bewertung 
in drei Klassen vorgenommen: 

¶ günstig: mehr als 10m bindige, großflächig vorhandene Überdeckung von 
Ton, Schluff und Mergel  

¶ mittel: wechselnde Mächtigkeiten bindiger Überdeckung bzw. große 
Mächtigkeiten bei etwas höheren Durchlässigkeiten  

¶ ungünstig: geringe Mächtigkeiten bzw. große Mächtigkeiten bei nichtbin-
diger Überdeckung  

Günstige Verhältnisse treten meist dort auf, wo eine mächtige Lößüberde-
ckung vorhanden ist wie im Bereich der Lößriedel im Oberrheingraben. 

 

Nach Angaben der Wasserwirtschaftsverwaltung ist die Grundwasserüberde-
ckung im gesamten Niederungsbereich der Isenach und des Eckbachs un-
günstig. Nur im Bereich der Riedelfläche wird dagegen die Überdeckung als 
Ămittelñ eingestuft. 
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Bewertung der Grundwasserüberdeckung in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. 
Aus: geoportal-wasser.rlp.de 
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3.2.6. Beeinträchtigungen, Gefährdungen, Defizite 

Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung 

Weite Teile der Böden im Verbandsgemeindegebiert weisen ein hohes natür-
liches Ertragspotenzial auf und sind daher für eine landwirtschaftliche Nutzung 
sehr gut geeignet. In der Praxis werden die guten bodenbezogenen Aus-
gangsbedingungen jedoch zu einer verstärkten Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung genutzt. Die Defizite in der Wasserverfügbarkeit werden 
durch Beregnung ausgeglichen. 

Damit steht die im Gemeindegebiet betriebene intensive Form der landwirt-
schaftlichen Nutzung in vielen Bereichen in der Gefahr, dass es zu einem Ein-
trag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln in den Boden und damit mittelbar 
in das Grundwasser kommt.  

Eine besondere Gefährdung ergibt sich insbesondere in den Niederungsbe-
reichen entlang der Gewässerläufe angesichts der dort nur geringen Grund-
wasserflurabstände. 

 



Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Landschaftsplanung - Textteil  

Stand 06.11.2020, redaktionell aktualisiert Dezember 2023  

 

 

Seite 97 

 

 

 

 
Ackerflächen mit ungünstiger Schutzwirkung in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim. Aus: geoportal-wasser.rlp.de 
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Grundwasserabsenkung durch Grundwasserentnahme 

Die landwirtschaftliche Grundwasserentnahme führt zu einer nachhaltigen Ab-
senkung des bodennahen Grundwasserspiegels und damit insbesondere in 
Trockenzeiten zu einer Veränderung der Standortbedingungen für Biotopbe-
reiche mit Pflanzen, die auf eine ausreichende Wasserversorgung angewie-
sen sind. 

 

Grundwasserverschmutzung 

Die Qualität des im Oberen Grundwasserleiters anstehenden Grundwassers 
wird in erheblichem Maße beeinträchtigt durch den Eintrag von Nährstoffen 
und Pflanzenschutzmitteln aus der landwirtschaftlichen Intensivnutzung. Es ist 
neben einer erhebliche Aufhärtung auch eine starke Nitratanreicherung zu 
verzeichnen. Stellenweise werden nach Angaben der Stadtwerke Frankenthal 
im Bereich der Frankenthaler Terrasse Spitzenwerte von bis zu 150 mg/l  ge-
messen. Weiterhin werden erhebliche Chloridwerte von über 200 mg/l er-
reicht, die ebenfalls auf Düngung zurückzuführen sind. 

Eine weitere Gefährdung ergibt sich ï wie beim Schutzgut Boden ï durch ver-
kehrsbedingte und sonstige Luftschadstoffeinträge.  

 

Durch die Trinkwassergewinnung im unteren Grundwasserleitung kommt es 
ebenso zu einer Absenkung des Grundwasserspegels (ĂFrankenthaler Trich-
terñ). Da die Entnahme von Wasser aus dem unteren Grundwasserbereich 
etwa zur Hälfte aus dem Randzufluss und zur Hälfte aus der Durchsickerung 
des oberen Tons gedeckt wird, sind Gefährdung des mittleren und tieferen 
Grundwassers insbesondere dort zu befürchten, wo der obere Trennhorizont 
nur sehr geringmächtige Schluff-Ton-Bänke aufweist und eine Durchsickerung 
relativ einfach erfolgen kann. Insbesondere handelt es sich dabei um den 
Westrand bzw. den Westteil der Frankenthaler Terrasse. Eine genaue Lokali-
sierung dieser empfindlichen Bereiche ist aufgrund des unzureichenden 
Kenntnisstandes über die Untergrundverhältnisse jedoch nicht möglich. An-
zeichen für ein Fehlen des oberen Trennhorizontes, der ein ungefiltertes 
Durchfließen von Schadstoffen vom Oberen in den Mittleren Grundwasserho-
rizont ermöglichen würde, bestehen nach vorliegenden Erkenntnissen nicht. 

 

Altablagerungen 

Eine spezielle Form der Belastung der natürlichen Standortfunktion eines Bo-
dens stellen Altablagerungen und Altstandorte dar. Gemäß dem Altablage-
rungskataster bestehen in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ins-
gesamt 39 Ablagerungsstellen, die zum Teil als altlastenverdächtig eingestuft 
sind. Altlastenverdacht bedeutet nach § 2 Abs. 6 BBodSchG, dass bei der 
Altablagerung bzw. dem Altstandort der Verdacht schädlicher Bodenverände-
rungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit be-
steht.  
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Klimawandel 

Durch den Klimawandel sind Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung 
zu erwarten. ĂIn einigen Regionen von Rheinland-Pfalz kann auf Grund höhe-
rer Winterniederschläge mit steigenden Grundwasserständen gerechnet wer-
den. In anderen Regionen kann es aufgrund von Trockenperioden im Sommer 
durchaus zur lokal begrenzten Absenkung des Grundwasserspiegels kom-
men.ñ (MUFV 2007). In den Sommermonaten ist zudem mit einer Zunahme 
von Starkregenereignissen zu rechnen. Bei Starkregenereignissen kommt es 
zu einem verstärkten Oberflächenwasserabfluss, da das natürliche Wasser-
rückhaltevermögen der Landschaft kurzzeitig überlastet wird. Damit wird zu-
sätzlich zur Trockenheit die sommerliche Grundwasserneubildung vermindert.  

Durch erhöhte Temperaturen in den Sommermonaten kommt es weiterhin zu 
einer erhöhten Verdunstung und damit zu einem erhöhten Wasserbedarf der 
Vegetation. Insbesondere, wenn dieser erhöhte Wasserbedarf durch zusätzli-
che Entnahmen von Grundwasser oder Wasser aus Gewässern ausgeglichen 
wird, kann es insbesondere an grundwassernahen Standorten zu einem Ab-
senken des oberflächennahen Grundwasserspiegels. 

 

3.2.7. Entwicklungstendenzen 

Nutzungsintensität landwirtschaftlicher Flächen 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Land-
wirtschaft und der gleichzeitigen Verknappung an fruchtbaren Böden ist es 
wahrscheinlich, dass die Intensität der Nutzung auf rentabel zu bewirtschaf-
tenden Flächen zunimmt. Auch bei Ausbau der Produktion nachwachsender 
Rohstoffe ist eine stärkere Industrialisierung der Produktion, bspw. verbunden 
mit der Zunahme des Düngemittel- und Biozideinsatzes möglich. 

 

Anschluss an die zentrale Beregnung 

Im Bereich der Verbandsgemeinde ist eine Nutzungsintensivierung überall 
dort zu erwarten, wo Flächen an die zentrale Beregnung des Wasser- und 
Bodenverbands zur Beregnung der Vorderpfalz angeschlossen werden. Dies 
ist mittelfristig für Teile der Gemarkungen Heßheim und Beindersheim zu er-
warten. 

Zugleich ergibt sich dort jedoch eine Entlastung des örtlichen Grundwasser-
haushalts, da dann dort von einer Aufgabe der Vielzahl an Grundwasserent-
nahmestellen zu rechnen ist.  

 

Versiegelung 

Analog zum Schutzgut Boden ist auch in Bezug auf das Schutzgut Grundwas-
ser eine Gefährdung durch den im Großraum Rhein-Neckar bestehenden 
Siedlungsdruck gegeben. Dieser wird weiterhin zu einer entsprechenden 
Nachfrage nach Bauland in den Randzonen des Verdichtungsraumes führen. 
Daher ist weiterhin mit einem Flächenverbrauch durch Siedlungstätigkeit und 
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damit mit einer Verringerung der Grundwasserneubildung zu rechnen, sofern 
das anfallende Niederschlagswasser nicht breitflächig zur Versickerung ge-
bracht wird.  

 

3.2.8. Leitbild, Ziele und Maßnahmen 

Leitbild 

Leitbild ist ein intakter Wasserhaushalt mit nachhaltig gesicherten Grundwas-
servorkommen, die sich aus Niederschlägen regenerieren und die Oberflä-
chengewässer speisen. Die Qualität der Grundwasservorkommen ist durch 
entsprechende Bodennutzung gewährleistet. 

 

Ziele und Maßnahmen zur Verwirklichung des Leitbilds 

¶ Zum Schutz des Grundwassers muss die landwirtschaftliche Nutzung in 
einer Form betrieben werden, die ihre natürlichen Grundlagen nachhaltig 
erhält und sichert.  

¶ In Zusammenwirken mit den Zielvorgaben zum Bodenschutz muss die 
Belastung des Bodens in den grundwassernahen Bereichen durch eine 
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung reduziert werden. 

¶ Vermeidung der Absenkung des Grundwasserspiegels insbesondere an 
grundwassernahen Bodenstandorten zur Erhaltung der dortigen Standort-
bedingungen für seltene Pflanzengesellschaften. 

¶ Breitflächige Versickerung von Oberflächenwasser von Dachflächen und 
von Verkehrswegen (sofern eine Verschmutzungsgefahr ausgeschlossen 
ist)  

¶ Anlage von Auffanggräben für Niederschlagswasser in landwirtschaftlich 
bzw. weinbaulich genutzten Flächen möglichst nahe am Entstehungsort. 

¶ Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Siedlungsbereich (Wegeflä-
chen, Vorhofflächen) zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Grund-
wasserneubildung 

¶ Breitflächige Versickerung anfallenden Niederschlagswassers bei allen 
neuen Bauflächen zur Erhaltung der Grundwasserneubildung 

¶ Altablagerungen sind, soweit von ihnen Gefährdungen oder Beeinträchti-
gungen des Grundwassers ausgehen, zu sanieren.   

   

3.3. Schutzgut Oberflächengewässer 

3.3.1. Zielvorgaben 

Folgende gesetzlichen oder übergeordneten planerischen Zielvorgaben sind 
zum Schutzgut Oberflächengewässer einschlägig: 

 

Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, 
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als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Die 
Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, 

- ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbeson-
dere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften, 

- Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den 
Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden 
und unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie mög-
lich auszugleichen, é 

- bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentli-
che Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen, 

- möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen, 

- an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Ab-
flussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des 
Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vor-
zubeugen 

 

Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Um-
welt insgesamt zu gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger 
Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Kli-
maschutzes zu berücksichtigen. 

Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in 
diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewäs-
ser sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt 
werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entge-
genstehen. 
 

Bundesnaturschutzgesetz 

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt in § 1, dass zur dauerhaften Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts insbesondere é  

ĂBinnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstrei-
nigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten (sind). Dies gilt insbesondere für natürliche 
und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflä-
chen. Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu 
erfolgen. (é) Für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen. 

 

Landesentwicklungsprogramm IV  

Aus dem Landesentwicklungsprogramm IV ergeben sich folgende Ziele und 
Grundsätze zum Schutzgut Oberflächengewässer: 

- Bei der Flächen- und Gewässernutzung sowie der Gewässerunterhaltung sollen 
ein umfassender Gewässerschutz und eine nachhaltige Gewässerentwicklung 
erreicht werden (G 100). 

- Natürliche und naturnahe Oberflächengewässer sind landesweit zu sichern bzw. 
wieder herzustellen (Z 102). 
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- In Überschwemmungsgebieten soll eine standortgerechte, die Retentionsleis-
tung der Flächen steigernde Nutzungsstruktur angestrebt werden. Dafür ist das 
Konzept der naturnahen Gewässerentwicklung weiterzuverfolgen (G 110). 

 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar sind lediglich Grundsätze des 
Oberflächengewässerschutzes formuliert, die allgemeine Zielsetzung besagt:  

ĂOberflªchengewªsser einschließlich ihrer Auen sollen im Hinblick auf ihre vielfältigen 
Aufgaben und Funktionen in ihrem naturnahen Zustand erhalten bzw. in einen sol-
chen versetzt werden. Entwicklungsziel ist die Wiederherstellung eines guten ökolo-
gischen und chemischen Zustandes. Für erheblich veränderte und künstliche Gewäs-
ser ist die Erreichung eines guten ökologischen Potenzials anzustreben.ñ  

Zudem soll eine nachhaltige Gewässerentwicklung verfolgt werden, indem im 
Rahmen ganzheitlicher, einzugsgebietsbezogener Planungen 

- die naturraumtypische Form und Struktur des Gewässerbettes, 

- die natürliche Gewässerdynamik, 

- das Hochwasserretentions- und Regenerationsvermögen der Gewässer, 

- die naturraumtypische Gewässerflora und -fauna, 

- die Durchgängigkeit der Gewässer für Lebewesen einschließlich der Sicherstel-
lung einer ausreichenden Mindestwasserführung sowie 

- das landschaftlich vorteilhafte Erscheinungsbild der Gewässer geschützt und bei 
ausgebauten, naturfernen Gewässern wiederhergestellt werden. 

 

3.3.2. Fachrechtliche Schutzgebiete 

In der Verbandsgemeinde bestehen zwei Rechtsverordnungen zu Über-
schwemmungsgebieten, die jedoch das gesamte Gewässernetz der VG be-
treffen. Das ¦berschwemmungsgebiet ĂEckbach und seine Nebengewªsserñ 
trat am 21.04.1995 durch Rechtsverordnung in Kraft; das Überschwemmungs-
gebiet entlang der Isenach und seiner Nebengewässer wurde 2004 durch 
Rechtsverordnung festgelegt.  

  

Mit der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten werden die Flächen be-
stimmt, die für den schadlosen Abfluss von Hochwasser und für die dafür er-
forderliche Wasserrückhaltung freizuhalten sind. Grundlage der Ausweisung 
sind Flächen, die bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis überflutet wer-
den. 

In Überschwemmungsgebieten besteht ein grundsätzliches Verbot, die Gelän-
deoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen, Anlagen herzustellen, zu verän-
dern oder zu beseitigen oder Stoffe zu lagern oder abzulagern. Bäume, Sträu-
cher und Reben dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Wasserbe-
hörde gepflanzt werden. In den Rechtsverordnungen wird unterschieden zwi-
schen einem Abflussbereich und einem Rückhaltebereich. 

 

Großflächige Überschwemmungsbereiche ergeben sich insbesondere an fol-
genden Stellen: 
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- Bereich zwischen Eckbach und Altbach von der westlichen Gemar-
kungsgrenze bis zum Sportplatz Heuchelheim 

- Bereich zwischen Beindersheim und Eckbach. Hier sind auch Teile der 
bestehenden Bebauung als Überschwemmungsflächen dargestellt.  

- Bereich zwischen der östlichen Ortsgrenze Großniedesheim und Eck-
bach südlich der alten Kläranlage 

- Landwirtschaftliche Flächen zwischen Sportanlage Großniedesheim und 
Eckbach 

- Bereich zwischen östlichem Ortsrand von Heßheim und der A 61 

- Verlauf des Talgraben: nördlich der OG Lambsheim bis zum südlichen 
Ortsrand von Heßheim 

- Gesamter Bereich östlich bzw. nördlich der Ortsgemeinde Lambsheim, 
west- und östlich der A 61, südlich der Lambsheimer Straße  

 



Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Landschaftsplanung - Textteil  

Stand 06.11.2020, redaktionell aktualisiert Dezember 2023  

 

 

Seite 104 

 

 

 

 
Durch Rechtsverordnung ausgewiesene Überschwemmungsgebiete in der Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim 

 

3.3.3. Ausgangssituation Fließgewässer 

Das Gewässernetz im Bereich der Verbandsgemeinde wird im Wesentlichen 
durch die Isenach sowie den Eckbach und deren Nebengewässern geprägt. 
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Daneben sind im Zuge landwirtschaftlicher Entwässerungsmaßnahmen eine 
Vielzahl von Gräben entstanden, die teilweise eine beträchtliche Länge und 
eine ständige Wasserführung aufweisen. 

 

  
Hauptgewässernetz in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Wasserwirtschaftliches Gesamt-
konzept für das Einzugsgebiet von Isenach und Eckbach, 2003 

 

Fließende Gewässer sind Gewässer mit konstanter Wasserführung und einer 
- in Abhängigkeit von den topographischen Verhältnissen zu sehenden - 
Fließdynamik. Wasserführung und Fließdynamik entscheiden über die Biotop-
strukturen von Gewässer und bestimmen die physikalischen und chemischen 
Eigenschaften des Gewässers. Innerhalb des Verbandsgemeindegebietes 
sind demnach der Eckbach mit seinen Nebengewässern Altbach, Schrakel-
bach, Talgraben (südlich Heßheim auch als Nachtweidgraben bezeichnet) 

Lambsheim 

Heßheim 

Heuchelheim 

Beinders-
heim 

Großniedesheim 

Kleinniedesheim 
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sowie die Isenach mit ihren Nebengewässern Fuchsbach und Floßbach als 
Fließgewässer zu betrachten. 

Daneben existieren zahlreiche tiefe Gräben, z. T. mit Trapezprofil, die die 
Rheinniederung für die landwirtschaftliche Nutzung entwässern sollen. Ober-
flächennahes Grundwasser steht in der Rheinniederung in unterschiedlicher 
Tiefe an. Trotz z.T. starker Entwässerungsmaßnahmen ist der Grundwasser-
stand relativ hoch (< 2-3 m unter Flur). mit ansteigender Tendenz. 

 

3.3.3.1. Gewässernetz des Eckbachs mit seinen Nebengewässern 

Für den nördlichen Teil der Verbandsgemeinde ist das Gewässernetz des 
Eckbachs mit seinen Nebengewässern relevant. Die Gewässer dieses Ge-
wässernetzes können wie folgt charakterisiert werden: 

 

Eckbach 

Der Eckbach hat seinen Ursprung bei Carlsberg im Pfälzer Wald und mündet 
zwischen Bobenheim und Worms in den Rhein. Das Verbandsgemeindege-
biet berührt der Eckbach von Heuchelheim über Beindersheim, Großniedes-
heim bis Kleinniedesheim auf einer Länge von ca. 7 km. Er stellt das Haupt-
gewässer im nördlichen Teil des Verbandsgemeindegebiets dar.  

 

Wasserführung, Ausbauzustand und Biotopqualität: 

Der Eckbach ist ständig wasserführend. Am gewässerkundlichen Pegel in 
Kleinniedesheim  ergaben sich für die Jahre 1990 bis 2018 folgende Haupt-
werte: 

 

Abfluss in m3/s 
Winter-Halb-

jahr 
Sommer-
Halbjahr 

Abflussjahr 

Niedrigstes Niedrigwasser (NQ) 0,074 0,019 0,019 

Mittleres Niedrigwasser (MNQ) 0,118 0,071 0,069 

Mittelwasser (MQ) 0,258 0,180 0,218 

Mittleres Hochwasser (MHQ) 1,080 1,040 1,200 

Höchstes Hochwasser (HQ) 1,850 1,560 1,850 

 

Die Abflussmengen sind demnach stark schwankend, wobei die Extremwerte 
des Niedrigwassers im Sommerhalbjahr stärker ausgeprägt sind als im Win-
terhalbjahr. Die extremen Hochwasserereignisse fanden demgegenüber im 
Winterhalbjahr statt. Über das gesamte Abflussjahr betrachtet liegt der Wert 
für das mittlere Hochwasser bei etwa dem 17-fachen des mittleren Niedrig-
wasserabflusses. 
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Die Fließgeschwindigkeit des Eckbachs ist aufgrund des kanalisierten Aus-
baus hoch. Das Gewässerufer weist auf annähernd der ganzen Länge einen 
Uferverbau auf; ein Sohlverbau ist jedoch nicht vorhanden. Eine Übergangs-
zone Wasser-Land ist - abgesehen vom Abschnitt südöstlich von Kleinniedes-
heim (Eckbachwäldchen) und einem renaturierten Abschnitt bei Großniedes-
heim - nicht gegeben. Die angrenzenden Vegetationsstrukturen - kulissenar-
tige Pappelalleen, Gehölzgruppen standortgerechter Arten - sind daher über-
wiegend nicht gewässerbezogen. Die Gehölzgruppen stellen dennoch einen 
wesentlichen Teil zur Bereicherung und Gliederung des Landschaftsbildes 
und der Strukturausstattung dar. 

 

 
Gewässerstrukturgüte des Gewässernetzes entlang des Eckbachs mit seinen Nebengewäs-
sern. Aus: geoportal-wasser.rlp.de 
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Altbach 

Der Altbach beginnt an der Weidenmühle zwischen Großkarlbach und Laum-
ersheim als Abschlag vom Eckbach. Er verläuft in östlicher Richtung zunächst 
südlich der A 6, ab Gerolstein nördlich der A 6. Bei Beindersheim erfolgt die 
Mündung in den Schrakelbach. Beim Altbach handelt es sich somit um ein 
Zweiggewässer des Eckbaches, da der Eckbach den Altbach speist und die-
ser dann wieder - über den Schrakelbach - in den Eckbach mündet. Er dient 
vorrangig als Hochwasserentlastungsgraben zum Schutz der Ortslage Laum-
ersheim und als Vorfluter für die Kanalisation der Gemeinde Gerolsheim. 

Der Altbach weist nur eine geringe Wasserführung auf; eine Fließgewässerdy-
namik ist nicht ausgebildet. In der gesamten Länge liegt ein trapezförmiges, 
grabenartiges und gestrecktes Profil mit Uferverbau, jedoch ohne Sohlbefes-
tigung vor. Eine Vernetzung des Gewässerlebensraums mit dem Umland ist 
somit nicht möglich. Die Graben ist an der Oberkante stellenweise mit Gehölz 
bestanden, streckenweise jedoch auch unbeschattet. 

 

Schrakelbach/Lachegraben 

Am Zusammenfluss von Talgraben und Schaflackegraben  an der Unterfüh-
rung der L 453 Frankenthal - Heßheim unter der A 61 östlich von Heßheim 
beginnt der Schrakelbach, der landläufig bis zur Unterquerung der A 6 als La-
chegraben bezeichnet wird. Er verläuft in nördlicher Richtung parallel der A 
61. Nach Unterquerung der K 7 mündet der Altbach in den Schrakelbach. Wei-
ter verläuft der Schrakelbach am nordwestlichen Ortsrand von Beindersheim 
bis zu seiner Mündung in den Eckbach. 

Der Schrakelbach weist zwar eine ständige Wasserführung auf, jedoch sind 
die Wassermengen und die Fließgeschwindigkeit gering, so dass sich keine 
Fließgewässerdynamik ausbilden kann. Der - künstlich geschaffene - Gewäs-
serverlauf ist weitgehend geradlinig; das Gewässerprofil ist geprägt von einer 
monotonen, technisch orientierten Trapezform mit steilen Uferneigungen. Eine 
Wasser-Land-Wechsel-Zone ist nur im Bereich des Polders Lachegraben 
(siehe unten bei "Stehende Gewässer") zu verzeichnen. Der Gewässerrand 
ist über längere Strecken gehölzfrei; Pufferflächen zur angrenzenden intensi-
ven landwirtschaftlichen Nutzung fehlen weitgehend. Der Ausbauzustand des 
Gewässers führt in Verbindung mit der mangelhaften Gewässerqualität dazu, 
dass der Schrakelbach als Lebensraum für Flora und Fauna weitgehend un-
interessant ist. Die Biotopqualität ist ausgesprochen gering.  

 

3.3.3.2. Gewässernetz der Isenach mit ihren Nebengewässern 

Für den südlichen Teil der Verbandsgemeinde ist das Gewässernetz der Isen-
ach mit ihren Nebengewässern relevant. Die Gewässer dieses Gewässernet-
zes können wie folgt charakterisiert werden: 
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Isenach  

Die Isenach entspringt im nördlichen Pfälzerwald 2 km südwestlich von Carls-
berg-Hertlingshausen. Bei Bad Dürkheim durchbricht die Isenach die Haardt 
und fließt dann in östliche Richtung auf Lambsheim zu.  

Die Isenach wurde östlich von Bad Dürkheim schon im Mittelalter ver-
schiedentlich umgestaltet und verlegt. Sie verläuft zwischen Bad Dürkheim 
und Lambsheim daher nicht mehr entlang der Tallinie, sondern verläuft als 
Bewässerungs- und Mühlengraben mit geringem Gefälle am nördlichen Tal-
hang durch Erpolzheim bis Lambsheim. Erst ab Lambsheim verläuft die Isen-
ach wieder am Geländetiefpunkt weiter Richtung Flomersheim/Eppstein. 

 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde an der mittleren Isenach die Lambs-
heimer Mühle errichtet. Um zu deren Wasserversorgung ein stärkeres Gefälle 
zu erzielen, wurde das Bachbett oberhalb der Mühle auf einer Strecke von 
etwa 1.400 m um 2 m angehoben und das Isenachwasser teilweise in einen 
neuen Mühlenkanal abgeleitet. Diese Dammlage, verbunden mit späteren Be-
gradigungen am Oberlauf des Gewässers, bewirkte nach Starkregen immer 
wieder Überschwemmungen in Lambsheim. 2008 wurde die mehr als 250 
Jahre zurückliegende Anhebung des Bachbetts rückgängig gemacht und das 
Gewässer renaturiert. Der Mühlenkanal blieb als Industriedenkmal erhalten. 
Damit er nicht trockenfällt, wird er über ein Pumpwerk kontinuierlich mit Was-
ser versorgt. 

Östlich der Mühle stellt sich die Isenach bis zur Querung der  Autobahn A 61 
als eng gefasstes, geradlinig ausgebautes Gewässer dar.  

 

Die Isenach weist eine stetige Wasserführung auf. Am gewässerkundlichen 
Pegel in Frankenthal-Flomersheim, der für die Abflussverhältnisse in Lambs-
heim  mit herangezogen werden kann, ergaben sich für die Jahre 1969 bis 
2018 folgende Hauptwerte: 

 

Abfluss in m3/s 
Winter-Halb-

jahr 
Sommer-
Halbjahr 

Abflussjahr 

Niedrigstes Niedrigwasser (NQ) 0,164 0,110 0,110 

Mittleres Niedrigwasser (MNQ) 0,455 0,382 0,346 

Mittelwasser (MQ) 0,967 0,874 0,920 

Mittleres Hochwasser (MHQ) 3,860 4,020 4,680 

Höchstes Hochwasser (HQ) 7,940 8,100 8,100 

 

Die Abflussmengen sind demnach stark schwankend, wobei die Extremwerte 
im Sommerhalbjahr stärker ausgeprägt sind als im Winterhalbjahr. Über das 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzerwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Carlsberg_(Pfalz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Carlsberg_(Pfalz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Haardt_(Pf%C3%A4lzerwald)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Renaturierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Industriedenkmal
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gesamte Abflussjahr betrachtet liegt der Wert für das mittlere Hochwasser bei 
etwa dem 14-fachen des mittleren Niedrigwasserabflusses. 

 

Die Fließgeschwindigkeit der Isenach ist aufgrund des kanalisierten Ausbaus 
hoch. Der Gewässerlauf mit mehr oder minder naturfern. Dies gilt insbeson-
dere für den Abschnitt innerhalb und östlich der Ortslage von Lambsheim. 
Westlich von Lambsheim stellt sich aufgrund der durchgeführten Renaturie-
rungsmaßnahmen insgesamt bereits wesentlich günstiger dar.  

 

Die Gewässergüte der Isenach (vgl. Kapitel 3.3.6) wird daher westlich von 
Lambsheim als Ăkritisch belastetñ und innerhalb sowie ºstlich von Lambsheim 
als Ăstark verschmutztñ angegeben. Die Gewªsserstrukturg¿te wird als Ăstark 
verªndertñ bis Ăvollstªndig verªndertñ angegeben. 

 

 
Gewässerstrukturgüte des Gewässernetzes um Lambsheim. Aus: geoportal-wasser.rlp.de 
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Fuchsbach 

Der Fuchsbach entspringt südlich der Ortslage von Freinsheim und mündet 
östlich von Lambsheim in die Isenach. Seit 1970 wird der größte Teil des 
Fuchsbachwassers in den Schrakelbach eingeleitet, nur ein kleinerer Teil 
fließt noch weiterhin zur Isenach. Sein Einzugsgebiet ist ca. 24 km² groß. 

Der Fuchsbach weist eine stetige Wasserführung auf. Im Bereich des westlich 
von Lambsheim stellt sich er sich als ein tief eingeschnittenes Gewässer mit 
weitgehend natürlichem Lauf dar. Beeinträchtigt ist der Fuchsbach insbeson-
dere durch die bis unmittelbar an die Grabenoberkante heranreichenden Nut-
zungen.   

Die Wasserqualität des Fuchsbaches wird erheblich durch die Oberlieger mit 
verschiedenen Einleitungen aus kommunalen Abwasserreinigungsanlagen 
und durch die überwiegend intensive landwirtschaftliche Nutzung im unmittel-
baren Umfeld bestimmt. Seine Gewässergüte (vgl. Kapitel 3.3.6) wird daher 
westlich von Lambsheim als Ăstark verschmutztñ und nordºstlich von Lambs-
heim als Ăsehr stark verschmutztñ angegeben. Die Gewässerstrukturgüte wird 
als Ăstark verªndertñ bis Ăsehr stark verªndertñ angegeben. 

 

Albertgraben/Ochsengraben 

Der Albertgraben bzw. der Ochsengraben verläuft am südlichen Rand der Ge-
markung Lambsheim und bildet dort die Grenze zu Maxdorf. Das Gewässer 
verläuft entlang der natürlichen Tallinie und stellt somit den ursprünglichen 
Verlauf der Isenach dar. 

Östlich von Lambsheim wurde der dort als Mittelgraben bezeichnete Gewäs-
serlauf im Zuge des Baus der Umgehungsstraße in einem Teilabschnitt natur-
nah neu gestaltet. 

 

Floßbach 

Beim Floßbach handelt es sich um ein Mitte des 18. Jahrhunderts entstande-
nes künstliches Gewässer, welches die Verbindung zwischen dem Gewässer-
system Rehbach/Speyerbach mit dem Gewässersystem Isenach/ Eckbach 
herstellt. Der Floßbach zweigt bei Schifferstadt vom Rehbach ab und fließt 
hauptsächlich in nördlicher Richtung und mündet östlich von Lambsheim in 
die Isenach. Als Flachlandgewässer überwindet der Floßbach auf seinem 16 
km langen Weg einen Höhenunterschied von nur 3 m, was einem mittleren 
Sohlgefälle von 0,2 ă entspricht.  

Der Floßbach zählt zu den kleinen Niederungsfließgewässern. Seine Gewäs-
serstrukturgüte wird, bis auf kurze Abschnitte, mit vollständig verändert ange-
geben. Im Oberlauf führt der Floßbach ab der Trennung vom Rehbach nicht 
ständig Wasser. Erst ab Schauernheim mit dem Zufluss von Stechgra-
ben/Marlach ist eine ständige Wasserführung gegeben, gleichzeitig wird die 
Gewässergüte mit Ăstark verschmutztñ klassifiziert.  

Östlich von Lambsheim wurde der Floßbach im Zuge des Baus der Umge-
hungsstraße in einem Teilabschnitt naturnah neu gestaltet. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Isenach
https://de.wikipedia.org/wiki/Schifferstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rehbach_(Rhein)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lambsheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4sserstrukturg%C3%BCte
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4sserstrukturg%C3%BCte
https://de.wikipedia.org/wiki/Stechgraben
https://de.wikipedia.org/wiki/Stechgraben
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4sserg%C3%BCte


Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Landschaftsplanung - Textteil  

Stand 06.11.2020, redaktionell aktualisiert Dezember 2023  

 

 

Seite 112 

 

 

 

Talgraben/Nachtweidgraben 

Der landläufig als Nachtweidgraben bezeichnete Talgraben zweigt bei Lambs-
heim vom Fuchsbach ab und verläuft in nördlicher Richtung bis zum südlichen 
Ortsrand von Heßheim. Der ehemalige Verlauf durch den südlichen Teil der 
Ortslage von Heßheim ist verfüllt; der heutige - auch landläufig als Talgraben 
bezeichnete - Verlauf führt in östlicher bzw. nördlicher Richtung um den Ort 
herum bis zu seiner Mündung in den Schrakelbach. Mit der Mündung in den 
Schrakelbach ist eine Verbindung zum Gewässernetz des Eckbachs gegeben.  

Die Wasserführung ist insgesamt gering; im südlichen Abschnitt ist der Gra-
ben zumeist trocken. Eine Fließgewässerdynamik ist nicht ausgebildet. Der 
Graben verläuft weitgehend geradlinig und ist stark eingetieft. Durch die ge-
ringe Wasserführung, die starke Eintiefung und durch den abschnittsweise 
vorhandenen Uferverbau ist die Biotopqualität stark eingeschränkt. Eine Über-
gangszone Wasser-Land fehlt. Der im nördlichen Abschnitt geschlossene, 
standorttypische Gehölzbewuchs wirkt jedoch als linear vernetzendes und 
strukturgebendes Element. 

 

3.3.4. Stehende Gewässer 

Natürliche stehende Gewässer sind im Verbandsgemeindegebiet nicht zu ver-
zeichnen. Die Stillgewässer sind vielmehr überwiegend durch Sandabbau 
(Sandgrube Beindersheim und Lambsheimer Baggerweiher), als Regenrück-
halteeinrichtung sowie im Zuge einer Biotopgestaltung (Biotop Großniedes-
heim, Sportanlage Heuchelheim) entstanden. 

 

Sandgrube Beindersheim 

Die Sandgrube Beindersheim mit ihren grundwassergespeisten Wasserflä-
chen ist - wie der Name schon sagt - durch Rohstoffabbau entstanden. Das 
Gewässer ist eutroph mit Algen und Wasserpflanzen. An den teilweise steilen, 
teilweise flachen Ufern haben sich interessante Vegetationsstrukturen entwi-
ckelt. Insbesondere im Südosten ist ein ausgeprägter Röhrichtgürtel vorhan-
den. Der floristische und faunistische Wert der Sandgrube ergibt sich jedoch 
nicht allein aus den Wasserflächen, sondern vielmehr aus der dort gegebenen 
Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume.  

 

Lambsheimer Baggerweiher 

Der Lambsheimer Baggerweiher befindet sich nordöstlich der Ortslage unmit-
telbar angrenzend an die Autobahn A 61. Der Weiher ist etwa 20 Hektar groß, 
bis zu 9 m tief und weist drei Sandbänke auf. Das Gewässer entstand in den 
späten 1960er Jahren als Baggersee beim Bau der Autobahn A 61. Der abge-
tragene Mutterboden wurde nach der Entnahme der tieferen Schichten wieder 
aufgebracht und bildet heute den weichen, morastigen Seegrund. 

An der Nordwestseite des Baggerweihers passiert diesen der Fuchsbach auf 
einer Strecke von etwa 400 m in geringem Abstand; dieser beträgt an der 
schmalsten Stelle etwa 10 m. An der gesamten Ostseite des Weihers entlang 
verläuft neben der Autobahn in nördlicher Richtung der Brandgraben, der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterboden
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlamm
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zwischen der Nordspitze des Weihers in den Fuchsbach mündet. Trotz der 
angrenzenden Gewässer besteht kein oberirdischer Zu- oder Abfluss. Die 
Wasserfüllung resultiert alleine aus dem Grundwasser, dessen Spiegel wegen 
des nahen Fuchsbachs sehr hoch liegt und dessen Abfließen nach Osten 
durch den verdichteten Unterbau der Autobahntrasse verzögert ist. 

Das Gewässer unterliegt durch das Naherholungsgebiet ĂNachtweideñ einer 
intensiven Erholungsnutzung als Badesee und Angelgewässer. 

 

Biotop Großniedesheim 

Innerhalb einer als Biotop angelegten, am östlichen Ortsrand von Großniedes-
heim gelegenen Fläche wurde vor einigen Jahren ein Teich mit kleiner Insel 
angelegt. Durch Erholungsnutzung und übermäßigen Entenbesatz ist die Bio-
topqualität des Gewässers trotz einer an sich naturnahen Gestaltung einge-
schränkt.  

 

3.3.5. Retentionsräume 

Polder Lachegraben in Heßheim 

Der Polder Lachegraben liegt nordöstlich von Heßheim direkt am Autobahn-
kreuz Frankenthal. Entstanden ist die Polderfläche 1990 als wasserwirtschaft-
liche Ausgleichsfläche für das am östlichen Ortseingang von Heßheim neu 
ausgewiesene Gewerbegebiet. Weiterhin dient es der Regenrückhaltung und 
-ableitung der im Trennsystem erfassten Niederschlagswässer aus der südli-
chen Ortslage Heßheims. Ein Anschluss zum westlich vorbeiführenden La-
chegraben (Schrakelbach) besteht. Innerhalb der Polderfläche, die ein Ge-
samtretentionsvolumen von 1.800 m³ bietet, ist ein Dauerstau als Feuchtbio-
top vorhanden. Der Polder ist naturnah gestaltet, bedarf jedoch zu seiner Ent-
wicklung noch einige Zeit. Problematisch ist der üppige Entenbesatz, der zu 
einer ungenügenden Wasserqualität und zu einer erheblichen Einschränkung 
des Biotoppotenziales führt.  

 

Regenrückhaltebecken RHB 17 

Zwischen Eckbach und Altbach wurde auf Gemarkung Heuchelheim im Jahr 
2006 das Regenrückhaltebecken RHB 17 durch den Gewässerzweckverband 
Isenach-Eckbach erstellt. Das Becken wird sowohl vom Altbach als auch vom 
Eckbach aus beschickt; der Auslauf erfolgt nur in den Eckbach. Das Becken 
selbst ist als extensive Wiesenfläche angelegt; im Randbereich wurden ein-
zelne Baumpflanzungen vorgenommen. Durch das Becken wurde ein Hoch-
wasserrückhaltevolumen von ca. 63.500 m³ geschaffen.  

 

Rückhalteraum "Bauernwiese" zwischen Isenach und Ochsengraben in 
Lambsheim 

Zwischen Isenach und Ochsengraben wurde 2008 das ca. 3 ha große Regen-
rückhaltebecken "Bauernwiese" angelegt. Trotz der Anlage dieses Rückhalt-
raums konnte jedoch zunächst der südliche Siedlungsbereich von Lambsheim 
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nicht hochwasserfrei gehalten werden. Ursache dieser Überflutungsgefähr-
dung waren die Abflussverhältnisse im Ochsengraben. Der Ochsengraben 
war nicht in der Lage, das nach Einstau des Rückhaltebeckens Bauernwiesen 
zufließende Wasser in seinem Gewässerprofil abzuleiten.  

Zur Minderung der Hochwassergefährdung erfolgte daher zwischenzeitlich im 
Jahr 2017 eine Begrenzung des Abflusses im Ochsengraben auf 4 m³/s und 
eine Ableitung der darüber hinausgehenden Wassermengen mittels einer Flut-
mulde vom vorhandenen Rückhaltebecken Bauernwiesen zur Isenach. Neben 
einer Erhöhung des bestehenden Drosselbauwerks am Auslass des Rückhal-
tebeckens Bauernwiesen erfolgte entlang des südwestlichen Ortsrandes am 
früheren Freibad eine geringe Geländeaufwallung. Das Gewässerbett der I-
senach ist in der Lage, das zusätzliche Wasser aufzunehmen.  

Mit Umsetzung dieser Maßnahme kann mittlerweile die gesamte südliche 
Ortslage bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis überflutungsfrei gehal-
ten werden. 

 

3.3.6. Beurteilung  

Gewässerqualität 

Die Gewässerqualität der Fließgewässer im Gemeindegebiet ist in der Gewäs-
sergütekarte unter Ăgeoportal-wasser.rlp.deñ dargestellt. Die Einstufung der 
Gewässergüte erfolgt in der Gewässergütekarte auf Grundlage der von der 
"Länderarbeitsgemeinschaft Wasser" (LAWA) einheitlich festgelegten Maß-
stäbe und Gewässergüteklassen. Die Güte der Gewässer wird dabei in vier 
Gütestufen mit drei Zwischenstufen unterteilt: 

 

Stufe Organische Belastung  

I  unbelastet bis sehr gering belastet 

I-II  gering belastet 

II  mäßig belastet 

II-III   kritisch belastet 

III  stark verschmutzt 

III-IV  sehr stark verschmutzt 

IV  übermäßig stark verschmutzt 

 

Die Einteilung der Gewässergüte zeigen hauptsächlich die Belastung mit or-
ganischen, unter Sauerstoffzehrung leicht biologisch abbaubaren Wasserin-
haltsstoffe auf. Gewässerbelastungen mit speziellen toxischen Stoffen (z.B. 
Schwermetalle, chlororganische Verbindungen etc.) werden bei der Einstu-
fung in die Gewässergüteklassen nicht einbezogen. 

Die Gewässer im Verbandsgemeindegebiet werden als "mäßig belastet" bis 
"sehr stark verschmutzt" eingestuft.  
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Gewässerqualität in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Aus geoportal-was-
ser.rlp.de 
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Gewässerstrukturgüte 

Die Gewässerstrukturgüte bewertet die Qualität der Gewässer- und Gewäs-
serumfeldstrukturen und die damit einhergehende Funktionsfähigkeit der Ge-
wässer. Damit ist sie ein wichtiges Hilfsmittel bei der Zustandsbeurteilung und 
für die Ableitung von großräumigen Entwicklungszielen.  

Maßstab der Bewertung ist der heutige potentielle natürliche Gewässerzu-
stand. Der Gewässerstrukturgüte liegen 25 Einzelparameter von der Lauf-
krümmung über Querbauwerke und Sohlenstruktur des Baches bis hin zum 
Uferbewuchs zugrunde, aus denen sich durch Mittelwertbildung die Hauptpa-
rameter Laufentwicklung, Längsprofil, Querprofil, Sohlenstruktur, Uferstruktur 
und Gewässerumfeld ergeben. Aus dem Mittelwert der Hauptparameter resul-
tiert letztlich die Strukturgütenote, die in ein 7-stufiges Klassifikationssystem 
eingeordnet wird. 

 

Der überwiegende Teil des Gewässernetzes in der Verbandsgemeinde zeigt 
sich als Ăstark verªndertñ bis Ăvollstªndig verªndertñ und damit als mehr oder 
minder naturfern. Die ungenügende Gewässerstrukturgüte wirkt sich nachtei-
lig auf die Lebensraumfunktion der Gewässer, aber auch auf deren Selbstrei-
nigungsvermögen aus. In ihrem natürlichen Zustand ganz oder weitgehend 
belassene Gewässer sind nicht zu verzeichnen.     
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Gewässerstrukturgüte in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Aus geoportal-was-
ser.rlp.de 
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Retentionsräume 

Retentionsräume sind die Flächen, die bei Hochwasserereignissen überflutet 
werden und damit zum Wasserrückhaltevermögen der Landschaft beitragen. 
Gesetzlich geschützt sind alle Überschwemmungsflächen, die bei einem bis 
zu einem 100-jährlichen Hochwasserereignisses überflutet werden. In der 
Landschaftsplanung mit zu beachten sind jedoch auch die Flächen, die bei 
noch selteneren, extremen, Hochwasserereignissen der Wasserrückhaltung 
dienen. 

Die betreffenden Flächen wurden seitens der Wasserwirtschaftsverwaltung 
des Landes Rheinland-Pfalz in der Hochwassergefahrenkarte erfasst.  

 

Im Vergleich zu den gesetzlich festgestellten Überschwemmungsgebieten 
(vgl. Kapitel 3.3.2) zeigen sich insbesondere im Bereich nördlich Heßheim, 
nördlich von Lambsheim und am Südrand von Lambsheim die Wirkungen ver-
schiedener durchgeführter Hochwasserschutzmaßnahmen wie insbesondere 
die Neugestaltung des Mündungsbereichs vom Schrakelbach in den Eckbach 
südlich von Großniedesheim und die Umgestaltung der Isenach sowie des 
Rückhaltebeckens Bauernwiese im Süden Lambsheims. 
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Hoch- und druckwassergefährdete Bereiche bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis. 
Aus: hochwassermanagement.rlp-umwelt.de 




















































































































































































